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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierte Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in Händen. Darin sind wichtige An-
sprüche aus Ihrem Arbeitsverhältnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

• schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen für alle Arbeit-
nehmerInnen einer Branche,

• verhindert, dass die ArbeitnehmerInnen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden kön-
nen,

• schafft ein größeres Machtgleichgewicht zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern und

• sorgt für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die GPA-djp verhandelt jedes Jahr über 170 Kollektivverträge mit den zuständigen Arbeitgeberver-
bänden. Damit ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert werden
kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Verhand-
lungsrunden, manchmal müssen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als Ge-
werkschaftsmitglied tragen Sie entscheidend zu jener Stärke bei, mit der wir Forderungen im Inte-
resse der ArbeitnehmerInnen durchsetzen können. Deshalb möchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich für Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhältnis Fragen haben, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher
gf. Vorsitzende Bundesgeschäftsführer

GPA-djp Servicecenter:

Hotline: 05 0301-301,
service@gpa-djp.at, www.gpa-djp.at, facebook/gpa-djp

mailto:service@gpa-djp.at
http://www.gpa-djp.at
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RAHMENKOLLEKTIVVERTRAG

für Angestellte

in der industriellen Herstellung von Produkten aus Papier und Karton
in Österreich

abgeschlossen zwischen dem

Fachverband der industriellen Hersteller von Produkten aus Papier und Karton in Österreich
(PROPAK)

einerseits und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten,

Druck, Journalismus, Papier

andererseits

vom 1.März 2016

in der Fassung vom 1.März 2020

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter, soweit sich nicht ausdrücklich aus
einer Bestimmung anderes ergibt.

§ 1 Vertragschließende

Der Kollektivvertrag wird vereinbart zwischen dem
Fachverband der industriellen Hersteller von
Produkten aus Papier und Karton in Österreich

einerseits und dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestell-
ten, Druck, Journalismus Papier, andererseits.

§ 2 Geltungsbereich

(1) Der Kollektivvertrag gilt

räumlich: für alle Bundesländer der Republik Öster-
reich

fachlich: für alle Mitgliedsbetriebe des Fachverban-
des der industriellen Hersteller von Produkten aus Pa-
pier und Karton in Österreich

persönlich: für alle dem Angestelltengesetz unterlie-
genden Dienstnehmer sowie für kaufmännische Lehr-
linge und technische Zeichner-Lehrlinge. Als kauf-
männische Lehrlinge gelten auf Grund des Berufsaus-
bildungsgesetzes und der Lehrberufsliste insbesonde-
re die Lehrlinge, die in den Lehrberufen Industriekauf-
mann und Bürokaufmann ausgebildet werden.

(2) Der Kollektivvertrag gilt nicht:

a) für Vorstandsmitglieder, Direktoren, Geschäftsfüh-
rer von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, so-
weit Vorgenannte nicht arbeiterkammerumlagepflich-
tig sind;

b) für Pflichtpraktikanten und Volontäre; Pflichtprak-
tikanten sind Studierende, die zumZweck einer beruf-
lichen (technischen, kaufmännischen oder adminis-
trativen) Vor- oder Ausbildung aufgrund schulrechtli-
cher Vorschriften vorübergehend beschäftigt werden.
Hinsichtlich der Vergütung für diese Pflichtpraktikan-
ten gilt § 34. Volontäre sind Personen, die zum Zweck
einer beruflichen (technischen, kaufmännischen oder
administrativen) Vor- oder Ausbildung beschäftigt
werden, sofern dieser Umstand bei der Einstellung
ausdrücklich festgelegt worden ist und sie nicht länger
als ein halbes Jahr in einer Firma beschäftigt werden.

– 7 –



§ 3 Geltungsdauer

(1) Der Kollektivvertrag tritt am 1.März 2016 in
Kraft.

(2) In der Neufassung dieses Kollektivvertrages sind
alle Änderungen berücksichtigt, die im Zeitraum von
1. November 1984 bis 29. Februar 2020 zwischen
den abschlussberechtigten Partnern vereinbart wur-
den.

(3) Der Kollektivvertrag kann von beiden Teilen unter
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu je-
dem Monatsletzten mittels eingeschriebenen Briefes
gekündigt werden.

(4) Die Bestimmungen über die Höhe der Mindest-
grundgehälter (§ 35 Abs 2) können mit einmonatiger
Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels ein-
geschriebenen Briefes gekündigt werden.

(5) Die Bestimmungen über die Höhe der Lehrlings-
entschädigungen für Lehrlinge (§ 33) und des Nacht-
arbeitszuschlages (§ 8) können mit einmonatiger
Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels ein-
geschriebenen Briefes gekündigt werden.

(6) Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlun-
gen wegen Erneuerung beziehungsweise Abänderung
des Kollektivvertrages geführt werden.

§ 4 Normalarbeitszeit

(1) Die normale Arbeitszeit beträgt ausschließlich der
Pausen 38 Stunden wöchentlich. In Betrieben, in de-
nen für die Arbeiter über 18 Jahren kollektivvertrag-
lich eine kürzere Arbeitszeit festgelegt ist, gilt diese
Arbeitszeit auch für alle Angestellten.

(2) Die Normalarbeitszeit des Personals von Ver-
kaufsstellen im Sinne des Ladenschlussgesetzes kann
in den einzelnen Wochen eines Zeitraumes von 4 Wo-
chen bis zu 44 Stunden ausgedehnt werden, wenn in-
nerhalb dieses Durchrechnungszeitraumes die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich
38 Stunden nicht überschreitet.
Der zur Erreichung der durchschnittlichen Arbeitszeit
im Durchrechnungszeitraum erforderliche Zeitaus-
gleich ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Be-
triebserfordernisse zusammenhängend zu gewähren.
Zeitausgleich vonmehr als 4 Stunden kann in zwei Tei-
len gewährt werden, wobei ein Teil mindestens 4 Stun-
den zu betragen hat.

(3) *) Fällt in Verbindung mit Feiertagen die Arbeits-
zeit an Werktagen aus, um dem Dienstnehmer eine
längere zusammenhängende Freizeit zu ermöglichen,
so kann, sofern ein Einarbeitungszeitraum von 7 Wo-
chen überschritten werden soll, durch Betriebsverein-
barung die Verteilung der ausfallenden Normalar-
beitszeit auf die Werktage von höchstens 52, die Aus-
falltage einschließendenWochen geregelt werden. Ein
Einarbeitungszeitraum von mehr als 13 Wochen ist
zulässig, wenn grundsätzlich die einzuarbeitende Ar-
beitszeit gleichmäßig auf die Wochen oder Tage des
Einarbeitungszeitraumes verteilt wird.

Durch Einarbeiten im Sinn dieser Bestimmung darf die
Normalarbeitszeit 45 Stunden einschließlich Mehrar-
beit im Sinn des § 5 nicht übersteigen bzw in jenen
Fällen, in denen die Normalarbeitszeit einschließlich
Mehrarbeit 40 Stunden in der Arbeitswoche über-
steigt, um höchstens 5 Stunden verlängert werden.
Endet das Dienstverhältnis vor Konsumierung der ein-
gearbeiteten Zeit (Freizeit), so gebührt für die nicht
konsumierte Zeit die entsprechende Überstundenver-
gütung.
Die Bestimmungen dieses Absatzes lassen die Rege-
lung des Abs 4 unberührt.

(4) Unbeschadet der Bestimmung des Arbeitszeitge-
setzes über das Einarbeiten (§ 4 Abs 3 AZG) kann
die Normalarbeitszeit in der Woche bis auf 40 Stunden
angehoben werden, wenn für die über die kollektiv-
vertragliche Normalarbeitszeit hinausgehenden Ar-
beitsstunden ein Freizeitausgleich im Verhältnis 1 : 1
innerhalb von 52 Wochen nach Leistung gegeben
wird. Die Obergrenze der täglichen Normalarbeitszeit
beträgt in diesem Fall 9 Stunden.
Zuschlagsfreie Mehrarbeit im Sinne dieses Kollektiv-
vertrages ist in diesem Fall nur bis zur Obergrenze
von 40 Stunden pro Woche möglich. Die Konsumie-
rung des Freizeitausgleiches hat unter Berücksichti-
gung der betrieblichen Erfordernisse und derWünsche
der Arbeitnehmer zu erfolgen. Im Falle der Nichteini-
gung ist der Zeitausgleich vor Ende des Ausgleichs-
zeitraumes zu gewähren, wobei in diesem Fall bei Ur-
laub und Feiertag vor Ende des Ausgleichszeitraumes
der Zeitausgleich unmittelbar vorher liegen muss. Bei
bezahlter Dienstverhinderung vor Ende des Aus-
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gleichszeitraumes hat der Zeitausgleich unmittelbar
nachher zu erfolgen.
Ist ein Zeitausgleich aus betrieblichen Gründen nicht
möglich, so ist die über 38 Stunden pro Woche geleis-
tete Zeit als Überstunde zu bezahlen. Dasselbe gilt bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Inanspruch-
nahme des Zeltausgleiches.

(5) Die Normalarbeitszeit kann innerhalb eines Zeit-
raumes von 13 Wochen so verteilt werden, dass sie
im Durchschnitt die kollektivvertragliche Normalar-
beitszeit nicht überschreitet. Die Normalarbeitszeit
pro Woche darf in diesem Fall 40 Stunden nicht über-
schreiten und 36 Stunden nicht unterschreiten (Band-
breite). Die wöchentliche Normalarbeitszeit ist im Ein-
vernehmen mit dem Betriebsrat, in Betrieben, in de-
nen kein Betriebsrat errichtet ist, mit jedem Arbeit-
nehmer, im Vorhinein festzulegen. Wenn es die be-
trieblichen Verhältnisse erfordern, so ist ein Abwei-
chen von der durchschnittlichen Normalarbeitszeit
im Durchrechnungszeitraum möglich. In diesem Fall
ist der Anspruch durch Freizeit innerhalb eines Jahres
nach Leistung im Verhältnis 1 : 1 herbeizuführen. Die
Konsumierung des Freizeitausgleiches hat primär un-
ter Berücksichtigung der Wünsche der Arbeitnehmer
zu erfolgen.
Während des Durchrechnungszeitraumes gebührt das
Gehalt für das Ausmaß der durchschnittlichen kollek-
tivvertraglichen Normalarbeitszeit. Bei Akkordarbeit
und Prämienarbeit ist eine Regelung zu treffen, die
ein Schwanken des Verdienstes durch die Bandbreite
möglichst vermeidet. Kommt diese Vereinbarung
nicht zustande, gebührt der Akkord- bzw Prämien-
durchschnittsverdienst auf Basis der durchschnittli-
chen kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit. Auf
Stunden bezogene Entgelte (zB Zulagen, Zuschläge)
werden nach den geleisteten Stunden abgerechnet.
Scheidet der Arbeitnehmer durch Kündigung seitens
des Arbeitgebers, durch Austritt mit wichtigem Grund
oder Entlassung ohne sein Verschulden aus, gebührt
für die bis zum Ausscheiden im Verhältnis zur durch-
schnittlichen Normalarbeitszeit zu viel geleistete Ar-
beit im Sinne dieses Absatzes Überstundenentloh-
nung, in den anderen Fällen der vereinbarte Stunden-
lohn. Der im Verhältnis zu der geleisteten Normalar-
beitszeit zu viel bezahlte Verdienst wird dem Arbeit-
nehmer dann rückverrechnet, wenn er selbst kündigt,
ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder aus sei-
nem Verschulden entlassen wird.

(6) Bei mehrschichtiger Arbeitsweise ist einvernehm-
lich ein Schichtplan zu erstellen. Die Arbeitszeit ist so
einzuteilen, dass die gesetzlich gewährleistete Min-
destruhezeit eingehalten und im Durchschnitt die wö-
chentliche Normalarbeitszeit innerhalb eines Schicht-
turnusses nicht überschritten wird.
Wenn es die Betriebsverhältnisse erfordern, kann die
wöchentliche Normalarbeitszeit bei Schichtarbeit un-

gleichmäßig so verteilt werden, dass sie in einem
Durchrechnungszeitraum von 13 Wochen im Durch-
schnitt 38 Stunden pro Woche nicht überschreitet.
Wird zur Erreichung der durchschnittlichen Normalar-
beitszeit Zeitausgleich gewährt, so hat die Festlegung
des Freizeitausgleiches unter Berücksichtigung der
betrieblichen Erfordernisse und der Wünsche der Ar-
beitnehmer einvernehmlich zu erfolgen.
Kommt ein solches Einvernehmen nicht zustande, er-
folgt der Zeitausgleich vor Ende des Durchrechnungs-
zeitraumes. Ist dies aus Gründen, die nicht im Ein-
flussbereich des Arbeitgebers liegen, nicht möglich,
so kann dieser Ausgleich in den nächsten Gehaltszah-
lungszeitraum vorgetragen werden.
Auch bei Schichtarbeit ist Mehrarbeit im Sinne des § 5
anwendbar, wobei Zeitausgleich innerhalb eines Jah-
res nach Leistung zu erfolgen hat. Ist dieser Zeitaus-
gleich aus betrieblichen Gründen nicht möglich, sind
hiefür Überstunden zu bezahlen.

(7) Bereits bestehende kürzere Normalarbeitszeiten
bleiben aufrecht.

(8) In Betrieben, in denen sowohl Betriebsbereiche
mit der jeweiligen Normalarbeitszeit der Abs 1 bis 6
als auch Betriebsbereiche mit kürzerer wöchentlicher
Normalarbeitszeit gemäß Abs 7 in Frage kommen, gilt
für neu eingetretene Angestellte sowie bei innerbe-
trieblichen Versetzungen jeweils die Arbeitszeit jenes
Betriebsbereiches, dem der Angestellte zugeteilt wird.

(9) Soweit nicht durch Schichteinteilung eine andere
Arbeitszeit erforderlich ist, hat die Arbeitszeit an
Samstagen um 13 Uhr zu enden.

(10) Am 24. Dezember ist ohne Gehaltsabzug dienst-
frei.
Am 31. Dezember hat die Arbeitszeit um 12 Uhr zu en-
den. Für jene Angestellten, deren betriebliche Anwe-
senheit wegen ihres regelmäßigen Arbeitszusammen-
hanges mit den Arbeitern notwendig ist, gilt an diesen
beiden Tagen die für die Arbeiter des Betriebes vorge-
sehene Arbeitszeitregelung.
Für die am 31. Dezember infolge des obigen Früh-
schlusses entfallenden Arbeitsleistungen erfolgt kein
Gehaltsabzug.**)

(11) Die Verteilung der Arbeitszeit in einem Durch-
rechnungszeitraum, die Verteilung der wöchentlichen
Normalarbeitszeit auf die einzelnen Wochentage, der
Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit sowie
die Lage der Pausen sind auf Grund obiger Bestim-
mungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Be-
triebserfordernisse nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen – insbesondere Arbeitszeitgesetz, Ar-
beitsruhegesetz und Arbeitsverfassungsgesetz – fest-
zulegen.
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Im Sinne des § 11 Abs 2 KJBG ist für Angestellte und
Lehrlinge unter 18 Jahren die Verteilung der wöchent-
lichen Normalarbeitszeit auf 5 Wochentage zulässig.

*) Gilt ab 1. November 1994
**) Fassung gilt ab 1. November 1989.

§ 5 Mehrarbeit

(ab 1. März 1992 geltende Fassung)

(1) Das Ausmaß der Verkürzung der wöchentlichen
betrieblichen Normalarbeitszeit (zB bei bisher
40 Stunden Normalarbeitszeit 2 Stunden pro Woche)
ist Mehrarbeit. Diese Mehrarbeit ist zuschlagsfrei zu
behandeln undwird auf das erlaubte Überstundenaus-
maß nicht angerechnet. Dieser Grundsatz gilt auch bei
anderer Verteilung der Normalarbeitszeit im Sinne des
§ 4 Abs 2 bis 6.
Hinsichtlich dieser Mehrarbeit sind die Bestimmungen
des Arbeitszeitgesetzes über die Anordnung von
Überstunden sinngemäß anzuwenden. Arbeitszeiten,
für die auf Grund des § 7 Abs 4, 6, 7, 8, 9 oder auf
Grund von betrieblichen Regelungen ein Zuschlag
von mehr als 50% gebührt, gelten nicht als Mehrar-
beit, sondern als Überstunde. Durch die Mehrarbeit
darf die tägliche Arbeitszeit von 9 Stunden nicht über-
schritten werden. Ausgenommen davon sind jene Fäl-

le, in denen eine Ausdehnung der täglichen Normalar-
beitszeit über 9 Stunden durch das Gesetz zulässig ist.

(2) Mehrarbeitsstunden sind unter Berücksichtigung
der betrieblichen Erfordernisse und der Wünsche der
Arbeitnehmer in Freizeit 1 : 1 abzugelten. Im Einver-
nehmen können diese Stunden auch in Geld abgegol-
ten werden, wobei die Abgeltung auch hier im Verhält-
nis 1 : 1 erfolgt. Die Abgeltung kann auch durch Kom-
bination von Freizeit und Geld erfolgen. Die Konsu-
mierung in Freizeit hat im Einvernehmen stundenwei-
se, tage- oder wochenweise innerhalb eines Jahres
nach der Leistung zu erfolgen.
Ab 1.März 1992 ist die 40. Wochenstunde, ab 1.März
1993 ist auch die 39. Wochenstunde mit einem Zu-
schlag von 50% zu versehen, wobei dieser Zuschlag
auch nach den obigen Grundsätzen in Freizeit oder in
Geld abgegolten werden kann.

§ 6 Altersteilzeit

(1)Wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ver-
einbart, Altersteilzeit im Sinne des § 27 AlVG in An-
spruch zu nehmen, gelten die nachstehenden Rege-
lungen, solange die genannten Bestimmungen auf
laufende Altersteilzeitvereinbarungen anzuwenden
sind. Die nachstehenden Regelungen gelten nur für
ab dem 1. Jänner 2001 abgeschlossene Vereinbarun-
gen oder sofern die Partner früher abgeschlossener
Altersteilzeitvereinbarungen dies bis längstens
31.März 2001 vereinbart haben.

(2) a) Der Arbeitnehmer hat bis zur Höchstbeitrags-
grundlage gemäß § 45 ASVG Anspruch auf Gehalts-
ausgleich von mindestens 50% des Unterschiedsbe-
trages zwischen dem vor der Herabsetzung der Nor-
malarbeitszeit gebührenden (bei Altersteilzeitbeginn
ab 1. Jänner 2004: durchschnittlichen) Entgelt (ein-
schließlich pauschalierter oder regelmäßig geleisteter
Zulagen, Zuschläge und Überstunden – entsprechend
den Richtlinien des Arbeitsmarktservice) und dem der
verringerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt.

b) Der Arbeitgeber hat die Sozialversicherungsbeiträ-
ge (Pensions-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenver-
sicherung) entsprechend der Beitragsgrundlage vor

der Herabsetzung der Normalarbeitszeit zu entrich-
ten.

c) Eine bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu-
stehende Abfertigung ist auf der Grundlage der Ar-
beitszeit vor der Herabsetzung zu berechnen. In die
Berechnung der Abfertigung sind regelmäßige Ent-
geltbestandteile (zB Überstunden) in jenem Ausmaß
einzubeziehen, in dem sie vor Herabsetzung der Ar-
beitszeit geleistet wurden.

d) Sieht die Vereinbarung unterschiedliche wöchentli-
che Normalarbeitszeiten, insbesondere eine Blockung
der Arbeitszeit vor, so ist das Entgelt für die durch-
schnittliche Arbeitszeit fortlaufend zu zahlen.

e) Die Berechnung eines Jubiläumsgeldes ist auf Ba-
sis der Arbeitszeit vor der Herabsetzung der Normal-
arbeitszeit vorzunehmen.

f) Vor Abschluss einer Altersteilzeitvereinbarung ist
der Betriebsrat zu informieren.

(3)Die Vereinbarung kann unterschiedliche wöchent-
liche Arbeitszeiten vorsehen. Insbesondere kann ver-
einbart werden, dass so lange im Ausmaß der Normal-
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arbeitszeit weiter gearbeitet wird (Einarbeitungspha-
se) bis genügend Zeitguthaben erarbeitet wurden,
um anschließend durch den Verbrauch dieser Zeitgut-
haben den Entfall jeder Arbeitspflicht bis zum Pen-
sionsantritt zu ermöglichen (Freistellungsphase). In
diesem Fall gilt:

a) Urlaubsansprüche, die während der Einarbei-
tungsphase entstanden sind, können jedenfalls
vor deren Ende, bei Nichteinigung unmittelbar da-
vor, verbraucht werden.

b) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses beste-
hende Zeitguthaben an Normalarbeitszeit sind
auf Grundlage des zu diesem Zeitpunkt gebühren-
den Stundenentgelts (ohne Gehaltsausgleich), je-
doch ohne Berechnung des in § 19e AZG vorgese-
henen Zuschlags auszuzahlen. Endet das Arbeits-
verhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers, so
gebührt diese Abgeltung den Erben.

c) Bei Abwesenheitszeiten ohne Entgeltanspruch
werden keine Zeitguthaben erworben. Dement-
sprechend endet die Einarbeitungsphase, wenn
für die Freistellung ausreichende Zeitguthaben er-
worben sind.

(4) Empfehlungen:
Die Kollektivvertragspartner empfehlen:

a) Hinsichtlich Zusatzpensionen innerbetrieblich eine
Regelung zu treffen, die eine Minderung der Ver-
sorgung möglichst vermeidet.

b) Bei Blockung der Altersteilzeit eine Regelung für
den Urlaub in der Freistellungsphase vorzusehen
(zB vorzusehen, dass sich für jede Urlaubswoche
die in der Freistellungsphase entsteht, die Einar-
beitungsphase um die vereinbarte durchschnittli-
cheWochenarbeitszeit verkürzt, sodass der Urlaub
in den Zeiträumen jeden Urlaubsjahres der Frei-
stellungsphase, die den nicht erworbenen Zeitgut-
schriften entsprechen, verbraucht werden kann
und wird).

c) Eine Regelung zu treffen, die die Rückkehr zur Voll-
beschäftigung während der Laufzeit der Vereinba-
rung aus außerordentlich wichtigen persönlichen
Gründen (wirtschaftliche Notlage zB aus familiären
Gründen) ermöglicht, soweit den Arbeitgeber da-
durch keine Pflicht zur Rückzahlung der bereits
auf Grund der Altersteilzeit erhaltenen Leistungen
trifft und dem nicht betriebliche Gründe entgegen-
stehen.

§ 7 Überstunden-, Sonn- und Feiertagsarbeit

(1) Als Überstunde gilt jede ausdrücklich angeordne-
te Arbeitsstunde, durch die das Ausmaß der auf Basis
der jeweiligen kollektivvertraglichen Normalarbeits-
zeit (§ 4 Abs 1) und unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen des § 4 festgelegten täglichen Arbeits-
zeit sowie die Mehrarbeit gemäß § 5 überschritten
wird. Bei Teilzeitbeschäftigten liegen Überstunden
erst vor, wenn das Ausmaß der für die vollbeschäftig-
ten Angestellten festgesetzten täglichen Arbeitszeit
sowie die mögliche Mehrarbeit gemäß § 5 überschrit-
ten wird. Teilzeitbeschäftigte können zu einer Mehrar-
beit nur dann herangezogen werden, wenn berück-
sichtigungswürdige Interessen des Arbeitnehmers
der Mehrarbeit nicht entgegenstehen. Überstunden
sind mit einer Grundvergütung und einem Zuschlag
zu entlohnen.

(2) Bei anderer Verteilung der Normalarbeitszeit im
Sinne des § 4 Abs 2 bis 6 liegen Überstunden erst dann
vor, wenn die auf Grund der anderen Verteilung der
Normalarbeitszeit auf die einzelnen Wochen verein-
barte tägliche Arbeitszeit sowie die Mehrarbeit gemäß
§ 5 überschritten wird.

(3) Die Überstundengrundvergütung und die Grund-
lage für die Berechnung der Überstundenzuschläge

und der Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit ist
1/142 des Monatsgehalts. Mit der Festsetzung dieser
Berechnungsgrundlage sind alle über 12Monatsgehäl-
ter hinausgehenden Sonderzahlungen für die Zwecke
der Überstunden-, Sonn- und Feiertagsentlohnung
berücksichtigt. Für die Zwecke der Berechnung der
Normalarbeitsstunde sowie der Vergütung für die
Mehrarbeit gemäß § 5 ist dagegen das Monatsentgelt
durch 165 zu teilen.

(4) Für Überstunden, die nicht in die Zeit von 20 bis
6 Uhr fallen bzw nicht Sonn- oder Feiertagsüberstun-
den sind, gebührt ein Zuschlag von 50%. Fallen Über-
stunden in die Zeit von 20 bis 6 Uhr, gebührt ein Zu-
schlag von 100%.

(4a)

a) Wird eine Tagesarbeitszeit von 10 Stunden über-
schritten, so gebührt, ausgenommen bei gleiten-
der Arbeitszeit, für die 11. bzw 12. Stunde ein Zu-
schlag von 100 Prozent, sofern es sich umdie dritte
bzw vierte Überstunde an diesem Tag handelt. Dies
gilt sinngemäß auch für Arbeitsleistungen für die
11. bzw 12. Arbeitsstunde an einem sonst arbeits-
freien Tag.
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b) Werden in einer Arbeitswochemehr als 50 Stunden
gearbeitet, so gebührt, ausgenommen bei gleiten-
der Arbeitszeit, ab der 51. Arbeitsstunde ein Zu-
schlag in Höhe von 100 Prozent, sofern es sich
um eine Überstunde handelt.

c) Lit a) und b) setzen voraus, dass es sich um aus-
drücklich angeordnete Überstunden handelt.
Der Zuschlag nach lit a) bzw lit b) tritt an die Stelle
des Überstundenzuschlags nach § 7 Abs 4.
Bei Zusammentreffen der Zuschläge nach lit a)
und b) kommt nur ein Zuschlag zur Anwendung.

(Abs 4a gilt ab 1. Juli 2019)

(4b)Ordnet die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber im
Rahmen gleitender Arbeitszeit (im Sinne von § 4b AZG
(BGBl I Nr. 53/2018)) Arbeitsstunden nach Ende der
Normalarbeitszeit gemäß § 3 Abs 1 AZG an, so gelten
ab dem Zeitpunkt der Anordnung die Arbeitsstunden,
welche die Normalarbeitszeit gemäß § 3 Abs 1 AZG
übersteigen, als Überstunden.
(Abs 4b gilt ab 1. Juli 2019)

(5) Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist nur in den ge-
setzlich vorgesehenen Fällen zulässig.

(6) Für Sonntagsarbeit, durch die das Ausmaß der
wöchentlichen Normalarbeitszeit überschritten wird,
gebührt die Überstundengrundvergütung mit einem
Zuschlag von 100%. Für Sonntagsarbeit, die im Rah-
men der wöchentlichen Normalarbeitszeit geleistet
wird, gebührt keine besondere Vergütung, es sei
denn, dass für die Arbeiter des betreffenden Betriebes
kollektivvertraglich für solche Fälle der Sonntagsar-
beit Zuschläge vorgesehen sind. In solchen Fällen ge-
bühren den Angestellten für die im Rahmen der wö-
chentlichen Normalarbeitszeit geleisteten Sonntags-
stunden die für die Arbeiter vorgesehenen Zuschläge
ohne Grundvergütung.

(7) Für Arbeit an einem gesetzlichen Feiertag gebührt
neben dem ungekürzten Monatsentgelt für jede Ar-
beitsstunde 1/142 des Monatsgehaltes. Übersteigt
die an einem gesetzlichen Feiertag geleistete Arbeit
die für den betreffenden Wochentag festgesetzte Nor-
malarbeitszeit, so gebührt für diese Überstunden ein
Zuschlag von 100%.*)

(8) Angestellten, deren Arbeitszeit am 31. Dezember
gemäß § 4 Abs 10 um 12 Uhr zu enden hätte, gebührt
für jede nach 12 Uhr, aber im Rahmen der sonst für
den betreffendenWochentag festgesetzten Normalar-
beitszeit geleistete Arbeitsstunde ein Überstundenzu-
schlag von 100% ohne Grundvergütung.
Jenen Angestellten, deren Arbeitszeit am 31. Dezem-
ber sich gemäß § 4 Abs 10 dritter Satz nach der für
die Arbeiter geltenden Regelung richtet, gebührt für

jede nach 12 Uhr, aber im Rahmen der sonst für den
betreffenden Wochentag festgesetzten Normalar-
beitszeit geleistete Arbeitsstunde ein Überstundenzu-
schlag von 50% ohne Grundvergütung.
Wird am 24. und 31. Dezember über die sonst für den
betreffenden Wochentag festgesetzten Normalar-
beitszeit hinaus gearbeitet, so gebührt für solche
Überstunden die Überstundengrundvergütung mit
100% Zuschlag.**)

(9)Wird der Angestellte nach Verlassen der Stelle sei-
ner Tätigkeit (Betrieb usw) zur Leistung von Überstun-
den zurückberufen, so sind diese in jedem Fall mit ei-
nem Zuschlag von 100% zu vergüten.

(10) Bei Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ge-
bührt nur der jeweils höchste Zuschlag.

(11) Soweit schon bisher Überstundenvergütung ab
einer kürzeren Normalarbeitszeit gewährt wurde,
bleiben solche Regelungen unberührt. Bisher gewähr-
te höhere Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschlä-
ge bleiben unberührt.

(12) In Betrieben, in denen für einzelne Betriebsbe-
reiche hinsichtlich der Berechnungsgrundlage für
Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschläge Rege-
lungen sowohl nach Abs 3 als auch nach Abs 11 in Be-
tracht kommen, gilt hinsichtlich der Entlohnung von
Überstunden-, Sonn- und Feiertagsarbeit für neu ein-
getretene Angestellte sowie bei innerbetrieblichen
Versetzungen jeweils die Verrechnungsart jenes Be-
triebsbereiches, dem der Angestellte zugeteilt wird.

(13) Wird aus Zweckmäßigkeitsgründen ein Über-
stundenpauschalentgelt vereinbart, so hat für die Be-
rechnung der monatlichen Pauschalsumme der
Grundsatz zu gelten, dass sie der durchschnittlich ge-
leisteten Überstundenanzahl entspricht, wobei die
obigen Zuschläge einzurechnen sind.

(14) Überstundenentlohnungen und sonstige Zu-
schläge im Sinne dieses Paragraphen müssen binnen
4 Monaten nach dem Tag der in Betracht kommenden
Arbeitsleistung bei der Firmenleitung geltend ge-
macht werden, widrigenfalls der Anspruch erlischt.
Im Falle einer Pauschalabgeltung von Überstunden
tritt an die Stelle des Tages der in Betracht kommen-
den Arbeitsleistung das Ende des für die Ermittlung
der durchschnittlichen Überstundenzahl maßgebli-
chen Betrachtungszeitraumes, besteht kein solcher,
das Ende des Kalenderjahres, in dem die Überstun-
denleistung erfolgte.

*) siehe Anmerkung 1, Seite 36
**) Fassung gilt ab 1. November 1989.
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§ 7a Rufbereitschaft

(1) Rufbereitschaft außerhalb der Arbeitszeit darf in-
nerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten an 30 Tagen
vereinbart werden.
In dem 3-Monats-Zeitraum soll die Einteilung von Ruf-
bereitschaften so erfolgen, dass dem einzelnen Ar-
beitnehmer zumindest sechs Wochenenden ohne Ruf-
bereitschaft verbleiben.

(2) Zeiten der Rufbereitschaft werden mit 20% des
Normalstundengehalts, Bereitschaftsstunden in der

Zeit von 22:00 – 6:00 Uhr mit 10%, abgegolten. § 7
Abs 4a findet im Falle von Arbeitsleistungen im Rah-
men der Rufbereitschaft keine Anwendung.

(3) Zum1. Juli 2019 bestehende für die Arbeitnehmer
günstigere Betriebs- oder Einzelvereinbarungen blei-
ben in ihrem gesamten Umfang aufrecht.

(§ 7a gilt ab 1. März 2019)

§ 8 Nachtarbeit

Fällt die normale Arbeitszeit auf Grund der im Betrieb
festgelegten Arbeitszeiteinteilung regelmäßig zur
Gänze oder zum Teil in die Nachtzeit, so gebührt den
zu dieser Arbeit herangezogenen Angestellten eine
Sondervergütung in jenen Fällen, in denen eine derar-
tige Sondervergütung auch der Arbeiterschaft des be-
treffenden Betriebes gewährt wird. Diese Sonderver-
gütung gebührt für jede in die Zeit zwischen 22 und

6 Uhr beziehungsweise in die betriebsübliche dritte
Schicht (Nachtschicht) fallende Arbeitsstunde; ihre
Höhe bestimmt sich nach der für die Arbeiter des be-
treffenden Betriebes geltenden Regelung.
Mit Wirkung vom 1.März 2020 gebührt die im ersten
Absatz genannte Sondervergütung für die Zeit von
19:00–06:00 Uhr.

§ 9 Dienstverhinderung

(1) Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Freistellung
von der Arbeit unter Fortzahlung des Entgeltes, wenn
er durch folgende Fälle an der Leistung seiner Dienste
verhindert ist:

a) Bei Inanspruchnahme eines Arztes oder Dentisten
sowie bei ambulatorischer Behandlung in jenen
Fällen, in denen es nicht möglich ist, diese in der
Freizeit durchzuführen bis zu einem Arbeitstag
pro Woche*)

b) Bei eigener Eheschließung oder Ein-
tragung im Sinne des EPG ........... 3 Arbeitstage

c) Bei Eheschließung eines eigenen Kin-
des, Stief- oder Adoptivkindes bzw
Kindes des eingetragenen Partners
oder der eingetragenen Partnerin im
Sinne des EPG oder eines Pflegekin-
des (sofern eine amtliche Bestäti-
gung über das Pflegschaftsverhältnis
beigebracht wird) sowie bei Ehe-
schließung von Geschwistern und
Stiefgeschwistern ...................... 1 Arbeitstag

Sofern die Eheschließung auf einen arbeitsfreien
Tag fällt, gebührt keine besondere Freizeit.

d) Bei Entbindung der Ehefrau bzw der
Lebensgefährtin ........................ 1 Arbeitstag

e) Bei notwendiger Anwesenheit wegen
plötzlicher schwerer Erkrankung ei-
nes Angehörigen (im Sinne lit g und
h) im gemeinsamen Haushalt ........ 1 Arbeitstag

f) Bei Übersiedelung

Innerhalb des Wohnortes ........... 1 Arbeitstag
Außerhalb des Wohnortes in Verbin-
dung mit einer neuen Postleitzahl .. 2 Arbeitstage

g) Anlässlich des Ablebens und der Teilnahme an der
Bestattung

– eines Elternteils,

– des Ehegatten bzw der Ehegattin, des Lebensge-
fährten bzw der Lebensgefährtin im gemeinsa-
men Haushalt, des eingetragenen Partners bzw
der eingetragenen Partnerin im Sinne des EPG
oder
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– eines eigenen Kindes, Stief- oder Adoptivkindes
sowie

– eines Pflegeelternteils oder eines Pflegekindes
(sofern eine amtliche Bestätigung über das
Pflegschaftsverhältnis beigebracht wird)

in Summe per Anlassfall 3 Arbeitstage bzw 2 Ar-
beitstage, wenn das Begräbnis auf einen arbeits-
freien Tag fällt

h) Anlässlich des Ablebens und der Teilnahme an der
Bestattung

– von Geschwistern, Stiefgeschwistern bzw

– eines Stief-, Groß- oder Schwiegerelternteils
bzw eines Elternteils des eingetragenen Partners
bzw der eingetragenen Partnerin,

auch wenn mit dem Dienstnehmer keine Hausge-
meinschaft bestanden hat in Summe per Anlassfall
2 Arbeitstage bzw 1 Arbeitstag, wenn das Begräb-
nis auf einen arbeitsfreien Tag fällt

i) Der Dienstnehmer behält weiters seinen Anspruch
auf das volle Entgelt bei:

– Ambulanter Behandlung nach Betriebsunfällen.

– Erfüllung von öffentlich-rechtlichen Staatsbür-
gerpflichten (Zeugenschaft vor Gericht und Ver-
waltungsbehörden, Tätigkeit als Schöffe, Ge-
schworener, Laienrichter in allen Instanzen der
Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit).

Sofern eine gesetzliche Vergütung vorgesehen
ist, besteht jedoch lediglich ein Anspruch auf
Fortzahlung des Entgelts für die Dauer der Vorla-
dung einschließlich Wegzeit unter Anrechnung
dieser Vergütung.

– Bei Musterung zum Präsenzdienst ist die erfor-
derliche Zeit zur Verfügung zu stellen.

(2) Bei Dienstverhinderungen gemäß Abs 1 lit g und h
gebührt außerdem die notwendige Freizeit für die Hin-
und Rückfahrt zum Begräbnisort im Höchstausmaß ei-
nes weiteren Tages, falls das Begräbnis außerhalb des
Wohnortes des Dienstnehmers stattfindet.*)

(3) Bei Dienstverhinderungen gemäß Abs 1 lit b, d
und f ist der Freizeitanspruch in Form betrieblicher Ar-
beitstage zu gewähren, die aber im Zusammenhang
mit dem betreffenden Ereignis konsumiert werden
müssen.

(4)Die Dienstverhinderung ist dem Arbeitgeber mög-
lichst vorher zu melden.

(5) Die Berechtigung zum Fernbleiben hat der Arbeit-
nehmer durch Vorlage kassenärztlicher oder amtlicher
Bestätigung nachzuweisen.

*) siehe Anmerkung 2, Seite 36

§ 9a Zusatzurlaub für begünstigte Behinderte

Aufgrund des Behinderteneinstellungsgesetzes bzw Opferfürsorgegesetzes pflichteingestellte Arbeitnehmer ha-
ben Anspruch auf einen bezahlten Zusatzurlaub von drei Werktagen.
(§ 9a gilt ab 1. März 2018)

§ 10 Anrechnung von Mittelschulstudien bei Bemessung der Urlaubsdauer,
Krankenurlaube und Heimaufenthalte, Studienfreizeit

(1) Wenn das Angestelltendienstverhältnis wenigs-
tens 2 Jahre ununterbrochen gedauert hat, so sind
dem Angestellten, der Studien an einer Mittelschule
bzw nach Auswirkung des Schulorganisationsgeset-
zes 1962 an einer höheren Schule mit bestandener
Reifeprüfung (Matura) zurückgelegt hat, für die Be-
messung der Urlaubsdauer 3 Jahre anzurechnen. Vo-
raussetzung ist, dass diese Studien nicht neben einem
Dienstverhältnis zurückgelegt wurden.

(2) Von der Krankenkasse gewährte Krankenurlaube
oder Heimaufenthalte sind als Krankheitsfälle zu be-
handeln, wenn der Dienstnehmer eine Bestätigung
der Krankenkasse über seine Arbeitsunfähigkeit für
diese Zeit erbringt. Solche Zeiten dürfen nicht auf

den gesetzlich zu gewährenden Erholungsurlaub an-
gerechnet werden.

(3) *) Zur Prüfungsvorbereitung im Rahmen einer
facheinschlägigen Weiterbildung an einer berufsbil-
denden mittleren, höheren Schule, Fachhochschule
oder einer Hochschule einschließlich einer dazu allfäl-
lig notwendigen Ablegung der Studienberechtigungs-
prüfung nach dem Studienberechtigungsgesetz
(StudBerG – BGBl 1985/292 idgF) ist dem Angestell-
ten auf sein Verlangen unbezahlte Freizeit insgesamt
im Ausmaß bis zu zwei Wochen im Kalenderjahr zu ge-
währen.
Über den Verbrauch ist das Einvernehmenmit demAr-
beitgeber herzustellen.
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Für den Fall der Nichteinigung gelten die Schlichtungs-
regelungen des Urlaubsgesetzes (§ 4) sinngemäß.
Diese Zeiten gelten nicht als Unterbrechung des Ar-
beitsverhältnisses.

*) Fassung gilt ab 1. 1. 2000.

§ 11 Abfertigung bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern und des
60. Lebensjahres bei Frauen

(1) Hinsichtlich der Abfertigung bei Vollendung des
65. Lebensjahres bei Männern und des 60. Lebensjah-
res bei Frauen gelten die Bestimmungen des § 23a
Abs 1, 2, 4 und 5 AngG mit folgenden Ergänzungen:
An Stelle der Voraussetzung einer zehnjährigen Dauer
des Dienstverhältnisses gemäß § 23a Abs 1 AngG tritt
die Voraussetzung einer fünfjährigen Dauer des
Dienstverhältnisses.

(2) Bei Ermittlung der Voraussetzung einer fünfjähri-
gen Dauer des Dienstverhältnisses sind auch unmit-
telbar vor dem Angestelltenverhältnis liegende Arbei-
terdienstzeiten beim gleichen Dienstgeber zu berück-
sichtigen.

(3) Werden anlässlich der Auflösung des Dienstver-
hältnisses Versorgungsleistungen, wie Pensionszu-
schüsse, Firmenpensionen und ähnliche Zuwendun-

gen, vom Arbeitgeber oder einer von ihm ganz oder
teilweise unterhaltenen Unterstützungseinrichtung
gewährt, so ruhen diese Versorgungsleistungen wäh-
rend des Abfertigungszeitraumes. (Das ist die Anzahl
der Abfertigungsmonate, die gemäß § 23 Abs 1 AngG
auf Grund der Dienstzeit als Angestellter vorgesehen
ist.) Bestehende, gemäß § 23 AngG zulässige Verein-
barungen, die eine Anrechnung von Versorgungsleis-
tungen auf Abfertigungsansprüche vorsehen oder die
bei Zahlung einer Versorgungsleistung den gänzlichen
oder teilweisenWegfall der Abfertigung vorsehen, gel-
ten auch für den Abfertigungsanspruch im Sinne des
Abs 1. Derartige Vereinbarungen können auch in Hin-
kunft abgeschlossen werden.

(4) Bestehende, für die Angestellten günstigere Ver-
einbarungen bleiben unberührt.

§ 12 Abfertigung bei Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer
Versicherungsdauer gemäß § 253b des ASVG

(1) Über die Bestimmungen des Angestelltengeset-
zes hinaus besteht der Anspruch auf Abfertigung auch
für jene Fälle, in denen Angestellte wegen Inan-
spruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer
Versicherungsdauer gemäß § 253b ASVG selbst kün-
digen. Für diesen Fall gilt § 23a Abs 2, 4 und 5 AngG
mit folgenden Ergänzungen sinngemäß.

(2) Der Anspruch auf Abfertigung besteht nur dann,
wenn bei Beendigung des Dienstverhältnisses eine
mindestens fünfjährige ununterbrochene Dienstzeit
vorliegt. Bei Ermittlung dieser fünfjährigen Dienstzeit
sind auch unmittelbar vor dem Angestelltenverhältnis
liegende Arbeiterdienstzeiten beim gleichen Dienst-
geber zu berücksichtigen. Wird das Dienstverhältnis
vor Vollendung einer zehnjährigen Dienstzeit been-
det, besteht der Anspruch auf Abfertigung überdies
nur dann, wenn das Dienstverhältnis seitens des An-
gestellten unter Einhaltung jener Kündigungsfrist
und jenes Kündigungstermins aufgekündigt wird,
den der Dienstgeber auf Grund des Dienstvertrages

oder mangels einer Vereinbarung auf Grund des § 20
Abs 2 AngG einzuhalten hätte.

(3) Werden anlässlich der Auflösung des Dienstver-
hältnisses Versorgungsleistungen, wie Pensionszu-
schüsse, Firmenpensionen und ähnliche Zuwendun-
gen, vom Arbeitgeber oder einer von ihm ganz oder
teilweise unterhaltenen Unterstützungseinrichtung
gewährt, so ruhen diese Versorgungsleistungen wäh-
rend des Abfertigungszeitraumes. (Das ist die Anzahl
der Abfertigungsmonate, die gemäß § 23 Abs 1 AngG
auf Grund der Dienstzeit als Angestellter vorgesehen
ist.) Bestehende, gemäß § 23 AngG zulässige Verein-
barungen, die eine Anrechnung von Versorgungsleis-
tungen auf Abfertigungsansprüche vorsehen oder die
bei Zahlung einer Versorgungsleistung den gänzlichen
oder teilweisenWegfall der Abfertigung vorsehen, gel-
ten auch für den Abfertigungsanspruch im Sinne des
Abs 1. Derartige Vereinbarungen können auch in Hin-
kunft abgeschlossen werden.

– 15 –



§ 13 Anrechnung des Karenzurlaubes (§ 15MSchG bzw § 2 EKUG) und Abfertigung
nach Entbindung (§ 23a AngG)*)

(1) Karenzen (Karenzurlaube) innerhalb des Dienst-
verhältnisses im Sinne des MSchG, EKUG oder VKG
werden für die Bemessung der Kündigungsfrist, die
Dauer des Krankenentgeltanspruches und die Ur-
laubsdauer bis zum Höchstausmaß von insgesamt
zehn Monaten, soweit Karenzurlaube für das zweite
bzw folgende Lebensjahre des Kindes in Anspruch ge-
nommen werden, bis zu insgesamt höchstens 22 Mo-
naten angerechnet.
Für die Bemessung der Höhe der Abfertigung und die
Voraussetzung der fünfjährigen Dienstzeit gemäß
§ 23a Abs 3 AngG werden Karenzen (Karenzurlaube)
im Sinn des vorigen Absatzes bis zum Höchstausmaß
von insgesamt zehn Monaten angerechnet.
Voraussetzung ist eine mindestens dreijährige Dauer
des Dienstverhältnisses, wobei Karenzen (Karenzur-
laube) im obigen Sinn einzurechnen sind.
Diese Regelung gilt für Karenzurlaube ab dem 1. No-
vember 2000. Soweit Karenzurlaube nach der bis
31. Oktober 2000 geltenden Fassung des § 13 bis
zum jeweils genannten Höchstausmaß angerechnet
wurden, erfolgt keine weitere Anrechnung innerhalb
des Dienstverhältnisses.

(2) Karenzen (Karenzurlaube) im Sinne des Abs 1, die
ab dem 1.März 2016 beginnen, werden für die Be-
messung von Kündigungsfristen, die Dauer des Kran-
kenentgeltanspruchs, die Urlaubsdauer sowie für die
Bemessung der Höhe der Abfertigung und die Voraus-
setzung der fünfjährigenDienstzeit gemäß§23aAbs 3
AngG bis zum Höchstmaß von insgesamt 22 Monaten
angerechnet.
Karenzen, die ab dem 1.März 2017 beginnen, werden
für die genannten Ansprüche bis zum Höchstmaß von

insgesamt 30 Monaten, Karenzen, die ab dem 1.März
2018 beginnen, bis zum Höchstmaß von insgesamt
36 Monaten angerechnet.
Soweit Karenzurlaube gemäß Abs 1 bis zum jeweils
genannten Höchstausmaß angerechnet wurden, er-
folgt keine weitere Anrechnung innerhalb des Dienst-
verhältnisses.
(Abs 2 idF ab 1. März 2018)

(3) Sofern eine Elternkarenz bis längstens zum zwei-
ten Geburtstag des Kindes beansprucht wurde, hat
der Arbeitgeber im sechsten oder fünften Monat vor
dem Ende der Karenz den in Karenz befindlichen El-
ternteil an die zuletzt bekannt gegebene Adresse
schriftlich zu informieren, zu welchem Zeitpunkt die
Karenz endet.
Wird diese Verständigung unterlassen und erfolgte
kein Austritt gemäß § 23a Abs 3 bzw 4 AngG, kann
der Arbeitnehmer bis zu vier Wochen nach einer nach-
geholten Verständigung im obigen Sinn die Arbeit an-
treten (spätestens mit Ablauf des Anspruchs auf Kin-
derbetreuungsgeld) oder binnen zwei Wochen nach
dieser Verständigung den Austritt erklären; in diesem
Fall besteht Anspruch auf Abfertigung gemäß § 23a
Abs 3 und 4 AngG, sofern nicht das BMVG Anwendung
findet.
Die Unterlassung der Dienstleistung zwischen dem
Ende der gesetzlichen Karenz und dem Wiederantritt
im Sinne der obigen Bestimmung gilt als nicht pflicht-
widrig. Es besteht kein Kündigungsschutz über den
gesetzlichen Anspruch hinaus.
Diese Regelung gilt für Karenzen, die nach dem
30. September 2004 enden.

§ 14 Anrechnung von Arbeitervordienstzeiten

Die im Unternehmen unmittelbar vor der Übernahme
ins Angestelltenverhältnis zurückgelegten Dienstzei-
ten als Arbeiter (nicht als Lehrling) sind für die Bemes-

sung der Dauer des Krankenentgeltanspruches ge-
mäß § 8 Abs 1 und 2 AngG bis zu einemHöchstausmaß
von 10 Jahren anzurechnen.

§ 15 Wechsel in das System der „Abfertigung neu“

Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen
Übertritt aus dem Abfertigungsrecht des Angestell-
tengesetzes in jenes des BMSVG (Betriebliches Mitar-

beiter- und Selbständigenvorsorgegesetz), ist der Ar-
beitnehmer berechtigt, binnen einemMonat ab Unter-
zeichnung der Übertrittsvereinbarung ohne Angabe
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von Gründen von dieser zurückzutreten. Dies gilt
nicht, sofern die Übertrittsvereinbarung inhaltlich
durch eine Betriebsvereinbarung gemäß § 97 Abs 1
Z 26 ArbVG (Festlegung von Rahmenbedingungen
für den Übertritt in das Abfertigungsrecht des BMVG)
bestimmt ist.

Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages, die die
Abfertigung betreffen und am 1. Juli 2002 bestanden
haben, gelten für die Arbeitnehmer, die demBMVGun-
terliegen, nur, soweit sie für diese Arbeitnehmer durch
das BMVG nicht außer Kraft gesetzt wurden. Dies gilt
sinngemäß auch für die seither abgeschlossenen Re-
gelungen.

§ 16 Gehaltszahlung im Todesfall

(1) Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des An-
gestellten gelöst und hat das Angestelltenverhältnis
länger als ein Jahr gedauert, so ist das Gehalt für
den Sterbemonat und den folgenden Monat weiter zu
zahlen. Hat das Dienstverhältnis im Zeitpunkt des To-
des länger als 5 Jahre gedauert, so ist das Gehalt für
den Sterbemonat und die beiden folgenden Monate
weiterzuzahlen.
Hatte der Angestellte im Zeitpunkt des Todes keinen
oder nur einen verringerten Entgeltanspruch, so ist
hinsichtlich des Sterbemonats das Gehalt in voller Hö-
he nur für den ab dem Todesfall laufenden restlichen
Monatsteil zu leisten.

(2) Für die Dauer einer Gehaltsfortzahlung im Sinne
des Abs 1 sind auch die aliquoten Teile des gebühren-
den 13. und 14. Monatsgehaltes zu leisten.

(3) Anspruchsberechtigt sind die gesetzlichen Erben,
zu deren Erhaltung der Erblasser gesetzlich verpflich-
tet war.

(4) Besteht neben dem Anspruch auf Weiterzahlung
des Gehaltes nach den Abs 1 bis 3 auch ein gesetzli-
cher Anspruch auf eine Auszahlung im Sterbefall bzw
ein Anspruch nach Abs 5 oder 6, so kann nur einer
der Ansprüche geltend gemacht werden.*)

(5) Sind unter den gesetzlichen Erben, zu deren Er-
haltung der Erblasser gesetzlich verpflichtet war, Min-
derjährige, die zum Zeitpunkt des Todes des Ange-
stellten das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-

ben, so erhöht sich der Anspruch gemäß § 23 Abs 6
AngG auf die volle Abfertigung. Dies gilt auch, wenn
derartige gesetzliche Erben das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, jedoch in einem Ausbildungsverhältnis
stehen und gemäß § 2 lit b Familienlastenausgleichs-
gesetz Anspruch auf Familienbeihilfe besteht. Der
letzte Satz ist auch anzuwenden, wenn das Ausbil-
dungsverhältnis wegen einer Ferialpraxis unterbro-
chen wird und in diesem Zeitraum keine Familienbei-
hilfe gewährt wird.
Die Abfertigung gebührt in diesen Fällen den gesetzli-
chen Erben, zu deren Erhaltung der Erblasser im Zeit-
punkt des Todes verpflichtet war, und der Witwe oder
dem Witwer gemeinsam und wird unter diesen nach
Köpfen zu gleichen Teilen aufgeteilt. Keinesfalls ge-
bührt im Todesfall insgesamt mehr als die volle Abfer-
tigung.

(6) Ist ein Ehegatte, jedoch kein minderjähriger An-
gehöriger im Sinne des Abs 5 zumZeitpunkt des Todes
des Angestellten vorhanden, erhöht sich der Anspruch
auf die halbe Abfertigung gemäß § 23 Abs 6 AngG auf
die volle Abfertigung.**) Dieser Anspruch besteht,
gleichgültig, ob der überlebende Ehegatte zum Zeit-
punkt des Todes des Angestellten unterhaltsberech-
tigt war oder nicht. Voraussetzung ist jedoch, dass
die Ehe zum Zeitpunkt des Ablebens des Angestellten
3 Jahre gedauert hat.

*) siehe Anmerkung 3, Seite 36
**) Gilt ab 1. März 2007

§ 17 Berücksichtigung von Arbeitervordienstzeiten für die Bemessung
der Abfertigung

Für die Berücksichtigung von Zeiten als Arbeiter oder
Lehrling beim selben Dienstgeber gelten die Bestim-
mungen des Arbeiterabfertigungsgesetzes vom
23. Februar 1979, BGBl Nr 107/79, sowie die darin
enthaltene Abänderung des Angestelltengesetzes.
Der § 17 in der bis zum 31. Oktober 1984 geltenden
Fassung gilt für jene Fälle weiter, in denen ein Abferti-

gungsanspruch auf Grund der §§ 11, 12 und 13 Abs 1
Satz 2 dieses Kollektivvertrages zusteht oder die An-
wendung des § 17 in der genannten Fassung in Verbin-
dung mit dem jeweils geltenden Kollektivvertrag für
die Arbeiter zu einem günstigeren Ergebnis führt.*)

*) siehe Anmerkung 4, Seite 37
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§ 18 Weihnachtsremuneration (13. Monatsgehalt)

(1) Allen Angestellten ist spätestens am 30. Novem-
ber eines jeden Kalenderjahres eine Weihnachtsre-
muneration in der Höhe des Novembergehaltes aus-
zubezahlen. Überstundenentlohnungen sind hiebei
nicht einzubeziehen.

(2) Provisionsbezieher, die außer der Provision ein
Monatsgehalt (Fixum) beziehen, erhalten als Weih-
nachtsremuneration einen Betrag in der Höhe des No-
vembergehaltes (Fixums). In jenen Fällen, in denen
kein oder ein geringeres Monatsgehalt (Fixum) als
das jeweilige Mindestgrundgehalt vereinbart ist, ge-
bührt als Weihnachtsremuneration ein Betrag in Höhe
des jeweiligen Novembermindestgrundgehaltes. In
diesem Fall sind im Kalenderjahr fällige Provisionen
bzw Provisionsakontierungen auf die Weihnachtsre-
muneration bzw die Differenz zwischen Monatsgehalt
(Fixum) und Weihnachtsremuneration anrechenbar.
Für den Jahresbezugsvergleich gemäß § 30 gilt eine

so anrechenbare Provision weiterhin als anrechenbar
(Fassung gilt ab 1. Jänner 1991).*)

(3) Lehrlingen gebührt zum gleichen Termin als Weih-
nachtsremuneration ein Betrag in Höhe der im No-
vember ausbezahlten Lehrlingsentschädigung. Bei
Angestellten, die während des Kalenderjahres ihre
Lehrzeit vollendet haben, setzt sich die Weihnachtsre-
muneration aus dem aliquoten Teil der letzten monat-
lichen Lehrlingsentschädigung und aus dem aliquoten
Teil des Novembergehaltes zusammen.

(4) Den während des Kalenderjahres eintretenden
oder austretenden Angestellten (Lehrlingen) gebührt
der aliquote Teil.

*) Bei allen Provisionsbeziehern ist jedoch der Jahresbezugsver-
gleich im Sinne des § 30 letzter Satz zu beachten. Dieser Jahresbe-
zugsvergleich lässt den Anspruch der Provisionsbezieher, die außer
der Provision ein Monatsgehalt (Fixum) beziehen, auf eine Weih-
nachtsremuneration in der Höhe des Novembergehaltes (Fixums)
unberührt.

§ 19 14. Monatsgehalt

(1) Neben dem 13. Monatsgehalt (Weihnachtsremu-
neration) gemäß § 18 gebührt allen Angestellten ein-
mal im Kalenderjahr ein 14. Monatsgehalt. Lehrlinge
erhalten als 14. Zahlung einen Betrag in der Höhe
der monatlichen Lehrlingsentschädigung. Bei Ange-
stellten, die während des Kalenderjahres ihre Lehrzeit
vollenden, setzt sich das 14. Monatsgehalt aus dem
aliquoten Teil der monatlichen Lehrlingsentschädi-
gung und aus dem aliquoten Teil des Angestelltenge-
haltes zusammen.

(2) Provisionsbezieher, die außer der Provision ein
Monatsgehalt (Fixum) beziehen, erhalten als 14. Zah-
lung einen Betrag in der Höhe ihres Monatsgehaltes
(Fixums). In jenen Fällen, in denen kein oder ein ge-
ringeres Monatsgehalt (Fixum) als das jeweilige Min-
destgrundgehalt vereinbart ist, gebührt als 14. Zah-
lung ein Betrag in der Höhe des jeweiligen Mindest-
grundgehaltes. In diesem Fall sind im Kalenderjahr
fällige Provisionen bzw Provisionsakontierungen auf
die 14. Zahlung bzw die Differenz zwischen Monatsge-
halt (Fixum) und 14. Zahlung anrechenbar. Für den
Jahresbezugsvergleich gilt eine so anrechenbare Pro-
vision weiterhin als anrechenbar (Fassung gilt ab
1. Jänner 1991).*)

(3) Der Berechnung des 14. Monatsgehaltes ist je-
weils das im Monat der Auszahlung gebührende Mo-

natsgehalt (Lehrlingsentschädigung, Fixum) zugrun-
de zu legen. Überstundenentlohnungen sind hiebei
nicht einzubeziehen.
Bei Lehrlingen, die voraussichtlich während eines Ka-
lenderjahres ihre Lehrzeit beenden und denen noch
während ihrer Lehrzeit das 14. Monatsgehalt auszu-
zahlen ist, ist zunächst das 14. Monatsgehalt unter
Zugrundelegung der Lehrlingsentschädigung im Mo-
nat der Auszahlung zu berechnen.
Vollendet der Lehrling während des Kalenderjahres
seine Lehrzeit und setzt er dann seine Dienstleistung
bei der Firma als Angestellter fort, so ist der Restbe-
trag (gemäß Abs 1) bei Antritt eines weiteren Urlaubes
als Angestellter, spätestens aber gemeinsam mit der
Weihnachtsremuneration, auszubezahlen. Bei Be-
rechnung dieses Restbetrages ist einerseits von der
im Monat der Auszahlung des 14. Monatsgehaltes
(Lehrlingsentschädigung) gebührenden Lehrlingsent-
schädigung, anderseits von dem im Monat der Aus-
zahlung dieses Restbetrages gebührenden Monatsge-
halt auszugehen.

(4) Das 14. Monatsgehalt ist bei Antritt eines gesetz-
lichen Urlaubes auszuzahlen. Werden im Kalenderjahr
mehrere Urlaubsteile konsumiert, so gebührt das
14. Monatsgehalt bei Antritt des längeren Urlaubstei-
les; bei gleichen Urlaubsteilen ist es mit Antritt des
ersten Urlaubsteiles fällig. Regelungen, nach denen
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die Auszahlung des 14. Monatsgehaltes ohne Rück-
sicht auf den Zeitpunkt der Urlaubskonsumierung ein-
heitlich für alle Angestellten an einem bestimmten
Stichtag erfolgte, bleiben unberührt; desgleichen
kann eine solche Auszahlungsweise auch künftighin
durch Betriebsvereinbarungen festgelegt werden.
Spätestens ist das 14. Monatsgehalt jedoch am
30. September eines jeden Jahres fällig.

(5) Den während des Kalenderjahres eintretenden
oder austretenden Angestellten (Lehrlingen) gebührt
der aliquoteTeil entsprechend der im Kalenderjahr zu-
rückgelegten Dienstzeit.
Angestellten (Lehrlingen), die während des Kalender-
jahres eintreten und bis zum 31. Dezember noch nicht
urlaubsberechtigt sind, ist der aliquoteTeil des 14. Mo-
natsgehaltes für dieses Kalenderjahr gemeinsam mit
der gebührendenWeihnachtsremuneration auszuzah-
len. Angestellten (Lehrlingen), die das 14. Monatsge-
halt bereits erhalten haben, aber noch vor Ablauf des
Kalenderjahres ausscheiden, ist der verhältnismäßig
zuviel bezahlte Anteil, der auf den restlichen Teil des

Kalenderjahres entfällt, bei der Endabrechnung in Ab-
zug zu bringen.

(6) Soweit Betriebe bereits ein 14. Monatsgehalt oder
unter welchem Titel immer sonstige über das 13. Mo-
natsgehalt hinausgehende Sonderzuwendungen leis-
ten, können diese auf das nach obigen Bestimmungen
zu gewährende 14. Monatsgehalt angerechnet wer-
den.

(7) Auf der Produktion beruhende Leistungs-, Erspar-
nis- oder Erfolgsprämien, die einmal oder mehrmals
jährlich ausgezahlt werden, ferner echte Bilanzgelder,
die nur an einzelne Angestellte für die Mitarbeit bei der
Bilanzerstellung gewährt werden, gelten nicht als an-
rechenbare Sonderzuwendungen im Sinne des Abs 6.

*) Bei allen Provisionsbeziehern ist jedoch der Jahresbezugsver-
gleich im Sinne des § 30 letzter Satz zu beachten. Dieser Jahresbe-
zugsvergleich lässt den Anspruch der Provisionsbezieher, die außer
der Provision ein Monatsgehalt (Fixum) beziehen, auf einen Ur-
laubszuschuss (14. Gehalt) in der Höhe eines Monatsgehaltes (Fi-
xums) unberührt.

§ 20 Sonderbestimmungen für teilzeitbeschäftigte Angestellte (Berechnung des 13.
und 14. Monatsgehaltes; Abfertigung bei Übertritt von Vollzeitbeschäftigung in

Teilzeitbeschäftigung)

(1) Vergütungen für Arbeitsstunden, die über die ver-
einbarte Arbeitszeit hinausgehen, sind mit dem
Durchschnitt der letzten 12 Kalendermonate vor dem
Auszahlungsmonat in das 13. und 14. Monatsgehalt
einzubeziehen. Hat das Dienstverhältnis noch nicht
12 Monate gedauert, ist der Durchschnitt des Zeitrau-
mes seit Beginn des Dienstverhältnisses zugrunde zu
legen. Durch Betriebsvereinbarung oder, wo kein Be-
triebsrat errichtet ist, durch Einzelvereinbarung, kann
vereinbart werden, dass an Stelle obiger Regelung ein
Teilungsfaktor für die Berechnung der Grundvergü-
tung der über die vereinbarte Arbeitszeit hinausge-
henden Arbeitsstunden tritt. Dieser Teilungsfaktor ist
unter sinngemäßer Anwendung der Berechnungsart
des § 7 Abs 3 erster und zweiter Satz (für Vollzeitbe-
schäftigte) zu berechnen. Solche Regelungen sind
schriftlich festzuhalten.

(2) Für Angestellte im Sinne dieses Rahmenkollektiv-
vertrages, die während des Kalenderjahres von einer
Vollbeschäftigung in eine Teilzeitbeschäftigung oder
umgekehrt übertreten, setzt sich das 13. und 14. Mo-
natsgehalt jeweils aus dem der Dienstzeit im Kalen-
derjahr entsprechenden Teil des 13. und 14. Monats-
gehaltes vor dem Übertritt und dem entsprechenden
Teil nach dem Übertritt (Auszahlungsmonat) zusam-
men. Wurde das 14. Gehalt bereits vor dem Übertritt
ausgezahlt, ist eine Nachrechnung zum Zeitpunkt
der Auszahlung der Weihnachtsremuneration vorzu-

nehmen, wobei die Differenz nachgezahlt wird bzw
der zu viel erhaltene Betrag mit der Weihnachtsremu-
neration gegenverrechnet wird oder zurückzuzahlen
ist.

(3)Wird mit dem Angestellten innerhalb von 5 Jahren
(bis 31. Oktober 1990: innerhalb von 3 Jahren) vor
Beendigung des Angestelltenverhältnisses an Stelle
einer Vollbeschäftigung eine Teilzeitbeschäftigung als
Angestellter vereinbart, ist das Entgelt aus der Vollbe-
schäftigung bei Berechnung der Abfertigung nach fol-
genden Grundsätzen zu berücksichtigen:
Es ist die Zahl der Abfertigungsmonate auf Grund der
Gesamtdienstzeit als Angestellter zu ermitteln. Da-
nach ist das aliquote Verhältnis von Teilzeit- und Voll-
beschäftigungszeit innerhalb des gesamten Arbeits-
verhältnisses festzustellen. Die Anzahl der Monats-
entgelte ist gemäß dem so ermittelten Verhältnis auf-
zuteilen. Entsprechend dieser Aufteilung sind dann
unter Zugrundelegung der monatlichen Berechnungs-
grundlagen nach Voll- und Teilzeitbeschäftigung die
Abfertigungsanteile zu ermitteln und die Gesamtab-
fertigung festzustellen. Zur Ermittlung der Berech-
nungsgrundlage für Vollbeschäftigung ist das letzte
Monatsentgelt auf Grund der Teilzeitbeschäftigung
entsprechend aufzuwerten (im Verhältnis tatsächli-
cher Stundenzahl pro Woche zur Normalarbeitszeit
bei Beendigung des Dienstverhältnisses). Das so auf-
gewertete Monatsentgelt verringert sich jedoch um
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jene Erhöhung des Monatsgehaltes, die im Zusam-
menhang mit der Umstellung auf Teilzeit erfolgte und
in dieser begründet war.*)
Durch Betriebsvereinbarung oder, wo kein Betriebsrat
errichtet ist, durch Einzelvereinbarung, können
gleichwertige andere Regelungen über die Berück-
sichtigung von Vollzeitbeschäftigung abgeschlossen
werden.
Sollte eine gesetzliche Regelung betreffend Abferti-
gung bei Übertritt von Vollzeit- in Teilzeitbeschäfti-
gung erfolgen, werden Gespräche über eine entspre-
chende Abänderung dieses Kollektivvertrages aufge-
nommen.
Dieser Absatz gilt nicht für jene Fälle, in denen bei
Übertritt in Teilzeitbeschäftigung eine Abfertigung er-
folgt.

Dieser Absatz gilt sinngemäß für jene Fälle, in denen
eine Verringerung einer Teilzeitbeschäftigung verein-
bart wird (gilt für Beendigungen von Dienstverhältnis-
sen nach dem 31. Oktober 1997). Dieser Absatz gilt
für Beendigungen von Dienstverhältnissen nach dem
31. Oktober 1989.
Die Ausdehnung auf fünf Jahre gemäß dieses Absatzes
gilt für Beendigungen von Dienstverhältnissen nach
dem 31. Oktober 1990.

(4) Geringere Normalarbeitszeiten als die kollektiv-
vertragliche Normalarbeitszeit gelten dann nicht als
Teilzeit, wenn sie für den ganzen Betrieb oder Be-
triebsteile gelten und nicht erheblich von der betrieb-
lichen Normalarbeitszeit abweichen.

*) Berechnungsbeispiel siehe Anmerkung 5, Seite 37

§ 21 Berechnung des 13. und 14. Monatsgehaltes

Vergütungen im Sinne des § 8 des Rahmenkollektiv-
vertrages (zB Nacht- und Nachtschichtzuschläge),
sonstige auf Grund von Zusatzkollektivverträgen für
die Angestellten gewährte Zuschläge für Mehrschicht-
arbeit sowie Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzu-
lagen, die den Angestellten auf Grund eines Kollektiv-
vertrages oder einer auf Grund einer kollektivvertrag-
lichen Ermächtigung abgeschlossenen Betriebsver-

einbarung gewährt werden, sind in die Berechnungs-
grundlage des 13. und 14. Monatsgehaltes einzube-
ziehen. Soweit in den Fachkollektivverträgen nichts
anderes geregelt ist, sind derartige Entgeltsteile mit
dem Durchschnitt der letzten drei Kalendermonate
zu berücksichtigen. Durch Betriebsvereinbarung kön-
nen auch andere Berechnungszeiträume vereinbart
werden.

§ 22 Urlaubsentgelt

(1) Sind regelmäßige Überstunden gemäß § 2 Abs 2
zweiter Satz Generalkollektivvertrag über den Begriff
des Urlaubsentgeltes bei Bemessung des Urlaubsent-
geltes mit zu berücksichtigen, so gelten Überstunden
dann als regelmäßig, wenn sie in mindestens 7 der
letzten 12 Kalendermonate vor Urlaubsantritt geleis-
tet worden sind. Für die Ermittlung des Durchschnittes
sind die letzten 12 Kalendermonate heranzuziehen.
Kalendermonate, in denen überwiegend Krankheit,
Urlaub oder sonstige bezahlte Dienstverhinderungen
vorliegen, sind sowohl für die Ermittlung der Regelmä-
ßigkeit als auch für die Berechnung des Überstunden-
durchschnittes auszuscheiden. Um die ausgeschiede-
nen Monate ist der Rückrechnungszeitraum zu verlän-
gern.

(2) Bestehen vor Inkrafttreten dieses Kollektivvertra-
ges (1. November 1981) in den Betrieben andere
Rückbetrachtungszeiträume für die Regelmäßigkeit
und die Durchschnittsberechnung als 7 bzw 12 Kalen-
dermonate, dann bleiben diese Regelungen weiterhin
aufrecht. Derartige Regelungen können auch in Zu-
kunft im Einvernehmen mit dem Betriebsrat einge-
führt werden.
Bestehende und im Sinne dieses Absatzes künftig ab-
geschlossene Betriebsvereinbarungen über die Be-
rechnung des Urlaubsentgeltes gelten als Betriebs-
vereinbarung im Sinne des Arbeitsverfassungsgeset-
zes.
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§ 23 Behaltepflicht

(1) Kaufmännische Lehrlinge und technische Zeich-
ner-Lehrlinge müssen nach ordnungsgemäßer Been-
digung der Lehrzeit noch 3 Monate*) als Angestellte
beschäftigt werden; wenn diese Behaltezeit nicht mit
dem Letzten eines Kalendermonates endigt, ist sie
auf diesen zu erstrecken.

(2)Will der Dienstgeber das Dienstverhältnis mit dem
Angestellten nicht über die Behaltezeit hinaus fortset-
zen, so hat er es mit vorhergehender sechswöchiger
Kündigungsfrist zum Ende der in Abs 1 bestimmten
Behaltezeit zu kündigen.

(3) Durch einvernehmliche Erklärung der zuständi-
gen Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und
dem zuständigen Wirtschaftsbereich der Gewerk-
schaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus,
Papier, kann die Behaltepflicht bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen gemäß § 18 Abs 2 und 3 BAG verkürzt
werden.

*) Gilt für Lehrverhältnisse, die ab dem 1. Juli 2013 begründet wer-
den. Kaufmännische Lehrlinge und technische Zeichner-Lehrlinge,
deren Lehrverhältnis vor dem 1. Juli 2013 begründet wurde, müs-
sen nach ordnungsgemäßer Beendigung der Lehrzeit noch6Monate
beschäftigt werden.

§ 24 Information bei befristeten Dienstverhältnissen

Gibt der Angestellte im Laufe eines befristeten Dienst-
verhältnisses keine Äußerung ab, das Dienstverhält-
nis nicht über die Befristung hinaus fortsetzen zu wol-
len, bzw besteht nicht von vornherein Klarheit darü-
ber, dass eine Verlängerung des befristeten Dienstver-
hältnisses nicht beabsichtigt ist, ist die Absicht, einmit
Ablaufdatum befristetes Dienstverhältnis von mehr
als zweimonatiger Dauer (einschließlich eines allfälli-
gen Probemonates) nicht über den Ablaufzeitpunkt hi-

naus fortzusetzen, demAngestellten spätestens 2Wo-
chen vor Fristablauf mitzuteilen.
Erfolgt die Mitteilung nicht oder verspätet, ist das auf
den Zeitraum von 3 Tagen entfallende Gehalt über
das mit Fristablauf beendete Dienstverhältnis hinaus
als Ersatz für nicht konsumierte Freizeit für Postensu-
che zu bezahlen. Diese Bestimmung gilt für Dienstver-
hältnisse, die nach dem 31. Oktober 1995 beginnen.

§ 25 Diensterfindungen

Der Dienstgeber hat Anspruch auf Anbietung einer
von einem Angestellten während des Bestandes des
Dienstverhältnisses gemachten Diensterfindung im
Sinne des § 7 Abs 3 PatG. Er muss dazu innerhalb ei-
ner Frist von 3 Monaten vom Tag der Anbietung an
Stellung nehmen und erklären, ob er sie für sich in An-
spruch nehmen will; bis zur Anmeldung der Patent-
rechte ist der Dienstgeber zur absoluten Geheimhal-
tung der Erfindung verpflichtet. Er hat im Falle der In-

anspruchnahme die im Gesetz vorgesehene Entschä-
digung an den Erfinder zu entrichten und alle auflau-
fenden Patentgebühren zu bezahlen. Auf Verlangen
des Dienstnehmers muss der Erfinder bei der Eintra-
gung in das Patentregister genannt werden, auch
dann, wenn der Dienstgeber als Anmelder erscheint.
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des österreichi-
schen Patentgesetzes und die gemäß diesem Gesetz
getroffenen Einzelvereinbarungen.

§ 26 Verbesserungsvorschläge

Über die Vergütung für Verbesserungsvorschläge können Betriebsvereinbarungen gemäß § 29 ArbVG abge-
schlossen werden.
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§ 27 Ausbildungskosten

Über Vereinbarungen betreffend die Rückerstattung von Ausbildungskosten ist der Betriebsrat über dessen Auf-
forderung zu informieren.

§ 28 Allgemeine Bestimmungen über die Verwendungsgruppen

(1) Die Angestellten werden nach der Art ihrer vor-
wiegend ausgeübten Tätigkeit in die in § 35 vorgese-
henen Verwendungsgruppen eingereiht.

(2) Die Einreihung in die Verwendungsgruppen wird
von der Firmenleitung unter Mitwirkung des Betriebs-
rates vorgenommen. Die Einreihung in die Verwen-
dungsgruppe, die Anzahl der angerechneten Verwen-
dungsgruppenjahre und die Höhe des Gehaltes sowie
alle weiterhin eintretenden Veränderungen sind dem
Angestellten mittels Dienstzettel bekanntzugeben.*)

(3) Bei Angestellten, die noch keine Angestelltentä-
tigkeit verrichtet haben, kann in Verwendungsgruppe
II während der ersten 6Monate, in Verwendungsgrup-
pe III und IV während der ersten 9 Monate durch Ver-
einbarung das Mindestgrundgehalt im 1. und 2. Ver-
wendungsgruppenjahr um bis zu 5% unterschritten
werden. Diese Praxiszeit wird durch im Betrieb ver-
brachte Ausbildungszeiten oder im Rahmen einer Ver-
wendung imSinne des Angestelltengesetzes verkürzt.

(4) Innerhalb einer Verwendungsgruppe ist das dem
Angestellten gebührende monatliche Mindestgrund-
gehalt durch die Zahl der anrechenbaren Verwen-
dungsgruppenjahre bestimmt. In der Verwendungs-
gruppe I sind 3 Gehaltsstufen (2 Biennien) vorgese-
hen. Nach Vollendung des 6. Verwendungsgruppen-
jahres wird der Angestellte unter Anwendung der Um-
stufungsregel des Abs 13 in die Verwendungsgruppe
II umgestuft. Erfolgt diese Umstufung nach Vollen-
dung des 4. Verwendungsgruppenjahres in der Ver-
wendungsgruppe I, bleibt der bisherige Vorrü-
ckungsstichtag durch die Umstufung in die Verwen-
dungsgruppe II unberührt.
In den Verwendungsgruppen II bis Va und M I bis M III
sind 6 Gehaltsstufen (5 Biennien) vorgesehen, in Ver-
wendungsgruppe VI 5 Gehaltsstufen (4 Biennien).
Ab 1.Mai 1997 werden die Verwendungsgruppen IVa
und Va eingeführt.

(5) Als Verwendungsgruppenjahre gelten jene Zei-
ten, die ein Dienstnehmer in einer bestimmten Ver-
wendungsgruppe bzw vor Wirksamkeitsbeginn dieses
Kollektivvertrages mit der einer bestimmten Verwen-
dungsgruppe entsprechenden Tätigkeit als Angestell-

ter im Sinne des Angestelltengesetzes verbracht hat.
Nachgewiesene Zeiten in einer höheren Verwen-
dungsgruppe sind auch in niedrigeren Verwendungs-
gruppen anzurechnen.

(6)Die im Unternehmen vor der Übernahme ins Meis-
terverhältnis zurückgelegten Vordienstzeiten als Vor-
arbeiter sind zur Hälfte, jedoch nur bis zu einem
Höchstausmaß von fünf Jahren als Verwendungsgrup-
penjahre für diejenige Verwendungsgruppe anzurech-
nen, in die der Meister zuerst eingestuft wird. Diese
Anrechnung kommt in gleicher Höhe zur Anwendung,
wenn ein Angestellter ab dem 1. Jänner 1971 von der
Verwendungsgruppe M I in die Verwendungsgruppe M
II umgestuft wurde bzw wird. Für die Anrechnung der
VorarbeiterInnenjahre ist Abs 9 nicht anzuwenden.
Dieser Absatz gilt mit Ausnahme des zweiten Satzes
auch für jene Meister, die bereits vor dem 1. Jänner
1971 ins Angestelltenverhältnis übernommen wur-
den.

(7) Es wird empfohlen, Dienstzeiten als Beamter oder
Angestellter im öffentlichen Dienst auch als Verwen-
dungsgruppenjahre anzurechnen, sofern die frühere
Tätigkeit den Merkmalen des Angestelltengesetzes
entsprach und diese frühere Tätigkeit überdies ihrer
Natur nach geeignet war, dem Angestellten für seine
jetzige Verwendung brauchbare Fähigkeiten und
Kenntnisse zu vermitteln.

(8) Bei Dienstgebern im Ausland verbrachte Vor-
dienstzeiten sind bei geeignetem – erforderlichenfalls
übersetztem – Nachweis unter denselben Vorausset-
zungen im Sinne der Absätze 5 und 11 als Verwen-
dungsgruppenjahre anzurechnen, wie die im Inland
zurückgelegten Vordienstzeiten**).

(9) Zeiten des Präsenzdienstes im Sinne des österrei-
chischenWehrgesetzes, BGBl Nr 305/1990, sowie des
Zivildienstes im Sinne des österreichischen Zivil-
dienstgesetzes, BGBl 679/1986, während deren das
Angestelltendienstverhältnis bestanden hat, sind ab
1. Jänner 1992 nach Maßgabe des § 8 APSG, BGBl
683/1991, als Verwendungsgruppenjahre anzurech-
nen. Bis zu diesem Zeitpunkt geleistete Präsenz-
dienstzeiten werden voll angerechnet.
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(10) Karenzurlaube innerhalb des Dienstverhältnis-
ses gemäß §§ 15-15i MSchG sowie 2-6 und 9 EKUG
werden bis zum Höchstausmaß von insgesamt zehn
Monaten als Verwendungsgruppenjahr angerechnet.
Die Anrechnung gilt für erste Karenzurlaube innerhalb
des Dienstverhältnisses, die ab 1. Oktober 1980 be-
ginnen, hinsichtlich weiterer Karenzurlaube für sol-
che, die ab 1. November 2000 beginnen, sofern nicht
schon vorher die Anrechnung bis zu insgesamt zehn
Monaten erfolgte.
Karenzurlaube, die ab dem 1.März 2016 beginnen,
werden bis zum Höchstausmaß von insgesamt 22 Mo-
naten als Verwendungsgruppenjahre angerechnet.
Karenzurlaube, die ab dem 1.März 2017 beginnen,
werden bis zum Höchstausmaß von insgesamt 30 Mo-
naten als Verwendungsgruppenjahre angerechnet.
Soweit Karenzurlaube nach den bis zum 29. Februar
2016 bzw 28. Februar 2017 geltenden Vorschriften
bis zum jeweiligen Höchstausmaß angerechnet wur-
den, erfolgt keine weitere Anrechnung innerhalb des
Dienstverhältnisses.
Karenzurlaube, die ab dem 1.März 2018 beginnen,
werden bis zum Höchstausmaß von insgesamt 36 Mo-
naten als Verwendungsgruppenjahre angerechnet.
Der letzte Absatz des vorstehenden Absatzes ist sinn-
gemäß anzuwenden.
(Abs 10 idF ab 1. März 2018)

(11) Für die Anrechnung von Verwendungsgruppen-
jahren ist es ohne Belang, ob diese bei einem oder
bei verschiedenen Dienstgebern verbracht wurden.
Verwendungsgruppenjahre, die ein Angestellter aus
früheren Dienstverhältnissen bei einem anderen
Dienstgeber nachweist, werden jedoch bei der Einrei-
hung in eine bestimmte Verwendungsgruppe nur im
Höchstausmaß von 6 Verwendungsgruppenjahren an-
gerechnet.
Voraussetzung für die Anrechnung ist jedoch, dass der
Angestellte diese Zeiten der Firmenleitung schon beim
Eintritt bekanntgibt und tunlichst sofort, spätestens
aber innerhalb von 2 Monaten, durch entsprechende
Zeugnisse oder sonstige Arbeitspapiere nachweist.

(12)Wenn ein Angestellter infolge Ansteigens der An-
zahl seiner Verwendungsgruppenjahre in eine höhere
Mindestgehaltsstufe seiner Verwendungsgruppe vor-
zurücken hat, tritt die Gehaltserhöhung am Ersten
des Monats ein, in dem er die erhöhte Anzahl der Ver-
wendungsgruppenjahre erreicht.

(13) Bei Umreihung in eine höhere Verwendungs-
gruppe sind dem Angestellten jene Verwendungs-
gruppenjahre anzurechnen, die er allenfalls aus frühe-
ren Dienstzeiten für diese neue Verwendungsgruppe
nachgewiesen hat.
Bei Angestellten, deren tatsächlicher Gehalt dem bis-
her erreichten Mindestgrundgehalt entspricht, erfolgt
die Einstufung in das nächsthöhere Mindestgrundge-
halt der neuen Verwendungsgruppe unter Anrech-
nung der diesemMindestgrundgehalt entsprechenden
Verwendungsgruppenjahre. Bei Angestellten, bei de-
nen das tatsächliche Gehalt darüber liegt, ist § 3 des
Zusatzkollektivvertrages über die Zeitvorrückung in
der Verwendungsgruppe anzuwenden.
Überdies darf in der neuen Verwendungsgruppe das
jeweilige Mindestgrundgehalt des Angestellten jenes
Mindestgrundgehalt nicht unterschreiten, das er beim
Verbleiben in der bisherigen Verwendungsgruppe
durch Zeitvorrückung bzw durch Neufestsetzung der
Mindestgrundgehälter erreichen würde.

(14) Die Bestimmungen des Abs 13 wurden durch
Kollektivverträge über die Zeitvorrückung innerhalb
der Verwendungsgruppe ergänzt.

(15) Wenn ein Angestellter in einer Verwendungs-
gruppe die Höchstzahl der dort vorgesehenen Ver-
wendungsgruppenjahre erreicht hat, soll im Falle von
Leistungssteigerung nach weiterer Tätigkeit in der
gleichen Verwendungsgruppe eine angemessene Ge-
haltserhöhung vorgenommen werden.

*) siehe Anmerkung 6, Seite 38
**) Gilt für alle ab 1. November 1999 vorzunehmenden Einstufun-
gen

§ 29 Kollektivvertragliche Mindestgrundgehälter für teilzeitbeschäftigte
Angestellte

Bei teilzeitbeschäftigten Dienstnehmern, soweit sie
diesem Rahmenkollektivvertrag unterliegen, ist das
bei voller kollektivvertraglicher Normalarbeitszeit zu-
stehende kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt
durch den für den jeweiligen Fachverbandsbereich

geltenden Teiler für die Normalstunde zu teilen und
dann der so ermittelte Wert mit jener Zahl zu multipli-
zieren, die sich aus der vereinbarten Stundenzahl
(Monatsstunden, Wochenstunden x 4,33) ergibt.
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§ 30 Anrechnung auf das Mindestgrundgehalt

(1) Sozialzulagen (Familien-, Hausstands-, Frauen-
und Kinderzulagen), Provisionen sowie jene Remune-
rationen, durch die die dem Angestellten zustehenden
Ansprüche gemäß § 18 (Weihnachtsremuneration)
und § 19 (14. Monatsgehalt) überschritten werden,
sind auf das Mindestgrundgehalt anrechenbar. In sol-
chen Fällen ist am Ende des Kalenderjahres zu prüfen,
ob der Jahresbezug des Angestellten der Summe der
in den 12 Monaten des Kalenderjahres jeweils gebüh-
renden Mindestgrundgehälter plus dem Zweifachen
des Dezember-Mindestgrundgehaltes entspricht; ist

dies nicht der Fall, so ist der Differenzbetrag am Jah-
resende nachzuzahlen.

(2) Nicht anrechenbar sind Remunerationen, durch
die die oben genannten Ansprüche gemäß § 18 (Weih-
nachtsremuneration) und § 19 (14. Monatsgehalt)
überschritten werden, insofern sie das Ausmaß eines
Monatsgehaltes nicht überschreiten. In solchen Fällen
ist nur der das Ausmaß eines Monatsgehaltes über-
schreitendeTeil der Remuneration (Sonderzahlungen)
auf das Mindestgrundgehalt anrechenbar.

§ 31 Ein- bzw Austritt

Beginnt das Dienstverhältnis nicht am Monatsersten,
jedoch am ersten betriebsüblichen Arbeitstag eines
Monats, steht das ungekürzte Monatsgehalt zu; glei-

ches gilt sinngemäß bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses.

§ 32 Bezüge der Aufsichtsorgane

Die Bezüge der Angestellten, deren Tätigkeit vorwie-
gend und regelmäßig in der Beaufsichtigung, Führung
und Anweisung von Arbeitergruppen besteht, wie Auf-
seher, Werkmeister, Montageleiter und dergleichen
(nicht aber untergeordnete Aufsichtspersonen), müs-
sen den kollektivvertraglichen oder tariflichen Spit-
zenlohn (nicht Akkordlohn) der höchsten ihnen unter-
stellten Arbeiterkategorien wie folgt übersteigen:

Aufseher um ........................................ 15%
Meister und Montageleiter um.................... 20%
Obermeister um .................................... 25%

Der Bezug der Meister, Steiger, Montageleiter, Ober-
meister und Obersteiger muss mindestens den Ak-
kordrichtsatz bzw Gedingerichtlohn der unterstellten
Arbeiter erreichen.

§ 33 Lehrlinge, Vorlehre, Integrative Berufsausbildung

(1) Die monatliche Lehrlingsentschädigung für Lehr-
linge im Sinne des § 2 Abs 1 beträgt ab 1. März 2020
im

Tabelle I Tabelle II

1. Lehrjahr ............... € 700,00 € 895,45
2. Lehrjahr ............... € 900,00 € 1.168,86
3. Lehrjahr ............... € 1.168,86 € 1.453,94
4. Lehrjahr*) ............ € 1.571,06 € 1.689,99
*) Gilt nur für Lehrlinge im Lehrberuf Technischer Zeichner
aufgrund der ab 1. September 1988 geltenden Ausbil-
dungsvorschriften.

Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis
nach dem 1. November 1990 nach Vollendung des

18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprü-
fung beginnt.

(2) Zeiten, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften auf
die Lehrzeit angerechnet werden, gelten als zurückge-
legte Lehrzeit im Sinne obiger Einstufung (bei Anrech-
nung von zB 12 Monaten auf die Lehrzeit ist eine Ein-
stufung im 2. Lehrjahr vorzunehmen).

(3) Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des
Lehrlings in einem für die Schüler der Berufsschule be-
stimmten Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschul-
pflicht entstehen, hat der Lehrberechtigte dem Lehr-
ling so zu bevorschussen und so zu ersetzen, dass
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dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer des In-
ternats entspricht, die volle Lehrlingsentschädigung
verbleibt. (Gilt für Internatsaufenthalte, die ab 1. Juli
1992 beginnen. Bis zu dem angeführten Zeitpunkt
hatten 70% der Internatskosten zu verbleiben).

(4) Bei Verlängerung eines Lehrverhältnisses gemäß
§ 8b Abs 1 BAG idF BGBl I 79/2003 werden für die Be-
messung der Höhe der Lehrlingsentschädigung die
Lehrjahre aliquot im Verhältnis zur Gesamtlehrzeit
verlängert; ergeben sich Teile von Monaten gebührt
für das ganze Monat die höhere Lehrlingsentschädi-
gung.
Bei nachträglicher Verlängerung bleibt das der Lehr-
lingsentschädigung zugrunde liegende Lehrjahr so
lange unverändert, bis sich nach dem vorstehenden
Satz Anspruch auf die Lehrlingsentschädigung eines
höheren Lehrjahres ergibt.
Bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages zu einer
Teilqualifizierung gem § 8b Abs 2 BAG idF BGBl I 79/
2003 gebührt die Lehrlingsentschädigung des ersten
Lehrjahres. Nach einem Jahr erhöht sich dieser An-
spruch um ein Drittel der Differenz zwischen der Lehr-
lingsentschädigung für das erste Lehrjahr und jener
für das zweite Lehrjahr, nach zwei Jahren um ein wei-
teres Drittel dieser Differenz.

ArbeitnehmerInnen, die eine Vorlehre im Sinne des
§ 8b BAG absolvieren, erhalten im 1. Jahr eine monat-
liche Lehrlingsentschädigung in Höhe des für das
1. Lehrjahr angeführten Satzes, danach eine monatli-
che Lehrlingsentschädigung in Höhe von € 754,14 ab
1.März 2020. Wird die Vorlehre (einschließlich der Be-
rufsschule) erfolgreich zurückgelegt, ist sie bei späte-
rer Absolvierung einer Lehrausbildung im gleichen
oder einem verwandten Lehrberuf mindestens im
Ausmaß des 1. Lehrjahres anzurechnen. Besteht kein
Anspruch auf diese Anrechnung, darf die spätere
Lehrlingsentschädigung jedenfalls nicht niedriger
sein, als die während der Vorlehre zuletzt bezahlte.

Anrechnung von integrativer Berufsausbildung
Wird die Vorlehre oder teilqualifizierte Lehrausbildung
(einschließlich der Berufsschule im Sinne der Anforde-
rungen des BAG) erfolgreich zurückgelegt, ist sie bei
späterer Absolvierung einer Lehrausbildung im glei-
chen oder einem verwandten Lehrberuf mindestens
im Ausmaß des 1. Lehrjahres anzurechnen. Besteht
kein Anspruch auf diese Anrechnung, darf die spätere
Lehrlingsentschädigung jedenfalls nicht niedriger sein
als die während der Vorlehre zuletzt bezahlte.

§ 33 Abs 3 gilt sinngemäß für Arbeitnehmer, die eine
integrative Berufsausbildung (auch Vorlehre) absol-
vieren.

§ 34 Praktikanten

(1) Pflichtpraktikanten gemäß § 2 Abs 2 lit b (vom
Geltungsbereich dieses Kollektivvertrages ausgenom-
men) gebührt für die Zeit ihres Pflichtpraktikums eine
monatliche Vergütung mindestens in der Höhe der
Lehrlingsentschädigung für das 2. Lehrjahr (Tabelle I
bzw II).

(2) Ferialpraktikanten sind Personen, die ohne Vorlie-
gen schulrechtlicher Vorschriften während der Schul-
ferien mit vereinbarten Ausbildungsanteilen in einem
Dienstverhältnis beschäftigt werden. Ferialpraktikan-
ten gebührt bei erstmaliger Beschäftigung ohne Be-
rufserfahrung oder wenn vorher kein Pflichtpraktikum
absolviert wurde, für längstens 1 Monat als monatli-
cher Bezug ein Betrag in Höhe der Lehrlingsentschädi-
gung für das 2. Lehrjahr, in allen anderen Fällen ein

Betrag in der Höhe der Lehrlingsentschädigung für
das 3. Lehrjahr (jeweils Tabelle I bzw II).
Die Tabelle II ist jeweils dann anzuwenden, wenn die
Praktikantenbeschäftigung nach Vollendung des
18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprü-
fung erfolgt.

(3) Absolvierende von Fachhochschulstudiengängen
in Ausübung der vorgeschriebenen Berufspraxis in-
nerhalb eines Dienstverhältnisses gebührt als monat-
licher Bezug ein Betrag in der Höhe der Lehrlingsent-
schädigung für das 3. Lehrjahr der Tabelle I, bei Vorlie-
gen von fachbezogenen Vorkenntnissen in der Höhe
der Lehrlingsentschädigung für das 3. Lehrjahr der Ta-
belle II.
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§ 35 Verwendungsgruppenschema – Mindestgrundgehälter*)

(1) Die bei den Verwendungsgruppen angeführten
Tätigkeitsbezeichnungen gelten nur als Beispiele für
gleichwertige Tätigkeiten.

(2) Die Höhe der für die einzelnen Verwendungsgrup-
pen geltenden monatlichen Mindestgrundgehälter
wird in der Gehaltsordnung festgelegt.

Verwendungsgruppe I

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte, die schematische oder mechani-
sche Arbeiten verrichten, die als einfache Hilfs-
arbeiten zu werten sind.

Kaufmännische, administrative und technische Ange-
stellte:

Zum Beispiel:

– Hilfs- und Servicekräfte in Büro, Werkstätte, Regis-
tratur, Magazin, Lager, Versand (zB Maschinschrei-
ber nach Konzept, Werkstättenschreiber bzw Lohn-
schreiber, Kopisten),

– Eingeben von EDV-Daten während der Anlernzeit
(höchstens jedoch für die Dauer von 3 Monaten).

Verwendungsgruppe II

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte, die einfache, nicht schematische
oder mechanische Arbeiten nach gegebenen
Richtlinien und genauer Arbeitsanweisung ver-
richten, für die in der Regel eine kurze Einarbei-
tungszeit erforderlich ist. Auch während der
Einarbeitungszeit ist die Einreihung in die vor-
stehende Gruppe durchzuführen.
Angestellte der Verwendungsgruppe I nach
Vollendung des sechsten Verwendungsgrup-
penjahres.

Kaufmännische und administrative Angestellte:

Zum Beispiel:

– Schreibkräfte,

– Fakturisten mit einfacher Verrechnung,

– Telefonisten mit Auskunftserteilung (Info-, Help-
desk),

– Werkstättenschreiber, die für größere Abteilungen
oder mit vielseitigen Arbeiten beschäftigt sind,

– qualifizierte Hilfs- und Servicekräfte in Sekretariat,
Büro, Betrieb, Lager und Versand,

– qualifizierte Hilfs- und Servicekräfte, die auch Bu-
chungsarbeiten durchführen, soweit sie nicht auch

eine der in VwGr. III genannten Buchhaltungsarbei-
ten ausführen,

– Lohnrechner (das sind Angestellte, die ohne Rück-
sicht darauf, ob sie die Tätigkeit eines Lohnschrei-
bers ausüben, auch die vorgeschriebenen Lohnsät-
ze, Lohnabzüge und Lohnzuschläge errechnen und
einsetzen, wenn sie diese Tätigkeit unter Anleitung
von Angestellten einer höheren Verwendungsgrup-
pe ausführen),

– Inkassanten,

– Verkäufer im Detailgeschäft,

– Tätigkeiten in der Datenerfassung zur Eingabe bzw
Übertragung von Daten auf Datenträger, einschließ-
lich der Prüfung der eingegebenen Daten.

Technische Angestellte:

Zum Beispiel:

– technische Zeichner im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale,

– Qualitätsprüfer (Werkstoff, Werkstück) im Sinne
obiger Tätigkeitsmerkmale,

– Krankenpflegehilfsdienste.

Verwendungsgruppe III

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte, die nach allgemeinen Richtlinien
und Weisungen technische oder kaufmännische
Arbeit im Rahmen des ihnen erteilten Auftrages
selbständig erledigen.

Kaufmännische und administrative Angestellte:

Zum Beispiel:

– Übersetzer,

– Sekretäre im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,

– Schreibkräfte im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale
mit besonderer Verwendung, insbesondere mit ei-
ner verwendeten Fremdsprache,

– Bürokräfte bzw Sachbearbeiter im Sinne obiger Tä-
tigkeitsmerkmale (insbesondere Rechnungswesen,
Controlling, Einkauf, Verkauf, Logistik, Produktion,
Personal- und Qualitätswesen),

– Lohn- und Gehaltsverrechner (das sind Angestellte,
die über die Arbeit eines Lohnrechners hinaus die
Lohn- und Gehaltslisten auszahlungsreif gestalten
und allenfalls die im Lohnbüro erforderlichen Nach-
arbeiten, zum Beispiel Abrechnung mit Sozialversi-
cherungsträgern, Finanzamt durchführen),

– Telefonistenmit regelmäßiger Auskunftserteilung in
mindestens einer Fremdsprache,
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– Helpdesk-Mitarbeiter im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale mit inhaltlichen und fachlichen Bera-
tungsaufgaben,

– Kassiere in Betrieben mit einer Gesamtbeschäftig-
tenzahl bis zu 50 Dienstnehmern oder solche, die
einem Hauptkassier unterstehen,

– Statistiker,

– Magazineure,

– Expedienten (ausgenommen Postexpedienten),

– Registraturleiter,

– Programmiertätigkeiten im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale,

– Operator im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,

– Netzwerkadministratoren im Sinne obiger Tätig-
keitsmerkmale,

– Vertreter,

– Verkäufer im Detailgeschäft mit besonderen Fach-
kenntnissen oder Fremdsprachen,

– Krankenpflegepersonal im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale.

Technische Angestellte:

Zum Beispiel:

– technische Zeichner (Hilfskonstrukteure) im Sinne
obiger Tätigkeitsmerkmale,

– Teilkonstrukteure,

– Techniker (einschließlich Inbetriebnahme-, War-
tungs- und Servicebereich, Planung, Engineering
und Qualitätswesen),

– Arbeitsvorbereiter, Ablauf-(Termin-)Koordinatoren
und Nachkalkulanten im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale,

– Zeitnehmer,

– Qualitätsprüfer (Werkstoff, Werkstück, Material)
mit einschlägigen Fachkenntnissen im Sinne obiger
Tätigkeitsmerkmale.

Verwendungsgruppe IV

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte, die schwierige Arbeiten verant-
wortlich selbständig ausführen, wozu besonde-
re Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen
erforderlich sind. Ferner Angestellte, die regel-
mäßig und dauernd mit der Führung, Unterwei-
sung und Beaufsichtigung von Angestellten-
gruppen (2 bis 5 Angestellte, worunter sich An-
gestellte der Verwendungsgruppe III befinden
müssen) beauftragt sind.

Kaufmännische und administrative Angestellte:

Zum Beispiel:

– Übersetzer mit mehr als einer verwendeten Fremd-
sprache,

– Sekretäre, die auch schwierige Sachbearbeiter-
(Referenten-)Tätigkeiten selbständig ausführen,

– selbständige Buchhalter bis Rohbilanz (in Betrieben
mit einerGesamtbeschäftigtenzahl bis zu 50Dienst-
nehmern auch Bilanzbuchhalter),

– selbständige Kassiere in Betrieben mit mehr als
50 Dienstnehmern,

– Hauptkassiere,

– selbständige EDV-Spezialisten (zB Programmierer,
Systemanalytiker, Spezialisten für Datenschutz
und Netzwerksicherung),

– Netzwerkadministratoren im Sinne obiger Tätig-
keitsmerkmale,

– Operator im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,

– Sachbearbeiter im Versand (Versandleiter) im Sin-
ne obiger Tätigkeitsmerkmale,

– Vertreter im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,

– Sachbearbeiter im Sinne obiger Tätigkeitsmerkma-
le (insbesondere Rechnungswesen, Einkauf, Ver-
kauf, Logistik, Produktion, Personal- und Qualitäts-
wesen),

– selbständige Filialleiter,

– Hauptmagazineure.

Technische Angestellte:

Zum Beispiel:

– Konstrukteure,

– Techniker im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale (ein-
schließlich Inbetriebnahme-, Wartungs- und Ser-
vicebereich, Planung, Engineering und Qualitätswe-
sen),

– technische Sachbearbeiter im Sinne obiger Tätig-
keitsmerkmale (zB technische Ein- und Verkäufer,
Helpdesk-Mitarbeiter),

– selbständige Arbeitsvorbereiter im Sinne obiger Tä-
tigkeitsmerkmale,

– selbständige Ablauf-(Termin-)Planer im Sinne obi-
ger Tätigkeitsmerkmale,

– selbständige Vor- und Nachkalkulanten im Sinne
obiger Tätigkeitsmerkmale,

– Entwicklungstechniker,

– Sicherheitsfachkräfte im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale,

– Controller und Revisore im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale,

– Auditore im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale.

Verwendungsgruppe IVa

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte der Verwendungsgruppe IV, die in
erheblichem Ausmaß, jedoch nicht überwie-
gend Tätigkeiten der Verwendungsgruppe V
verrichten.
Anmerkung: Als erhebliches Ausmaß ist ein Drittel der
Normalarbeitszeit des Angestellten anzusehen.
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Verwendungsgruppe V

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte, die Arbeiten erledigen, die beson-
ders verantwortungsvoll sind, selbständig aus-
geführt werden müssen, wozu umfangreiche,
überdurchschnittliche Berufskenntnisse und
mehrjährige praktische Erfahrungen erforder-
lich sind.
Ferner Angestellte, die regelmäßig und dauernd
mit der verantwortlichen Führung, Unterwei-
sung und Beaufsichtigung von größeren Ange-
stelltengruppen (über 5 Angestellte, von denen
entweder einer der Verwendungsgruppe IV
oder mehrere der Verwendungsgruppe III an-
gehören müssen) beauftragt sind.

Kaufmännische und administrative Angestellte:

Zum Beispiel:

– Bilanzbuchhalter,

– Stellvertreter von Angestellten der Verwendungs-
gruppe VI,

– Leiter des Personalbüros,

– Einkäufer, die mit dem selbständigen Ankauf der
wesentlichen Vormaterialien (zB Rohstoffe) beauf-
tragt sind, soweit diese Tätigkeit eine Qualifikation
im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale erfordert,

– Angestellte im Verkauf, die mit der weitgehend ab-
schlussreifen Vermittlung bzw dem Abschluss von
Geschäften beauftragt sind, welche auf Grund ihres
Schwierigkeitsgrades sowie auf Grund ihrer Bedeu-
tung für das Unternehmen besondere Qualifikation
im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale erfordern,

– EDV-Leiter mit umfassender Verantwortung für die
gesamte Informationstechnologie,

– selbständige EDV-Spezialisten mit besonderen
Fachkenntnissen und umfassender Aufgabenstel-
lung, einschließlich der EDV-Organisationsentwick-
lung,

– Systemanalytiker, die aufgrund ihrer besonderen
Qualifikation (System- und Organisationskenntnis-
se) umfassende und schwierige Organisationsab-
läufe für die Programmierung vorbereiten,

– Betriebsärzte,

– Dolmetscher (Diplomdolmetscher, Mag. phil.) in
mehrjähriger, besonders verantwortungsvoller Ver-
wendung, die aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades
eine besondere Qualifikation und spezifische Bran-
chenkenntnisse erfordert.

Technische Angestellte:

Zum Beispiel:

– leitende Konstrukteure,

– Sachbearbeiter für besondere Entwicklungsaufga-
ben,

– Vertreter mit besonderen technischen Kenntnissen,

– technische Ein- und Verkäufer mit besonderen
Fachkenntnissen im Sinne obiger Tätigkeitsmerk-
male,

– Sicherheitsfachkräfte im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale,

– Leiter des Controlling im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale.

Verwendungsgruppe Va

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte der Verwendungsgruppe V, die in
erheblichem Ausmaß, jedoch nicht überwie-
gend Tätigkeiten der Verwendungsgruppe VI
ausüben.
Anmerkung: Als erhebliches Ausmaß ist ein Drittel der
Normalarbeitszeit des Angestellten anzusehen.

Verwendungsgruppe VI

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte mit umfassenden Kenntnissen und
Erfahrungen in leitenden, das Unternehmen in
ihrem Wirkungsbereich entscheidend beein-
flussenden Stellungen.
Ferner Angestellte mit verantwortungsreicher
und schöpferischer Arbeit.

Zum Beispiel:

– Prokuristen

– Betriebsleiter

– Chefingenieure

– Chefkonstrukteure

– leitende Chemiker

Die Einstufung von Angestellten in Verwendungsgrup-
pe VI hat jedoch zur Voraussetzung, dass der Betrieb
eine regelmäßige Gesamtbeschäftigtenzahl von 100
oder mehr Dienstnehmern hat.*)

GRUPPE MEISTER

Verwendungsgruppe M I

Hilfsmeister, Betriebsaufseher

Verwendungsgruppe M II

Meister

– ohne abgeschlossene Fachschule

– mit abgeschlossener Fachschule oder der Tä-
tigkeit entsprechender abgeschlossener fach-
einschlägiger Meister- bzw Konzessionsprü-
fung

Fachschulen:
Zwei- oder mehrjährige Werkmeisterschulen.
Zwei- (nach Auswirkung des Schulorganisationsge-
setzes 1962: drei-) oder mehrjährige technische
Fachschulen.
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Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten mit
Reifeprüfung.

Unter nachstehenden Voraussetzungen gelten
jedoch Werkmeisterkurse als Fachschule im
Sinne der Meistergruppe II:
Es muss sich um Werkmeisterkurse der Arbeiterkam-
mern oder der Wirtschaftsförderungsinstitute der
Handelskammern handeln, sie müssen eine vierse-
mestrige Studiendauer mit mindestens 8 Wochen-
stunden im Durchschnitt der Kursdauer aufweisen
und in einer der Dienstverwendung des Angestellten
einschlägigen Fachrichtung liegen.

Als Schulen im Sinne des Verwendungsgruppensche-
mas sind nur öffentliche Lehranstalten oder Privat-
lehranstalten mit Öffentlichkeitsrecht anzuerkennen.
Die entsprechende Schulbildung ist durch ein Zeugnis
über den erfolgreichen Abschluss nachzuweisen.

Verwendungsgruppe M III

Obermeister

*) Beispiele für die Einstufung von Angestellten in Verwendungs-
gruppe VI laut Kollektivvertrag vom 22. September 1959.

§ 36 Telearbeit

Telearbeit ist nur im Einvernehmen zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer möglich. Telearbeit liegt
dann vor, wenn der Arbeitsplatz eines Angestellten in
eine außerbetriebliche Arbeitsstätte, insbesondere
die Wohnung, verlegt wird und die Verwendung neuer
Kommunikationstechnologie für die Tätigkeit an der
außerbetrieblichen Arbeitsstätte bestimmend ist.

Für die Telearbeit ist eine ausdrückliche Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu treffen,
die schriftlich (Vertrag oder Dienstzettel) festzuhalten
ist.

Über die Bedingungen der Telearbeit können Betriebs-
vereinbarungen abgeschlossen werden.
Insoweit keine Betriebsvereinbarung besteht, sind
Vereinbarungen insbesondere über Arbeitsstätte, Ar-
beitszeit, Arbeitsmittel, allfällige Aufwandserstattun-
gen, Haftungsregelungen, über den Kontakt zum Be-
trieb und eine Beendigung der Telearbeit zu treffen.

Ein von den Kollektivvertragspartnern ausgearbeite-
ter Dienstzettel ist dabei zugrundezulegen.*)

*) Siehe Seite 39.

§ 37 Brille für Bildschirmarbeit

(1) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, bei
denen das Bildschirmgerät und die Dateneingabetas-
tatur sowie gegebenenfalls ein Informationsträger ei-
ne funktionelle Einheit bilden und bei denen die Arbeit
mit dem Bildschirmgerät und die Arbeitszeit am Bild-
schirmgerät bestimmend für die gesamte Tätigkeit
sind.

(2)Wenn die Verwendung einer besonderen Brille mit
spezieller Sehkorrektur für die Tätigkeit am Bild-

schirmgerät vom Augenarzt verordnet wird, sind
vom Dienstgeber jene notwendigen Kosten zu über-
nehmen, die über die gegebenenfalls von einem Sozi-
alversicherungsträger getragene Leistung hinausge-
hen. Für den Kostenersatz ist der der Sachleistung
der Krankenversicherungsträger zugrunde gelegte
Standard (ohne Rücksicht auf einen Selbstbehalt)
maßgeblich.
Diese Regelung gilt für ab dem 1. Jänner 1991 anzu-
schaffende Brillen.

§ 38 Dienstjubiläen

(1) Nach ununterbrochener Dauer des Dienstverhält-
nisses gebührt

zum 25-jährigen Dienstjubiläum .. 1 Monatsgehalt
zum 35-jährigen Dienstjubiläum .. 2 Monatsgehälter
zum 45-jährigen Dienstjubiläum .. 3 Monatsgehälter

als Jubiläumsgeld.

Bei Beendigung des Dienstverhältnisses zwischen
dem 40. und 45. Dienstjahr ohne Verschulden des Ar-
beitnehmers (verschuldete Entlassung oder Austritt
ohne wichtigen Grund) gebührt ein der zurückgeleg-
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ten Dienstzeit in diesem 5-Jahres-Zeitraum entspre-
chender aliquoter Anteil von 3 Monatsgehältern.

(1a) Für Dienstjubiläen, die ab dem 1.März 2020 an-
fallen gilt Abs 1 Satz 1 mit der Maßgabe, dass das
3. Dienstjubiläum bereits nach 40 Jahren ununter-
brochener Dauer des Dienstverhältnisses gebührt.
Abs 1 Satz 2 findet keine Anwendung.

Übergangsregelung:
Dienstnehmern, deren Dienstverhältnis zum 1.März
2020 zwischen 40 und 45 Jahre ununterbrochen ge-
dauert hat und die das 3. Dienstjubiläum nach Abs 1
bzw Abs 1a noch nicht erhalten haben, gebührt dieses
Dienstjubiläum mit Auszahlung des Märzgehalts
2020.
Sollte aus der Kumulierung von Auszahlungen nach
dieser Übergangsregelung eine außerordentliche Be-
lastung des Arbeitgebers resultieren, können von
den betrieblichen Sozialpartnern bzw mit Einzelver-
einbarung betriebsspezifische Sonderregelungen zur
Dämpfung der Kostenbelastung vereinbart werden.
Auch in diesem Fall muss die Auszahlung spätestens
bis zum28. 2. 2021 erfolgen, abgesehen davonmuss
die Auszahlung spätestens bei Beendigung des
Dienstverhältnisses erfolgen. Im Falle einer Nichteini-
gung können die Kollektivvertragspartner einbezogen
werden.

(Abs 1a idF ab 1.März 2020)

(2) Bestehen betriebliche Regelungen über Jubi-
läumszahlungen oder andere nur von der Dauer des
Dienstverhältnisses abhängige, nicht laufend gewähr-
te besondere Zahlungen, so gelten diese anstatt der
obigen Regelung, soweit sie insgesamt zumindest
gleich günstig sind.

Übergangsbestimmung:
Diese Anrechnung anderer von der Dauer des Dienst-
verhältnisses abhängiger Zahlungen ist nur möglich,
wenn diese vor dem 1. November 1992 nicht neben
Jubiläumsgeldern im Sinne der Empfehlung gewährt
wurden.

(3) a) Bei der Berechnung der ununterbrochenen
Dauer des Dienstverhältnisses werden unmittelbar
vor der Übernahme ins Angestelltendienstverhältnis
zurückgelegte, im Sinn der bestehenden Regelung
für die Arbeiter anrechenbare Arbeiterdienstzeiten
im selben Unternehmen angerechnet. Zur Anwen-
dung der folgenden Bestimmungen ist die vor den an-
geführten Stichtagen jeweils vollendete Dienstzeit
maßgeblich.

b) Sofern im Folgenden nicht abweichend geregelt,
gilt als Dienstjubiläum jener Zeitpunkt, der sich aus
der Zusammenrechnung von Arbeiterdienstzeiten im
Sinn des vorigen Satzes und der Angestelltendienst-
zeit ergibt.

c) Ergibt sich aufgrund der Anrechnung der Arbeiter-
vordienstzeit aufgrund dieses Kollektivvertrages ein
Dienstjubiläum zwischen 1. November 1996 und
1. November 1999, besteht Anspruch auf das Jubi-
läumsgeld aufgrund dieses Dienstjubiläums und ist
dieses bis 31. März 2000 zu bezahlen, sofern nicht
das entsprechende Jubiläumsgeld schon bezahlt wur-
de. Der vorangehende Satz gilt nicht für jene Dienstju-
biläen, die während der Arbeitervordienstzeit vollen-
det wurden; dies gilt auch dann, wenn Arbeiter nach
dem 1. November 1999 ins Angestelltenverhältnis
übernommen werden.

d) Liegt ein sich aus der Anrechnung ergebendes
Dienstjubiläum vor dem 1. November 1996, besteht
Anspruch auf das nächste Dienstjubiläum aufgrund
der Angestelltendienstzeit oder auf das nächste
Dienstjubiläum, das sich aus der Zusammenrechnung
der Dienstzeiten ergibt, je nachdem, welches früher
eintritt.

e) In jedem Fall eines Dienstjubiläums aufgrund die-
ses Kollektivvertrages, kann die Auszahlung des Jubi-
läumsgeldes für das nächstfolgende Dienstjubiläum
auf einen Zeitpunkt bis zum Ablauf von 5 Jahren nach
dem jeweils letztvorangegangenen Jubiläumsstich-
tag, auchwenn dieser auf einer bestehenden Arbeiter-
regelung beruhte, erstreckt werden.

f) Abs 2 erster Satz gilt sinngemäß.

(4)Karenzen (Karenzurlaube) imSinne des §13Abs 1
werden für Dienstjubiläen, die nach dem 31. Oktober
2001 anfallen, bis zum Höchstausmaß von insgesamt
10 Monaten, soweit Karenzurlaube für das zweite bzw
folgende Lebensjahre des Kindes in Anspruch genom-
men werden bis zu insgesamt höchstens 22 Monaten
angerechnet.
Für Dienstjubiläen, die ab dem 1.März 2016 anfallen,
werden Karenzen bis zum Höchstausmaß von insge-
samt 22 Monaten angerechnet.
Für Dienstjubiläen, die ab dem 1.März 2017 anfallen,
werden Karenzen bis zum Höchstausmaß von insge-
samt 30 Monaten angerechnet.
Soweit Karenzurlaube nach den bis zum 29. Februar
2016 bzw 28. Februar 2017 geltenden Vorschriften
bis zum jeweiligen Höchstausmaß angerechnet wur-
den, erfolgt keine weitere Anrechnung innerhalb des
Dienstverhältnisses.
Für Dienstjubiläen, die ab dem 1.März 2018 anfallen,
werden Karenzen bis zum Höchstausmaß von insge-
samt 36 Monaten angerechnet. Der letzte Absatz des
vorstehenden Absatzes ist sinngemäß anzuwenden.
(Abs 4 idF ab 1. März 2018)

(5) Auf Wunsch des Arbeitnehmers können alternativ
zum Geldanspruch alle Dienstjubiläen, soweit sie im
aufrechten Arbeitsverhältnis fällig werden, ab dem
Fälligkeitszeitpunkt in Zeitguthaben umgewandelt
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werden. Dabei gilt, dass für vollzeitbeschäftigte Ar-
beitnehmer ein Monatsgehalt 22 Arbeitstagen bzw.
22 Schichten entspricht. Der Anspruch für teilzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer wird aliquot berechnet
(durchschnittliche Arbeitstage in den letzten 12Mona-
ten vor dem Dienstjubiläum).

Übergangsregelung:
Jubiläumsgelder, die zwischen 1.3.2020 und
31.7.2020 fällig werden, können erst mit Wirksamkeit
1.8.2020 von Geld in Zeit umgewandelt werden.
Die Umwandlung dieser Geldansprüche in Zeitgutha-
ben ist im Vorhinein schriftlich zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer festzuhalten. Die Umwandlung
vonGeldansprüchen (infolge des 35- oder 40-jährigen
Dienstjubiläums) kann auch teilweise in Zeitguthaben
erfolgen (z.B. ein Monatsgehalt in Zeit und ein Mo-
natsgehalt in Geld). Die Umwandlung hat aber stets
ganze Monatsgehälter zu beinhalten. Die Anpassung
bestehender Betriebsvereinbarungen hat bis
31.07.2020 zu erfolgen. Durch die Umwandlung von
Geldansprüchen in Zeitguthaben kommt es nicht zur
Vereinbarung von Teilzeitbeschäftigung.

Den Verbrauch der Zeitguthaben legt der Arbeitneh-
mer fest, doch hat er sich um das Einvernehmen mit
dem Arbeitgeber zu bemühen. Kommt das Einverneh-
men nicht zustande, kann er mit einer Vorankündi-
gungszeit von drei Monaten den Verbrauchszeitpunkt
einseitig festlegen. Der betriebliche Ablauf muss bei
einer Inanspruchnahme des einseitigen Antrittsrechts
gewährleistet bleiben; bei Streitfällen darüber ist eine
Schlichtung unter Einbeziehung der Kollektivvertrags-
partner durchzuführen.
Bestehende Zeitguthaben sind am Ende des Arbeits-
verhältnisses auf Grundlage des zum Zeitpunkt der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses aktuellen Mo-
natsgehaltes auszuzahlen, soweit die Zeitguthaben
noch nicht aufgebraucht wurden. Wird das Arbeitsver-
hältnis durch den Tod des Arbeitnehmers beendet, so
gebühren nicht verbrauchte Zeitguthaben den gesetz-
lichen Erben. Sind solche anspruchsberechtigte Per-
sonen nicht vorhanden, so fällt der Auszahlungsbetrag
in die Verlassenschaft.
Darüber hinausgehende Regelungen können durch
Betriebsvereinbarungen erfolgen.

(Abs 5 idF ab 1. März 2020)

§ 39 Sondervereinbarungen und Arbeitsordnungen

(1)Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages kön-
nen, soweit sie Rechtsverhältnisse zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern regeln, durch Betriebsver-
einbarung oder Arbeitsvertrag weder aufgehoben
noch beschränkt werden. Sondervereinbarungen
sind, sofern sie der Kollektivvertrag nicht ausschließt,

nur gültig, soweit sie für den Arbeitnehmer günstiger
sind oder Angelegenheiten betreffen, die im Kollektiv-
vertrag nicht geregelt sind (§ 3 Abs 1 ArbVG).

(2) Arbeitsordnungen können nur mit Zustimmung
des Betriebsrates abgeändert werden.

§ 40 Einstellungsbeschränkungen

(1) Als Volontäre dürfen nur Personen eingestellt wer-
den, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und eine
mindestens zweijährige Fachschule oder sechsklassi-
ge Mittelschulbildung nachweisen.

(2) Als Volontäre können nicht Personen eingestellt
werden, die nach abgeschlossener Fachschulbildung
oder nach Ablegung der 1. Staatsprüfung an einer
Hochschule ein halbes Jahr Praxis in ihrem Beruf zu-
rückgelegt haben.

(3) Im Übrigen dürfen Volontäre nur nach Maßgabe
folgender Bestimmungen eingestellt werden:

Betriebe mit weniger als 10 Ange-
stellten ................................ kein Volontär
Betriebe mit 10 bis 34 Angestellten 1 Volontär
Betriebe mit 35 bis 70 Angestellten 2 Volontäre
Betriebemit mehr als 70 Angestell-
ten ..................................... 3% der

Angestelltenzahl.
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§ 41 Sonderverhandlungen

(1) Reisekosten und Aufwandsentschädigun-
gen sowie Trennungskostenentschädigungen
Wenn Verhandlungen über diesen Gegenstand binnen
3 Monaten von dem Zeitpunkt an, zu welchem seitens
des Fachverbandes oder der Gewerkschaft die Einlei-
tung von Verhandlungen begehrt worden ist, zu kei-
nem Erfolg führen, können Betriebsvereinbarungen
gemäß § 29 ArbVG abgeschlossen werden.

(2) Vorarlberg
Für die Betriebe des Bundeslandes Vorarlberg sind für
Verhandlungen über die im Folgenden genannten An-
gelegenheiten unternehmerseits die Sparte Industrie
der Wirtschaftskammer Vorarlberg zuständig:

a) Verhandlungen über die Höhe der für die einzelnen
Verwendungsgruppen geltenden monatlichen Min-
destgrundgehälter und über die Höhe der effektiven
Monatsgehälter.

b) Regelung des Verwendungsgruppenschemas und
der monatlichen Mindestgrundgehälter sowie der ef-
fektiven Monatsgehälter der Gruppe „Meister“.
Diese sind auch für den Ausspruch und die Entgegen-
nahme von Kündigungen solcher, das Bundesland
Vorarlberg betreffender Vereinbarungen zuständig.
Die Bestimmung des § 3 Abs 4 ist sinngemäß anzu-
wenden.

§ 42 Schlichtung von Gesamtstreitigkeiten

Mit der Beilegung von Gesamtstreitigkeiten, die sich
aus der Auslegung dieses Kollektivvertrages ergeben,
hat sich auf Antrag jedes Kollektivvertragspartners ein
paritätischer, aus je drei Vertretern der vertragschlie-

ßenden Organisationen zusammengesetzter Aus-
schuss zu befassen, dessen Mitglieder tunlichst dem
Kreis der an den Verhandlungen über diesen Kollektiv-
vertrag Beteiligten zu entnehmen sind.

§ 43 Aufhebung geltender Vorschriften, Günstigkeitsklausel

(1)Mit Wirksamkeitsbeginn dieses Kollektivvertrages
treten mit Ausnahme der in Abs 2 genannten Kollek-
tivverträge bisher geltende kollektivvertragliche Re-
gelungen außer Kraft.

(2) Weitergeltung bestehender kollektivver-
traglicher Sonderregelungen*)
Sämtliche am 31. Oktober 1991 geltende Gehaltsord-
nungen imSinne des § 35 Abs 2, die in Kollektivverträ-
gen betreffend effektive Monatsgehälter enthaltenen
Regelungen und die für das Bundesland Vorarlberg
geltenden kollektivvertraglichen Mindestgehaltsrege-
lungen sowie nachstehende kollektivvertragliche Son-
derregelungen bleiben für ihren Geltungsbereich wei-
terhin in Kraft:

a) Der Auszug aus demKollektivvertrag vom22. Sep-
tember 1959 (in der jeweils gültigen Fassung), be-
treffend die Einstufung von Angestellten in die Ver-
wendungsgruppe VI.

b) Der Zusatzkollektivvertrag vom5. November 1981
(in der jeweils gültigen Fassung), betreffend die
Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe.

c) Die Kollektivverträge betreffend Arbeitszeitrege-
lungen in der jeweils gültigen Fassung.

(3) Bestehende, für die Angestellten günstigere
Übungen und Vereinbarungen bleiben unberührt.

*) Abgedruckt sind nur die für den Fachverband der industriellen
Hersteller von Produkten aus Papier und Karton in Österreich gel-
tenden kollektivvertraglichen Sonderregelungen.

Wien, am 1.März 2016
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PROTOKOLL ZUR BERECHNUNG DES 13. UND 14. MONATSGEHALTES

Authentische Interpretation zu den §§ 11*) und 12**) des
Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie (Globalrunde).

Zeiten des Dienstverhältnisses ohne Entgeltanspruch
vermindern nicht den Anspruch auf Sonderzahlungen,
ausgenommen in den gesetzlich ausdrücklich ange-
führten Fällen (zB §§ 14/4 und 15/2 MSchG, 10 APSG,
119/3 ArbVG). Für Zeiten des ungerechtfertigten
Fernbleibens von der Arbeit stehen keine Sonderzah-
lungen zu. Für Zeiten des freiwillig vereinbarten Ent-
falls der Dienstleistung ohne Entgelt, kann der Entfall

der Sonderzahlungen vereinbart werden (ausgenom-
men für unbezahlten Urlaub für Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen im Sinne des § 118 ArbVG über
die dort vorgesehene Dauer hinaus). Erhält der
Dienstnehmer auf Grund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften vollen Entgeltersatz (einschließlich Sonder-
zahlungen) entfällt insoweit der Anspruch gegen den
Dienstgeber.

ARTIKEL III GELTUNGSBEGINN

Dieser Kollektivvertrag tritt mit Wirkung ab 1. Novem-
ber 1995 in Kraft.

Wien, am 18. September 1995

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DER KOLLEKTIVVERTRAGSPARTNER ZUR BIL-
DUNGSKARENZ

(§ 11 Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz)

für den Bereich der Fachverbände der Globalrunde

Die Kollektivvertragspartner kommen überein, das
durch Gesetz eingeführte neue Instrument der Bil-
dungskarenz durch gemeinsame Empfehlungen zu
unterstützen.
Die Einzelheiten der Bildungskarenz sollen betrieblich
durch Betriebsvereinbarung geregelt werden. Der Zu-
gang zu den Maßnahmen der Bildungskarenz soll in-
nerbetrieblich so geregelt werden, dass eine weitest
mögliche Übereinstimmung zwischen den Unterneh-
menszielen und einer entsprechenden im Betrieb um-
setzbaren Ausbildung mit dem Bildungs- und Qualifi-
kationsinteresse der Arbeitnehmer erreicht wird.
In diesem Sinne sollen in erster Linie Karenzierungen
zur Ausbildung unterstützt werden, bei denen auf
Grund der Ausbildungsinhalte und der Ausbildungszeit
eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass nach Be-
endigung der Ausbildung eine Verbesserung des Bil-
dungs- und Qualifikationsniveaus vorliegt.
Die Kollektivvertragspartner sind darin einig, die Mög-
lichkeiten der Bildungskarenz insbesondere bei Wie-

dereinstieg in eine berufliche Tätigkeit vorzusehen.
Bestehende Kündigungsschutzbestimmungen sollen
dabei auch während der Bildungskarenz aufrecht er-
halten werden.
Der Arbeitgeber soll Anträge der Arbeitnehmer auf Bil-
dungskarenz genehmigen und eine entsprechende
Vereinbarung abschließen, wenn das betriebliche In-
teresse nicht nachteilig berührt wird und auf Grund
der Ausbildung eine Gewähr dafür besteht, dass die
facheinschlägige Weiterbildung im Unternehmen ver-
wendbar ist.
In diesem Fall soll das Unternehmen nach einer zu
vereinbarenden Weiterverwendungszeit allfällig auf-
gelaufene Kosten für Sozialversicherung und sonstige
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bildungs-
karenz übernehmen. Unter diesen Voraussetzungen
soll die Karenzzeit auch bei Ansprüchen, die sich nach
der Dienstzeit richten, angerechnet werden.

Wien, am 19. Oktober 1998
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG DER KOLLEKTIVVERTRAGSPARTEIEN ZU
PAUSCHALENTLOHNUNGSVEREINBARUNGEN

(„All-in-Vereinbarungen“)

(1) Die Sozialpartner betrachten Pauschalentloh-
nungsvereinbarungen (All-in-Vereinbarungen) prinzi-
piell als sinnvolles Element der Vertragsgestaltung.

(2) Durch den Abschluss von Pauschalentlohnungs-
vereinbarungen (All-in-Vereinbarungen) dürfen ge-
setzliche oder kollektivvertragliche Ansprüche nicht
geschmälert werden.

(3) Bei Pauschalentlohnungsvereinbarungen (All-in-
Vereinbarungen) ist die tatsächlich erforderliche und

geleistete Mehrarbeit ausreichend zu berücksichtigen.
Über den Gehalt hinaus gehende sonstige überkollek-
tivvertragliche Bezüge und eine allfällige Berücksichti-
gung bei den Sonderzahlungen sind anrechenbar.

(4) Bei der Gesamtwürdigung der Umstände im Ein-
zelfall ist das Ausmaß der faktischen Gestaltungsmög-
lichkeit der Angestellten hinsichtlich der Lage und des
Ausmaßes der Arbeitsleistung zu berücksichtigen.

Wien, am 18. Oktober 2002
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Wien, am 1.März 2016

FACHVERBAND DER INDUSTRIELLEN HERSTELLER VON
PRODUKTEN AUS PAPIER UND KARTON IN ÖSTERREICH

Obmann
Komm.Rat Mag. Georg Dieter FISCHER

Geschäftsführer
Mag. Martin WIDERMANN

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Vorsitzender
Wolfgang KATZIAN

Geschäftsbereichsleiter
Alois BACHMEIER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

Wirtschaftsbereich Druck, Kommunikation, Papierverarbeitung

Wirtschaftsbereichsvorsitzender
Michael RITZINGER

Wirtschaftsbereichssekretär
Christian SCHUSTER
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ERLÄUTERUNGEN (ANMERKUNGEN 1 BIS 7)

ANMERKUNG 1 ZU § 7 ABS 7

Gesetzliche Feiertage:
Auszug aus dem Arbeitsruhegesetz 1983, BGBl
Nr 144/83, § 7 Abs 2 und 3.
§ 7 Abs 2: Als Feiertage im Sinne dieses Gesetzes gel-
ten folgende Tage:

– 1. Jänner (Neujahr)

– 6. Jänner (Heilige Drei Könige)

– Ostermontag

– 1.Mai (Staatsfeiertag)

– Christi Himmelfahrt

– Pfingstmontag

– Fronleichnam

– 15. August (Mariä Himmelfahrt)

– 26. Oktober (Nationalfeiertag)

– 1. November (Allerheiligen)

– 8. Dezember (Mariä Empfängnis)

– 25. Dezember (Weihnachten)

– 26. Dezember (Stephanstag)

§ 7 Abs 3: Für Angehörige der evangelischen Kirche
AB und HB, der altkatholischen Kirche und der Metho-
distenkirche ist auch der Karfreitag ein Feiertag.

Bezahlter Ruhetag am Versöhnungstag für Ar-
beitnehmer, die der israelitischen Glaubensge-
meinschaft angehören:
Auszug aus den Kollektivverträgen, abgeschlossen
zwischen der Bundeskammer der gewerblichen Wirt-
schaft und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund
vom 3. April 1952, 18. Februar 1953 und 30. April
1954.
Arbeitnehmer, die in Österreich wohnhaft sind und ih-
re Zugehörigkeit zur israelitischen Glaubensgemein-
schaft nachweisen, werden vom Arbeitgeber am Ver-
söhnungstag von der Arbeitsleistung freigestellt,
wenn sie dies von ihm spätestens eine Woche vorher
begehren.

ANMERKUNG 2 ZU § 9

Auszug aus dem Angestelltengesetz vom
11.Mai 1921, BGBl Nr 292, § 8 Abs 3:
Der Angestellte behält ferner den Anspruch auf das
Entgelt, wenn er durch andere wichtige, seine Person

betreffende Gründe ohne sein Verschulden während
einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Leistung sei-
ner Dienste verhindert wird.

ANMERKUNG 3 ZU § 16 ABS 4

Im Falle des Todes des Angestellten können die an-
spruchsberechtigten Erben zwischen der in § 16 Abs 1
bis 3 dieses Kollektivvertrages vorgesehenen Weiter-
zahlung des Gehaltes und der nach § 23 Abs 6 AngG
bzw § 16 Abs 5 und 6 dieses Kollektivvertrages be-
stimmten Abfertigung wählen. Nach dem Angestell-
tengesetz stehen den gesetzlichen Erben, zu deren Er-
haltung der Erblasser gesetzlich verpflichtet war, fol-
gende Ansprüche zu:

Nach einer ununterbrochenen An-
gestelltendienstzeit von

3 Dienstjahren .................. 1 Monatsentgelt
5 Dienstjahren .................. 1 ½ Monatsentgelte

10 Dienstjahren .................. 2 Monatsentgelte
15 Dienstjahren .................. 3 Monatsentgelte
20 Dienstjahren .................. 4 ½ Monatsentgelte
25 Dienstjahren .................. 6 Monatsentgelte
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ANMERKUNG 4 ZU § 17

§ 17 Berücksichtigung von Arbeitervordienst-
zeiten für die Bemessung der Abfertigung

(1) Haben Angestellte, die im gleichen Unternehmen
als Arbeiter beschäftigt waren und in das Angestell-
tenverhältnis übernommen wurden, Anspruch auf ei-
ne Abfertigung auf Grund des Angestelltengesetzes
oder dieses Kollektivvertrages, dann erfolgt eine Be-
rücksichtigung ihrer Arbeitervordienstzeiten auf die
Angestelltenabfertigung nach Maßgabe der nachfol-
genden Bestimmungen.

(2) Für die Dauer der Arbeitervordienstzeit wird der
zeitliche Anspruch auf Abfertigung nach den Bestim-
mungen des jeweils bestehenden Arbeiterkollektiv-
vertrages ermittelt. Das heißt, es wird ermittelt, auf
wie viele Wochen- oder Monatslöhne der Arbeiter An-
spruch hat.

(3) Für die Dauer der Angestelltentätigkeit wird der
zeitliche Anspruch auf Angestelltenabfertigung (Mo-
natsentgelte nach Angestelltendienstzeit laut Ange-
stelltengesetz) ermittelt.

(4) Die nach Abs 2 und Abs 3 getrennt errechneten in
Wochen bzw Monaten ausgedrückten Ansprüche wer-
den addiert.

(5) Bei Berechnung der Arbeiterabfertigung gemäß
Abs 2 ist das letzte Monatsgehalt heranzuziehen. Ent-
geltsteile, die über das Monatsgehalt hinausgehen,
sind nur insofern heranzuziehen, als eine entspre-
chende Regelung im Arbeiterkollektivvertrag vorge-
sehen ist. Im Übrigen ist der Berechnung der Abferti-
gung das im letzten Monat des Angestelltendienstver-
hältnisses gebührende Entgelt zugrunde zu legen.

(6) Der Anspruch an Abfertigung ist jedoch mit jenem
Anspruch nach oben begrenzt, den der Dienstnehmer
beanspruchen könnte, wenn er die gesamte Dienst-
zeit im Unternehmen als Angestellter zurückgelegt
hätte. Die Bestimmungen der §§ 23 Abs 4 und 6 und
23a Abs 2 und 4 AngG sowie § 16 Abs 5 und 6 dieses
Kollektivvertrages sind auf die Gesamtabfertigung im
Sinne dieses Paragraphen anzuwenden.

(7) Eine Berücksichtigung der ArbeiterInnenvor-
dienstzeiten entfällt, wenn der Arbeiter beim Übertritt
in das Angestelltenverhältnis abgefertigt wurde.

(8) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für
Unternehmungen, bei denen günstigere betriebliche
Regelungen bestehen oder in Zukunft abgeschlossen
werden.

ANMERKUNG 5 ZU § 20 ABS 3

Berechnungsbeispiel für eine Abfertigung

Annahmen:

Dauer des gesamten Dienst-
verhältnisses: ................. 16 Jahre
davon Vollzeit: ................ 14 Jahre
Teilzeit: ......................... 2 Jahre
Kollektivvertragliche Normal-
arbeitszeit: ..................... 38 Stunden
Teilzeitbeschäftigung: ........ 20 Stunden pro Woche
Letztes Monatsgehalt: ........ € 1.000,–

(1) Feststellung des gesamten Abfertigungsanspru-
ches:
6 Monatsentgelte

(2) Ermittlung der prozentualen Anteile von Voll- und
Teilzeit an der Gesamtdienstzeit:
14 Jahre = 87,5%
2 Jahre = 12,5%

(3) Übertragung der Anteile nach Pkt 2 auf die Anzahl
Abfertigungsmonate nach Abs 1:

87,5% = 5,25 Monatsentgelte
12,5% = 0,75 Monatsentgelte

(4) Ermittlung der Monatsbasis für Vollzeit durch Auf-
wertung des letzten Monatsgehaltes:

€ 1.000,– (für 20 Stunden/Woche): 20 x 38
= € 1.900,– zuzüglich Sonderzahlungsanteile
= € 2.216,67
sowie der Monatsbasis für Teilzeit:
€ 1.000,– zuzüglich Sonderzahlungsanteile =
€ 1.166,67

(5) Zuordnung der jeweiligen Monatsbasis für Voll-
und Teilzeit zur Anzahl der Abfertigungsmonate nach
Pkt 3:

€ 2.216,67 x 5,25
+ € 1.166,67 x 0,75
= € 12.512,52
Sind regelmäßige Entgeltsbestandteile (zB Mehrleis-
tungsstunden) zu berücksichtigen, ist wie bei einer
Abfertigung nach Vollbeschäftigung (Basis letztes Mo-
natsgehalt) vorzugehen. Maßgeblich sind die Verhält-
nisse vor der Beendigung des Dienstverhältnisses.
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Wurde seinerzeit wegen der Umstellung auf Teilzeit ei-
ne relative Gehaltserhöhung (kein dem Teilzeitaus-
maß entsprechend aliquotiertes, sondern höheres Ge-

halt) vorgenommen, wäre der seinerzeitige Erhö-
hungsbetrag vom nach Abs 4 aufgewerteten Monats-
gehalt (€ 1.900,–) abzuziehen.

ANMERKUNG 6 ZU § 28 ABS 2

Das Muster für den Dienstzettel unter Abs 1 berück-
sichtigt die erforderlichen Angaben gemäß § 2 Abs 2
AVRAG unbeschadet allfälliger weiterer im Einzelfall
bestehender arbeitsvertraglicher Vereinbarungen.
Änderungen in den imDienstzettel festgehaltenen An-
gaben, soweit nicht auf Normen verwiesen wird, sind
unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, mit-
zuteilen, wofür hinsichtlich Änderungen in Einstufung
oder Gehalt der bisherige kollektivvertragliche Dienst-

zettel gemäß § 28 Abs 2 Rahmenkollektivvertrag
(Muster siehe Abs 2) dienen kann.
Die Bestimmungen betreffend Dienstzettel in Kollek-
tivverträgen bleiben in ihrem jeweiligen Umfang un-
berührt. Im Übrigen wird auf § 2 AVRAG verwiesen.
Wenn ein schriftlicher Dienstvertrag alle erforderli-
chen Angaben enthält, entfällt der Anspruch auf Aus-
stellung eines Dienstzettels gemäß AVRAG.
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MUSTER FÜR DIENSTZETTEL

(1) Muster für einen Dienstzettel gemäß § 2 AVRAG

DIENSTZETTEL

gemäß Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz für Angestellte

1. Arbeitgeber (Name und Anschrift):

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. ArbeitnehmerIn:

Herr/Frau*): ............................................................................ geb. am: ....................

Anschrift: .................................................................................................................

3. Beginn des Dienstverhältnisses:

Der erste Monat gilt als Probemonat iS § 19 Abs 2 AngG*

Das Dienstverhältnis ist unbefristet / bis ............................................................... befristet.*

4. Für die Kündigung des Dienstverhältnisses gelten die Bestimmungen des Angestelltengesetzes bzw des
anzuwendenden Kollektivvertrages.*

Kündigungsfrist/‑termin: * ............................................................................................

5. Gewöhnlicher Arbeits‑(Einsatz‑)ort, erforderlichenfalls Hinweis auf wechselnde Arbeits‑(Einsatz‑)orte:

............................................................................................................................

6. Vorgesehene Verwendung:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

7. Einstufung gemäß Rahmenkollektivvertrag für die Angestellten in der industriellen Herstellung von Pro-
dukten aus Papier und Karton in Österreich.

Verwendungsgruppe ....................................................................................................

Angerechnete Verwendungsgruppenjahre ..........................................................................

8. Das tatsächliche monatliche Bruttogehalt* (Fixum)* beträgt ....................................................

Fälligkeit der Auszahlung: .............................................................................................

Allfällige sonstige Entgeltsbestandteile richten sich nach anzuwendenden Kollektivverträgen* / Betriebs-
vereinbarungen* / aufgrund Vereinbarung* ........................................................................

............................................................................................................................

Provisionsregelung / Prämie* .........................................................................................

9. Das Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes richtet sich nach den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes
idgF und nach allfällig anzuwendenden Bestimmungen des Nachtschwerarbeitsgesetzes bzw kollektivver-
traglichen Regelungen.
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Ergänzende Regelungen: *) ...........................................................................................

............................................................................................................................

10. Die wöchentliche Normalarbeitszeit richtet sich nach dem anzuwendenden Kollektivvertrag und beträgt
.................... Stunden.*)

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt .................... Stunden (Teilzeitbeschäftigung).

Für das vorliegende Dienstverhältnis gilt das Angestelltengesetz. Weiters gelten derzeit der Rahmenkol-
lektivvertrag für Angestellte in der industriellen Herstellung von Produkten aus Papier und Karton idgF
und die jeweils anzuwendenden (Zusatz)Kollektivverträge. Weiters gelten nach Maßgabe ihres Geltungs-
bereiches die zwischen Betriebsinhaber/Unternehmensleitung und den jeweils zuständigen Organen der
gesetzlichen Arbeitnehmervertretung auf Betriebs- bzw Unternehmensebene abgeschlossenen Betriebs-
vereinbarungen iS des Arbeitsverfassungsgesetzes. Diese sind gemäß Arbeitsverfassungsgesetz in

.............................. zur Einsichtnahme aufgelegt.

11. Name und Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse: ...............................................................

............................................................................................................................

Allfällige Unterschriften:

............................................................................................................................

...................................................................................... , am ..............................

gebührenfrei gem § 2 Abs 1 AVRAG

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
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(2) Muster für einen Dienstzettel gemäß § 28 Abs 2 RKV

DIENSTZETTEL

Herrn
Frau ................................................................................................................................

Gemäß § 28 Abs 2 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte in der industriellen Herstellung von Produkten
aus Papier und Karton in Österreich werden Sie in die Verwendungsgruppe

....................................................................................................................... eingereiht.

Aufgrund Ihrer Angestelltendienstzeiten werden Ihre Verwendungsgruppenjahre ab .................... gerechnet.

Das Monatsbruttogehalt beträgt € ....................

............................................................... , am................................................................

gebührenfrei gem § 2 Abs 1 AVRAG
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ERGÄNZENDER DIENSTZETTEL FÜR TELEARBEIT

gem § 36 des Rahmenkollektivvertrages

1. Zwischen der Firma (Arbeitgeber) ....................................................................................

und Herrn/Frau (Arbeitnehmer) ......................................................................................

wird Telearbeit an einer außerbetrieblichen Arbeitsstätte im Sinne des § 36 des Kollektivvertrages verein-
bart.

Ort der außerbetrieblichen Arbeitsstätte: ...........................................................................

2. Normalarbeitszeit

a) Die Lage der Normalarbeitszeit richtet sich nach der betrieblichen Normalarbeitszeit.

b) Abweichend von der betrieblichen Normalarbeitszeit wird folgende Lage der Normalarbeitszeit ver-
einbart: .............................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Anmerkung: Im Rahmen der Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes ist auch eine andere Verteilung
der Normalarbeitszeit möglich. Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bleiben aufrecht.

c) Abweichende Vereinbarung über die Erbringung der Normalarbeitszeit: .................................

......................................................................................................................

Anmerkung: Selbstbestimmte Normalarbeitszeit kann vereinbart werden, wenn der tägliche Rahmen
der Normalarbeitszeit, die Dauer und das Höchstausmaß von Übertragungsmöglichkeiten und die
Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit geregelt sind, und im Übrigen die arbeitszeitgesetzli-
chen Bestimmungen eingehalten werden.

d) Die Normalarbeitszeit wird wie folgt zwischen betrieblicher und außerbetrieblicher Arbeitszeit aufge-
teilt.

Mehrarbeit:
Überstunden und Mehrarbeit an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte werden nur vergütet, wenn sie aus-
drücklich angeordnet werden.

Arbeitszeitaufzeichnungen:
Alle geleisteten Arbeitszeiten sind vom Arbeitnehmer aufzuzeichnen, soweit die Arbeitszeit vom Arbeit-
nehmer bestimmt wird. Privat bedingte Unterbrechungen der Arbeitszeit sind dabei festzuhalten. Der Ar-
beitnehmer hat die Aufzeichnungen unmittelbar nach dem Monatsletzten vorzulegen.

3. Folgende Tätigkeiten werden in Telearbeit verrichtet: .............................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4. Folgende für die Arbeitsleistung notwendige dem ergonomischen und sicherheitstechnischen Standard
entsprechende Arbeitsmittel werden vom Arbeitgeber für die Zeit der Tätigkeit an der außerbetrieblichen
Arbeitsstätte zur Verfügung gestellt: .................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
Diese Arbeitsmittel werden vom Arbeitgeber installiert und gewartet.
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Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, diese Arbeitsmittel nur im Rahmen der vereinbarten Telearbeit zu be-
nutzen und die Benützung durch Dritte auszuschließen.
Die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind bei Beendigung der Telearbeit bzw über Aufforderung des
Arbeitgebers dem Arbeitgeber unverzüglich zurückzustellen bzw ihm zu ermöglichen, die Arbeitsmittel zu
übernehmen.

5. Aufwandserstattung:

a) Folgende durch die außerbetriebliche Arbeitsstätte erforderlichen Aufwendungen werden dem Ange-
stellten erstattet:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

b) Der Aufwandsersatz wird, wie folgt, pauschaliert:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

6. Haftung:
Der Angestellte ist verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel so zu verwahren, dass eine Be-
schädigung durch Dritte möglichst ausgeschlossen ist.
Auf den Schutz von Daten und Informationen ist in gleicher Weise zu achten und zu sorgen, wie dies für
den Betrieb vorgesehen ist. Vertrauliche Daten, Informationen und Passwörter sind so zu schützen, dass
Dritte keine Einsicht und keinen Zugriff nehmen können.
Für Schäden, die der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber im Zusammenhang mit dem Betrieb der außerbe-
trieblichen Arbeitsstätte zufügt, haftet er nach den Bestimmungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes.
Dies gilt auch für die im gemeinsamen Haushalt mit dem Arbeitnehmer lebenden Personen.

7. Kontakt zum Betrieb:
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Telearbeitnehmern hinsichtlich Aus- und Weiterbildungsangebot die
betrieblichen Informationen zukommen zu lassen. Der Arbeitgeber ist darüber hinaus verpflichtet, die Ar-
beitnehmer an einem vorhandenen, gemeinsamen betrieblichen Informationssystem teilnehmen zu las-
sen.

8. Beendigungsmöglichkeit der Telearbeit (gilt nur in Fällen, in denen die Telearbeit während eines auf-
rechten Angestelltenverhältnisses im Betrieb vereinbart wird und der Arbeitnehmer die Räumlichkeit für
die außerbetriebliche Arbeitsstätte zur Verfügung stellt):
Die Telearbeit kann bei Weiterbestand des Dienstverhältnisses von beiden Seiten unter Einhaltung einer
dreimonatigen Ankündigungsfrist eingestellt werden. Aus wichtigen Gründen, wie Verlust der Wohnung
vor diesem Zeitpunkt, verkürzt sich die Ankündigungsfrist entsprechend.

9. Sonstige Vereinbarungen: .............................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

ANMERKUNGEN: Ein Dienstzettel ist nur insoweit notwendig, als die obigen Gegenstände nicht durch Betriebsvereinba-
rung geregelt sind. Der Dienstzettel kann daher überhaupt entfallen oder entsprechend verkürzt werden.

– 44 –Dienstzettel – Muster



EMPFEHLUNG BETREFFEND BILDSCHIRMARBEIT

(1) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, bei
denen das Bildschirmgerät und die Dateneingabetas-
tatur sowie gegebenenfalls ein Informationsträger ei-
ne funktionelle Einheit bilden und bei denen die Arbeit
mit dem Bildschirmgerät und die Arbeitszeit am Bild-
schirmgerät bestimmend für die gesamte Tätigkeit
sind.

(2) Bildschirmarbeitsplätze sollen – soweit es die
sonstigen Verhältnisse gestatten – nach arbeitswis-

senschaftlichen und arbeitsmedizinischen Erkenntnis-
sen eingerichtet werden.

(3) Organisation und Arbeitsablauf sollen so gestaltet
werden, dass längere ununterbrochene Arbeitspha-
sen am Bildschirm vermieden werden. Sollte dies
nicht möglich sein, sollen kurze Unterbrechungen
der Arbeit am Bildschirmgerät zur Entspannung der
Körperhaltung und der Augen ermöglicht werden.

Wien, am 19. Oktober 1989

Sektion Industrie der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Industrie und Gewerbe

EMPFEHLUNG BETREFFEND FRÜHWARNSYSTEM (§ 45a AMFG)

Die Kollektivvertragsparteien empfehlen eine mög-
lichst rechtzeitige Vorgangsweise im Sinne des § 45a
AMFG (gesetzliche Mindestmeldefrist 30 Tage) zur Un-

terstützung der zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit
vorgesehenen Maßnahmen.

Wien, am 16. Oktober 1999

Sektion Industrie der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Industrie und Gewerbe
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ANHANG I

KOLLEKTIVVERTRAG BETREFFEND ERWEITERTE
ÖFFNUNGSZEITEN

KOLLEKTIVVERTRAG
betreffend Arbeitsleistungen im Rahmen der Regelung der Öffnungszeiten
gemäß dem Bundesgesetz, BGBl I 48/2003*), abgeschlossen zwischen der

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Sektion Industrie, einerseits und
dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der

Privatangestellten, Sektion Industrie und Gewerbe, andererseits.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Der Kollektivvertrag gilt:

räumlich: für alle Bundesländer der Republik Öster-
reich;

fachlich: für alle Mitgliedsfirmen, die einem Fachver-
band der Industrie angehören, soweit sie einem für
den Bereich der Industrie geltenden Rahmenkollektiv-
vertrag oder Kollektivvertrag angehören;

persönlich: für alle dem Angestelltengesetz unterlie-
genden Dienstnehmer und für Lehrlinge, soweit sie
dem persönlichen Geltungsbereich eines im Bereich
der Industrie geltenden Rahmenkollektivvertrages
oder Kollektivvertrages angehören.

(2) Dieser Kollektivvertrag gilt für Arbeitsleistungen
im Rahmen der Regelung der Öffnungszeiten gemäß
dem Bundesgesetz, BGBl Nr I 48/2003*, zur Beratung
und Betreuung der Kunden, im Warenverkauf und für
die Tätigkeiten, die mit diesem im unmittelbaren Zu-
sammenhang stehen oder ohne die diese nicht durch-
führbar wären, sowie für sonstige Arbeitsleistungen,
die vom Arbeitgeber im Zusammenhangmit der Inan-
spruchnahme der erweiterten Öffnungszeiten ver-
langt werden.

§ 2 Arbeitsleistung im Rahmen der Normalarbeitszeit und als Mehrarbeit

(1) Für Normalarbeitsstunden (innerhalb der jeweils
geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit) und für
Mehrarbeitsstunden im Sinne des Abs 4, die an Werk-
tagen von Montag bis Freitag zwischen 18.30 und
21 Uhr und am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr* ge-
leistet werden, wird eine Zeitgutschrift oder Bezah-
lung gewährt. Die Art der Abgeltung (Zeitgutschrift
oder Bezahlung) ist zu vereinbaren. Kommt eine sol-
che Vereinbarung nicht zustande, besteht Anspruch
auf Bezahlung.

(2) Die Zeitgutschrift im Sinne des Abs 1 beträgt für
Arbeitsleistungen

a) von Montag bis Freitag zwischen 18.30 und
20.00 Uhr ...................................... 70%

b) von Montag bis Freitag ab 20.00 Uhr ...... 100%
c) am Samstag zwischen 13.00 und

18.00 Uhr* .................................... 50%

der in diesen Zeiträumen tatsächlich geleisteten Nor-
malarbeitsstunden bzw Mehrarbeitsstunden.
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(3) Die Bezahlung im Sinne des Abs 1 beträgt für Ar-
beitsleistungen

a) von Montag bis Freitag zwischen 18.30 und
20.00 Uhr ...................................... 70%

b) von Montag bis Freitag ab 20.00 Uhr ...... 100%
c) am Samstag zwischen 13.00 und

18.00 Uhr* .................................... 50%

des normalen Stundenlohnes (auszugehen ist vom für
den jeweiligen Fachverband geltenden Teiler des Mo-
natsgehaltes für die Vergütung einer Normalstunde).

(4) Soweit in den einzelnen Fachverbänden Sonder-
bestimmungen über das Ausmaß der Verkürzung der
wöchentlichen Normalarbeitszeit (Mehrarbeit) beste-
hen oder weiterhin in Kraft treten, gelten diese Be-
stimmungen für Arbeitsleistungen im Rahmen der
Abs 1 bis 3, die die tägliche oder jeweils geltende wö-
chentliche Normalarbeitszeit überschreiten, unbe-
schadet der zusätzlichen Abgeltung der Abs 2 oder 3
mit der Maßgabe, dass eine allfällig vorgesehene über
die Grundvergütung hinausgehende Abgeltung auf die
zusätzliche Abgeltung der Abs 2 oder 3 voll anzurech-
nen ist.

§ 3 Arbeitsleistung als Überstunde

Für Überstunden, die in den in § 2 genannten Zeiträu-
men geleistet werden, gelten die Bestimmungen für
Überstunden in der für den jeweiligen Fachverband

geltenden Fassung. Der Überstundenzuschlag beträgt
75 Prozent, für Arbeitsleistungen von Montag bis Frei-
tag ab 20 Uhr 100 Prozent.

§ 4 Allgemeine Bestimmungen

(1)Der Anspruch auf Zeitgutschrift bzw Bezahlung im
Sinne dieses Kollektivvertrages steht für jene Arbeits-
leistungen nicht zu, die im zeitlichen Rahmen der vor
dem 1. September 1988 – auf Grund des Laden-
schlussgesetzes oder einer auf dieses Bundesgesetz
gestützten Verordnung – geltenden Offenhaltemög-
lichkeiten erbracht werden.
Der Anspruch auf Zeitgutschrift bzw Bezahlung im
Sinne dieses Kollektivvertrages steht für Arbeitsleis-
tungen dann und insoweit zu, als diese im Rahmen
von Öffnungszeiten erbracht werden, die die vor
dem Stichtag 1. September 1988 geltenden Offenhal-
temöglichkeiten überschreiten.

(2) *)Wird mit Verordnung des Landeshauptmannes
an Werktagen (Montag bis Freitag) die Öffnungszeit
über 20 Uhr hinaus ermöglicht, steht der Anspruch
auf Zeitgutschrift gemäß § 2 Abs 2 lit b bzw Bezahlung
gemäß § 2 Abs 3 lit b zu, sofern die Regelung jener
Verordnung entspricht, die aufgrund des Art I, Z 4
des Bundesgesetzes, BGBl Nr 397/1991 (§ 6 Abs 3)
bis zum Inkrafttreten des ÖZG 2003 in Geltung war.

(3) Ist für Arbeitsleistungen eine Vergütung in Form
von Zeitgutschrift vereinbart, so ist dem Arbeitneh-
mer auf Verlangen der Verbrauch der Zeitgutschrift
zusammenhängend in Form von halben Tagen (bis
13 Uhr bzw ab 13 Uhr) zu gewähren.

Diese Zeitgutschriften können auch, wenn in Verbin-
dung mit Samstagarbeit freie Halbtage gegeben wer-
den, in Verbindung mit diesen bis zu ganzen Tagen
verbraucht werden.

(4) Die in diesem Kollektivvertrag vorgesehenen An-
sprüche auf Zeitgutschrift verfallen nicht. Sind bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses Zeitgutschriften
nicht verbraucht, sind sie im Verhältnis 1 : 1 zu bezah-
len.

(5)Die Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen
der §§ 2 und 3 ist nur dann und insoweit zulässig, als
berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitneh-
mers –wie beispielsweise die Versorgung von Kindern
und Eltern, zumutbare Heimfahrtsmöglichkeiten, die
Teilnahme an Schul- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen – dieser Arbeitsleistung nicht entgegenstehen.

(6) Lehrlinge vor den letzten 12 Monaten ihrer Lehr-
zeit dürfen zur Arbeitsleistung im Rahmen der §§ 2
und 3 nicht herangezogen werden.

(7) Insbesondere sind das AZG, ARG und KJBG zu be-
achten.

*) Änderung per 1. November 2004
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§ 5 Arbeitszeit

In jenen Fachverbänden, in denen zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Kollektivvertrages eine kürzere
wöchentliche Normalarbeitszeit als 40 Stunden gilt
oder weiterhin in Geltung tritt, kann vorbehaltlich ei-
ner weitergehenden Regelung auf Fachverbandsebe-
ne die wöchentliche Normalarbeitszeit des Personals
von Verkaufsstellen im Sinne des Öffnungzeitengeset-
zes in den einzelnen Wochen eines Zeitraumes von
13 Wochen bis zu 44 Stunden ausgedehnt werden,
wenn innerhalb dieses Durchrechnungszeitraumes

die wöchentliche Normalarbeitszeit die in den einzel-
nen Fachverbänden geltende wöchentliche Normalar-
beitszeit im Durchschnitt nicht überschreitet.
Diese Regelung gilt für jene Fachverbände, in denen
die Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit
auf weniger als 40 Stunden nach Inkrafttreten dieses
Kollektivvertrages in Geltung tritt, ab dem Geltungs-
beginn der kürzeren wöchentlichen Normalarbeits-
zeit.

§ 6 Geltungsbeginn

Dieser Kollektivvertrag tritt am 1.November 1991 in Kraft.

Wien, am 31. Oktober 1991

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

Der Präsident: Der Generalsekretär:

Abg. z. NR Ing. Leopold Maderthaner DDr. Karl Kehrer

SEKTION INDUSTRIE DER BUNDESKAMMER
DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

Der Obmann: Der Syndikus:

Dkfm. R. Engelbert Wenckheim Dr. Friedrich Placek

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN

Die Vorsitzende: Der Zentralsekretär:

Eleonora Hostasch Hans Sallmutter

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN

SEKTION INDUSTRIE UND GEWERBE

Der Vorsitzende: Der leitende Sektionssekretär:

Erwin Reichhardt Ing. Walter Laichmann
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AUSZUG AUS DEM KV VOM 28.OKTOBER 1996
über die Neuregelung des Gehaltssystems

ARTIKEL V ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Diese Übergangsbestimmungen gelten für alle Ange-
stellten, deren Dienstverhältnis vor dem 1.Mai 1997
begonnen hat, solange sie nicht frühestens mit die-
sem Datum in eine höhere Verwendungsgruppe, un-
beschadet Abs 6, 3. Absatz, umgestuft werden.
Alle Angestellten, deren Dienstverhältnis vor dem
1.Mai 1997 begonnen hat, sind in die Gehaltsordnung
„neu“ einzustufen. Bei dieser Umreihung ist der seit
Vollendung der letzten Vorrückung laufende Vorrü-
ckungsstichtag weiter anzuwenden.

(1) Für die Anwendung der entsprechenden Über-
gangsbestimmung sind die erreichten Verwendungs-
gruppenjahre zum Zeitpunkt des Geltungsbeginnes
dieses Kollektivvertrages maßgeblich.
Unter Gehaltsordnung „alt“ und Biennalsprung „alt“
sind Gehaltsordnung und Biennalsprung vor dem
1.Mai 1997 zu verstehen.
Unter Gehaltsordnung „neu“ und Biennalsprung „neu“
sind Gehaltsordnung und Biennalsprung in der ab
1.Mai 1997 geltenden Höhe zu verstehen.

2) Angestellte der Verwendungsgruppen I und
VI
Angestellte der Verwendungsgruppe I sind in die Ge-
haltsordnung „neu“ umzustufen. Jene, die am 30. Ap-
ril 1997 in die Mindestgehaltsstufe nach 6 Jahren oder
höher eingestuft sind, sind in die schillingmäßige
nächsthöhere Mindestgehaltsstufe der Verwendungs-
gruppe II „neu“ umzustufen, unter Anrechnung der
dieser Mindestgehaltsstufe in der Verwendungsgrup-
pe II entsprechenden Verwendungsgruppenjahre. Be-
steht zu diesem Zeitpunkt kein schillingmäßiges
nächsthöheres oder zumindest gleich hohes Mindest-
grundgehalt in der Verwendungsgruppe II „neu“,
bleibt der bisher erreichte Mindestgrundgehalt solan-
ge abgesichert, als die entsprechende Mindestgrund-
gehaltsposition „neu“ unter diesem Betrag liegt.
Angestellte der Verwendungsgruppe VI sind in die der
bisher erreichten Verwendungsgruppenjahrstufe ent-
sprechenden Stufe der Gehaltsordnung „neu“ umzu-
stufen.

3) Angestellte der Verwendungsgruppen II bis
V, M I bis M III bzw M IV

a) Angestellte, die sich zum Zeitpunkt des Geltungs-
beginnes des Kollektivvertrages in den Mindest-

grundgehaltspositionen nach 12, 14, 16 (18) VGJ
befinden, sind in die Position nach 10 Verwen-
dungsgruppenjahren der Gehaltsordnung „neu“
einzustufen.

b) Angestellte, die sich zum Zeitpunkt des Geltungs-
beginnes des Kollektivvertrages in den Mindest-
grundgehaltspositionen nach 10 Verwendungs-
gruppenjahren befinden, sind in die Position nach
8 Verwendungsgruppenjahren der Gehaltsord-
nung „neu“ einzustufen.

c) Angestellte, die sich zum Zeitpunkt des Geltungs-
beginnes dieses Kollektivvertrages in den Mindest-
grundgehaltspositionen nach 2 Verwendungsgrup-
penjahren bis zu jener nach 8 Verwendungsgrup-
penjahren befinden, sind in die jahresmäßig
nächstniedrigere Stufe der Gehaltsordnung „neu“
einzustufen.
In jenen Gehaltsordnungen, in denen in den Ver-
wendungsgruppen Meister I sowie Meister II die
Mindestgrundgehaltspositionen im 1. und 2. Ver-
wendungsgruppenjahr sowie nach 2 Jahren gleich
sind, sind in diesen Meistergruppen in die Verwen-
dungsgruppenstufe nach 2 Jahren eingestufte An-
gestellte in die entsprechende Verwendungsgrup-
penstufe nach 2 Jahren der Gehaltsordnung
„neu“ einzustufen.

d) Angestellte im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr
sind in die Gehaltsordnung „neu“ einzustufen.

(4) Mindestgehaltsabsicherung im Zuge kollek-
tivvertraglicher Erhöhungen der Mindestge-
haltsordnungen

a) Angestellte gemäß Absatz 3a nach 12, 14, 16
(18) VGJ „alt”
Diesen Angestellten wird der vor dem 1.Mai 1997,
für den Angestellten geltende Mindestgrundgehalt
wie folgt im Sinne eines individuellen Mindest-
grundgehaltes gesichert: Dieser Mindestgrundge-
halt wird künftig zum Zeitpunkt kollektivvertragli-
cher Mindestgehaltserhöhungen um jenen Pro-
zentsatz erhöht, umden sich die jeweilige Mindest-
gehaltsstufe nach 10 Verwendungsgruppenjahren
der Gehaltsordnung „neu“ erhöht. Diese Mindest-
garantie erhöht sich zum jeweiligen Anfallszeit-
punkt um die Biennalsprünge im Sinne des Abs 5
lit a dieses Artikels.
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Die Obergrenze dieser Absicherung der Mindestga-
rantie ist der schillingmäßige Mindestgrundgehalt
dieser Verwendungsgruppe nach 16Verwendungs-
gruppenjahren zum Stichtag 30. April 1997. Die
Mindestgarantie gilt sinngemäß auch für jene An-
gestellten, die in die Mindestgehaltsstufe nach
18 Jahren eingestuft waren (Schillingbetrag der
Gehaltsordnung „alt“ nach 18 Verwendungsgrup-
penjahren zum Stichtag 30. April 1997).

b) Angestellte gemäß Absatz 3b (nach 10 VGJ
„alt”) und 3c (nach 2 bis nach 8 VGJ „alt”)
Soweit der neue Mindestgrundgehalt niedriger ist
als der Mindestgrundgehalt „alt“, wird der indivi-
duelle Mindestgrundgehalt wie folgt abgesichert:
Der individuelle Mindestgrundgehalt darf jenen
Betrag nicht unterschreiten, der sich aus dem je-
weiligen Mindestgrundgehalt „neu“ plus dem Um-
stellungsunterschiedsbetrag ergibt. Der „Umstel-
lungsunterschiedsbetrag“ ist der Differenzbetrag
zwischen dem Mindestgrundgehalt „alt“ zum
Stichtag 30. April 1997 und dem Mindestgrundge-
halt „neu“ zum Stichtag 1. Mai 1997, der im weite-
ren unverändert bleibt.
Für Angestellte gemäß Absatz 3b erhöht sich die-
ser individuelle Mindestgrundgehalt 2 und 4 Jahre
nachVollendungdes10.Verwendungsgruppenjah-
res „neu“ um je einen Biennalsprung „alt“ (Ab-
satz 5a letzter Satz).
Für Angestellte gemäß Absatz 3c erhöht sich dieser
individuelle Mindestgrundgehalt 2 Jahre nach Voll-
endung des 10. Verwendungsgruppenjahres um
einen Biennalsprung „neu“ (Unterschiedsbetrag
zwischen der Mindestgrundgehaltsposition nach
8 Verwendungsgruppenjahren und jener nach
10 Verwendungsgruppenjahren).
Die Obergrenze dieser Absicherung der Mindestga-
rantie ist der schillingmäßige Mindestgrundgehalt
dieser Verwendungsgruppe nach 16Verwendungs-
gruppenjahren zum Stichtag 30. April 1997.

(5) Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe
(„echter Biennalsprung”)

a) Biennalsprünge für Angestellte gemäß Ab-
satz 3a)
Diese Angestellten haben Anspruch auf Biennal-
sprünge unter Anwendung der Grundsätze des Zu-
satzkollektivvertrages über die Zeitvorrückung in
der Verwendungsgruppe, auf die sie bei Verbleiben
in der selben Verwendungsgruppe nach der bis
zum 1.Mai 1997 geltenden Regelung noch An-
spruch gehabt hätten. Als Biennalbetrag für diese
Übergangsregelung gilt der schillingmäßige Wert
vor dem 1.Mai 1997.

b) Angestellte gemäß Absatz 3b)
Für diese Angestellten gilt die Regelung des voran-
gehenden Absatzes mit der Maßgabe, dass der

Biennalsprung in die Stufe nach 10 Jahren in der
Gehaltsordnung „neu“ auf die Biennalsprungsan-
zahl im Sinn des vorangehenden Absatzes ange-
rechnet wird.
Die Angestellten im Sinn der Absätze a und b sind
von der Berechnungsgrundlage gemäß § 2 Abs 3
des Zusatzkollektivvertrages über die Zeitvorrü-
ckung in der Verwendungsgruppe (5-Prozent-
Klausel) ausgenommen. Auf diese Angestellten
findet § 2 Abs 3 keine Anwendung.

c) Angestellte gemäß Absatz 3c)
Diese Angestellten erhalten 2 Jahre nach Vollen-
dung des 10. Verwendungsgruppenjahres einen
Biennalsprung „neu“ unter Anwendung der Grund-
sätze des Zusatzkollektivvertrages über die Zeit-
vorrückung in der Verwendungsgruppe.
In den Fällen des Absatzes 3c, 2. Absatz, erhalten
die entsprechend dieser Vorschrift mit 1. Mai
1997 in die Mindestgehaltsstufe nach 2 Verwen-
dungsgruppenjahren eingestuften Meister weitere
2 Jahre nach dem Biennalsprung im Sinn des vo-
rangehenden Absatzes einen weiteren Biennal-
sprung.

(6) Einstufung in die Verwendungsgruppen IVa
oder Va
Wird ein Angestellter zum Geltungsbeginn des Kollek-
tivvertrages (1. Mai 1997) auf Grund der ausgeübten
Tätigkeit in IVa oder Va umgestuft, wird bei jenen An-
gestellten, deren tatsächlicher Monatsgehalt dem
Mindestgrundgehalt „alt“ entspricht, der laufende
Vorrückungsstichtag aufgrund der bisherigen Einstu-
fung beibehalten. Die Einstufung erfolgt in die gegen-
über dem bisher erreichten Mindestgrundgehalt
nächsthöheren Mindestgehalt entsprechende Stufe
der neuen Verwendungsgruppe (§ 15 Abs 11, 2. Ab-
satz RKV*)).
Bei überzahlten Angestellten sind § 3 Abs 3 und 4 des
Kollektivvertrages über die Zeitvorrückung innerhalb
der Verwendungsgruppe anzuwenden.
Den Angestellten, die mit 30. April 1997 das 10. Ver-
wendungsgruppenjahr vollendet oder überschritten
haben, und ab diesem Zeitpunkt in IVa oder Va umge-
stuft werden, bleibt unter sinngemäßer Anwendung
der Bestimmungen des Kollektivvertrages über die
Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe, unter An-
rechnung der sich aus der Einstufung in der neuen
Verwendungsgruppe noch ergebenden Zeitvorrü-
ckungen, die Anzahl jener Zeitvorrückungen gesi-
chert, die er beim Verbleib in der bisherigen Verwen-
dungsgruppe noch erreicht hätte: soweit daraus noch
ein über die anzurechnenden Biennalsprünge in den
Gruppen IVa bzw Va hinausgehender Biennalsprung
zusteht, ist dieser ein Biennalsprung „alt“ (Absatz 5
lit a letzter Satz). Diese Angestellten sind von der Be-
rechnungsgrundlage gemäß § 2 Abs 3 des Zusatzkol-
lektivvertrages über die Zeitvorrückung in der Ver-
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wendungsgruppe (5-Prozent-Klausel) ausgenom-
men. Auf diese Angestellten findet § 2 Abs 3 keine An-
wendung.

(7) Fällt der Geltungsbeginn der Gehaltsordnung
„neu“ mit einem Biennalsprung zusammen, dann ist
der Biennalsprung aufgrund der Gehaltsordnung
„alt“ zu ermitteln.

(8) Wird ein(e) Angestellte(r), auf den (die) die Über-
gangsregelung dieses Artikels anzuwenden ist, in eine
höhere Verwendungsgruppe umgestuft, gilt als bisher
erreichtes Mindestgrundgehalt das sich aufgrund der
Bestimmungen über die Mindestabsicherung gemäß

Abs 4 ergebende Gehalt. Dieses Gehalt ist auch als Ba-
sis für das Ausmaß der Überzahlung maßgeblich.

9) Durch den Umstieg und die dementsprechende
Einstufung in die Gehaltstabellen „neu“ gemäß Abs 2
und 3 bewirkte Erhöhungen von Mindestgrundgehäl-
tern lassen effektive Monatsgehälter unberührt, so-
weit die neuen Mindestgrundgehälter bzw Mindestge-
haltsabsicherungen gemäß Abs 4 nicht unterschritten
werden.

*) § 15 Abs 11 entspricht § 28 Abs 13 Satz 2 Rahmenkollektivver-
trag für Angestellte in der industriellen Herstellung von Produkten
aus Papier und Karton in Österreich vom 1.März 2016

ARTIKEL VI BETRIEBLICHE REGELUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT ÄNDERUN-
GEN DES RAHMENKOLLEKTIVVERTRAGES UND DES ZUSATZKOLLEKTIVVER-

TRAGES ÜBER DIE ZEITVORRÜCKUNG

Mit Inkrafttreten der kollektivvertraglichen Neuord-
nung der Verwendungsgruppen und Mindestgehalts-
tabellen sind betriebliche Regelungen, nach denen
Entgelte in einem fixierten Ausmaß von einem kollek-
tivvertraglichen Mindestgehalt oder einer Mindestge-
haltstabelle abhängen, unter Anwendung der Grund-
sätze dieses Kollektivvertrages so abänderbar, dass
sich gegenüber dem Zustand vor Geltungsbeginn der
Neuordnung eine Gleichwertigkeit, dh infolge der Min-
destgehaltserhöhungen aufgrund der Neuordnung
keine über die bisherige Effektivauswirkung hinausge-
hende Auswirkung ergibt. Dies gilt auch für Umstu-
fungsregelungen, betriebliche Verwendungsgruppen
oder Zwischengruppen bzw die Anwendung betriebli-
cher Regelungen auf die neueingeführten Verwen-
dungsgruppen, sofern eine Abhängigkeit vom Min-
destgehalt besteht.
Kommt es binnen 3 Monaten nach Inkrafttreten der
Neuordnung nicht zu einer innerbetrieblichen Rege-
lung im Sinn des 1. Absatzes, bleiben obige Regelun-
gen nur insoweit unberührt, als sich durch die Erhö-
hung der Mindestgehälter oder Umstufungen auf-
grund der Neuordnung keine Erhöhung der schilling-
mäßigen Überzahlung vor Inkrafttreten dieses Kollek-
tivvertrages ergibt. Diese Regelungen gelten daher
nur in dem Umfang weiter, als sich keine darüber hi-
nausgehende Wirkung ergibt.

Betriebliche Regelungen, die eine höhere Anzahl von
Zeitvorrückungen als die bisherigen kollektivvertragli-
chen Mindestgehaltsordnungen vorsehen, verkürzen
sich um die Anzahl, die der Neuordnung gegenüber
den bisherigen Mindestgehaltsordnungen entspricht,
ausgenommen für jene Angestellten, die im Zeitpunkt
der Einführung der neuen Gehaltsordnung bereits in
der Stufe nach 16 Verwendungsgruppenjahren oder
höher eingestuft sind und nicht in eine höhere Ver-
wendungsgruppe umgestuft werden. Für die übrigen
Angestellten, sofern diese im Umstiegszeitpunkt in
die Verwendungsgruppenstufe nach 2 bis einschließ-
lich nach 14 Jahren eingestuft sind, ist die Umstiegs-
regelung dieses Kollektivvertrages innerbetrieblich
so zu adaptieren, dass sich eine mit der kollektivver-
traglichen Umstiegsregelung gleichwertige, der be-
trieblich verkürzten Zeitvorrückung entsprechend, er-
gibt.
Als betriebliche Regelung im Sinn dieser Bestimmung
gelten Betriebsvereinbarungen und sonstige betriebli-
che Regelungen oder Übungen, bei denen eine ein-
heitliche Vorgangsweise gegenüber allen oder einem
Teil der Dienstnehmer ohne Rücksicht auf eine be-
stimmte formale Grundlage eingehalten wird, aus de-
nen Ansprüche abgeleitet werden.
Über betriebliche Regelungen im obigen Sinne können
Betriebsvereinbarungen gemäß ArbVG abgeschlossen
werden.

ARTIKEL VII SONSTIGE BESTIMMUNGEN

(1) Lenkzeitregelung
Die Lenkzeitregelungen in den Zusatzkollektivverträ-
gen über Dienstreisen etc werden ab 1.Mai 1997 so

abgeändert, dass anstelle der Verwendungsgruppe
IV nach 18 Jahren die Verwendungsgruppe IVa nach
10 Jahren tritt.
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(2) Umstellungsdienstzettel
Die für die Umstellung im Sinn dieses Kollektivvertra-
ges notwendigen Angaben sind dem Angestellten mit-

tels Dienstzettel (Umstiegs-Dienstzettel) bekanntzu-
geben (siehe Anhang).

ARTIKEL VIII

Für Rechtsstreitigkeiten im Einzelfall, die sich aus der
Anwendung des § 15*) und des § 19**), auch insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Neuregelung
des Gehaltssystems zum 1.Mai 1997, der Umstiegs-
regelung, der Einreihung in die neuen Verwendungs-
gruppen und der Anpassung betrieblicher Regelungen
ergeben, ist vor Anrufung des Arbeitsgerichtes eine
von der Bundessektion Industrie oder vom Fachver-
band und der Gewerkschaft der Privatangestellten,

Sektion Industrie und Gewerbe, eingerichtete
Schiedskommission anzurufen, welche eine Streitbei-
legung versucht und einen Schlichtungsvorschlag er-
stellt.

*) § 15 entspricht § 28 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in
der industriellen Herstellung von Produkten aus Papier und Karton
in Österreich vom 1.März 2016.
**) § 19 entspricht § 35 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in
der industriellen Herstellung von Produkten aus Papier und Karton
in Österreich vom 1.März 2016
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KOLLEKTIVVERTRAG
über die Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe

abgeschlossen zwischen der Bundeskammer der ge-
werblichen Wirtschaft für die Fachverbände der

Bergwerke und eisenerzeugenden Industrie,
Erdölindustrie,
Stein- und keramischen Industrie,
Glasindustrie,
Chemischen Industrie,
Papierindustrie,
Papier und Pappe verarbeitenden Industrie,
Gießereiindustrie,
Metallindustrie,
Maschinen- und Stahlbauindustrie,

Fahrzeugindustrie,
Eisen- und Metallwarenindustrie,
Elektroindustrie (und Elektronikindustrie),
Nahrungs- und Genußmittelindustrie, ausge-
nommen die Mitgliedsfirmen der Verbände der
Brot-, Milch-, Mühlen- und Brauindustrie,

einerseits und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk-
schaft der Privatangestellten, Sektion Industrie
und Gewerbe,

andererseits.

§ 1 Geltungsbereich

Der Kollektivvertrag gilt:

a) räumlich: für alle Bundesländer der Republik Ös-
terreich;

b) fachlich: für alle Mitgliedsfirmen der oben ge-
nannten Fachverbände, ausgenommen die Münze Ös-
terreich AG. Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch
anderen als den vertragschließenden Fachverbänden
angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehö-
rigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fach-

verbänden und der Gewerkschaft der Privatangestell-
ten, Sektion Industrie und Gewerbe, festzustellen. Bei
dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher
Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird;

c) persönlich: für alle dem Rahmenkollektivvertrag
für Angestellte der Industrie und dem Kollektivvertrag
für die Angestellten der Erdölindustrie Österreichs in
ihrer jeweiligen Fassung unterliegenden Dienstneh-
mer.

§ 2 Zeitvorrückung innerhalb der Verwendungsgruppe*)

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, soweit sich nicht
aus folgenden Bestimmungen Ausnahmen ergeben
können, zumZeitpunkt der Vorrückung in der Verwen-
dungsgruppe das Ist-Gehalt um den kollektivvertrag-
lichen Biennalsprung*) zu erhöhen. Unter dem kollek-
tivvertraglichen Biennalsprung ist der betragsmäßige
Unterschied zwischen dem Kollektivvertragsgehalt je-
ner Gehaltsstufe, in die der Angestellte vor und nach
der Zeitvorrückung eingestuft ist, zu verstehen.

(2) Von der Anwendung des Absatzes 1 sind Provi-
sionsvertreter sowie Angestellte, die selber kündigen,
während der Kündigungsfrist ausgenommen, es sei
denn, es handelt sich um Kündigungen im Sinne der
§§ 9**) und 9a ***)des Rahmenkollektivvertrages.

(3) Von der sich nach Anwendung von Abs 1 und 2 er-
gebenden Anzahl jener Angestellten, für die eine Zeit-
vorrückung anfällt, können im Kalenderjahr 5 Prozent
ausgenommen werden (Siehe Sonderregelungen im
Artikel V Z 5 und 6 des Kollektivvertrages vom 28. Ok-
tober 1996).
Im Kalenderjahr 1997 können von der Anzahl jener
Angestellten, für die eine Zeitvorrückung bis zum
30. April 1997 anfällt, 10 Prozent, für die Angestellten,
für die eine Zeitvorrückung ab 1.Mai 1997 anfällt,
5 Prozent ausgenommen werden.
Das ermittelte Ergebnis ist bei Reststellen von ab 0,5
aufzurunden, im anderen Fall abzurunden.
In Betrieben bis zu fünf Angestellten können jeden-
falls in 2 Kalenderjahren ein Angestellter, in Betrieben
mitmehr als fünf Angestellten zwei Angestellte ausge-
nommen werden. An Stelle des ein- oder zweijährigen
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Ermittlungszeitraumes können innerbetrieblich auch
andere Zeiträume vereinbart werden.
Jeweils am Beginn des Ermittlungszeitraumes ist die
Zahl der möglichen Ausnahmen festzulegen.

(4) Durch Betriebsvereinbarung können weitere Aus-
nahmen von Abs 1 festgelegt werden. Vor dem 1.Mai
1997 im Einvernehmen mit dem Betriebsrat festge-
legte, über Abs 1 hinausgehende Ausnahmen bleiben
unberührt.

(5) Fällt der Geltungsbeginn einer neuen kollektivver-
traglichen Gehaltsordnung mit einer Zeitvorrückung

zusammen, ist der Biennalsprung auf Grund der
neuen Gehaltsordnung zu ermitteln.

(6) Bestehende günstigere Vereinbarungen bleiben
aufrecht.

*) 1. Jänner 1975: ein Drittel, 1. Februar 1976: die Hälfte, 1. April
1977: zwei Drittel, 1. Juli 1978: 80 Prozent, 1. September 1979:
100 Prozent. Die Ausnahme für die Papier und Pappe verarbeitende
Industrie entfällt ab 1. November 1981.
**) § 9 entspricht § 11 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in
der industriellen Herstellung von Produkten aus Papier und Karton
in Österreich vom 1.März 2016.
***) § 9a entspricht § 12 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in
der industriellen Herstellung von Produkten aus Papier und Karton
in Österreich vom 1.März 2016.

§ 3 Vorgangsweise bei Umreihung in eine höhere Verwendungsgruppe bei
Überzahlung über das Mindestgrundgehalt*)

(1) Bei Umreihung in eine höhere Verwendungsgrup-
pe ist der Angestellte in den dem bisher erreichten
Mindestgrundgehalt nächsthöheren oder nächstnied-
rigeren Grundgehalt der neuen Verwendungsgruppe
einzustufen. Liegt der nächsthöhere Mindestgrundge-
halt in der neuen Verwendungsgruppe über der An-
fangsposition in der höheren Verwendungsgruppe,
dann ist für den Fall der Einstufung in den nächsthöhe-
ren Mindestgrundgehalt die betragsmäßige Überzah-
lung zum Zeitpunkt der Umstufung beizubehalten.
Durch Betriebsvereinbarung kann eine einheitliche
Vorgangsweise für ihren Geltungsbereich geregelt
werden.

(2) Erfolgt die Umreihung in eine höhere Verwen-
dungsgruppe während eines laufenden Bienniums,
so wird der Beginn des ersten Bienniums in der neuen
Verwendungsgruppe auf den Beginn des nichtvollen-
deten Bienniums in der bisherigen Verwendungsgrup-
pe zurückgelegt.

(3) An Stelle der Regelung des Abs 2 kann durch Be-
triebsvereinbarung oder, soweit kein Betriebsrat be-

steht, durch Einzelvereinbarung festgelegt werden,
dass bei Umreihung in eine höhere Verwendungsgrup-
pe während eines laufenden Bienniums ein aliquoter
Biennalsprung der bisherigen Verwendungsgruppe
gewährt wird. Die Aliquotierung ist entsprechend
dem Verhältnis der während des laufenden Bienniums
zurückgelegten Dienstzeit zur Gesamtdauer des Bien-
niums vorzunehmen. Dieser Erhöhungsbetrag (Ali-
quotierung) gebührt zusätzlich zu dem unter Anwen-
dung der Bestimmungen des Abs 1 festgelegten Ge-
halt.

(4) Günstigere Regelungen und Übungen hinsichtlich
der Absätze 1, 2 und 3 bleiben nach Maßgabe der Be-
stimmungen des Artikels VI des Kollektivvertrages
vom 28. Oktober 1996 aufrecht. In Betrieben, in de-
nen derartige günstigere Regelungen und Übungen
bestehen, bleiben diese Regelungen auch für jene An-
gestellten aufrecht, die nach Geltungsbeginn dieses
Kollektivvertrages ihr Dienstverhältnis beginnen oder
in eine höhere Verwendungsgruppe umgestuft wer-
den.

§ 4 Geltungsbeginn

Dieser Kollektivvertrag tritt für ab dem 1.November 1981 eintretende Zeitvorrückungen bzw Umreihungen in
Kraft.

Wien, am 5. November 1981
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Fachverband der Bergwerke und Eisenerzeugenden Industrie

Fachverband der Erdölindustrie

Fachverband der Stein- und Keramischen Industrie

Fachverband der Glasindustrie

Fachverband der Chemischen Industrie

Fachverband der Papierindustrie

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Fachverband der Papier und Pappe verarbeitenden Industrie

Fachverband der Gießereiindustrie

Fachverband der Metallindustrie

Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie

Fachverband der Fahrzeugindustrie

Fachverband der Eisen- und Metallwarenindustrie

Fachverband der Elektroindustrie

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Industrie und Gewerbe
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über die Verrechnung von Kilometergeld für Personenkraftwagen

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der industriellen Hersteller von Produkten aus Papier und
Karton in Österreich einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Pri-

vatangestellten, Druck, Journalismus, Papier andererseits.

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter, soweit sich nicht ausdrücklich aus
einer Bestimmung anderes ergibt.

§ 1 Geltungsbereich

Der Kollektivvertrag gilt:

a) räumlich: für alle Bundesländer der Republik Ös-
terreich;

b) fachlich: für alle Mitgliedsbetriebe des Fachver-
bandes der industriellen Hersteller von Produkten
aus Papier und Karton in Österreich;

c) persönlich: für alle jene dem Angestelltengesetz
unterliegenden Dienstnehmer auf welche der Rah-
menkollektivvertrag für Angestellte in der industriel-
len Herstellung von Produkten aus Papier und Karton
anzuwenden ist.

§ 2 Kilometergeld

(1) Wird einem Angestellten die Verrechnung einer
Aufwandsentschädigung (Fahrtkostenentschädigung)
für eine ihm freigestellte Verwendung seines Privat-
Pkw für Dienstreisen im Sinne der Zusatzkollektivver-
träge für Inlandsdienstreisen genehmigt, richtet sich
die Bezahlung dieser Aufwandsentschädigung nach
den Bestimmungen dieses Kollektivvertrages. Ein
derartiger Anspruch entsteht nur dann, wenn die Ge-
nehmigung zur Verrechnung einer Aufwandsentschä-
digung im Sinne dieses Kollektivvertrages vor Antritt
der Dienstreise, tunlichst schriftlich, erteilt wird. So-
fern in diesem Kollektivvertrag nichts anderes be-
stimmt ist, wird als Aufwandsentschädigung ein Kilo-
metergeld gewährt.

(2) Das Kilometergeld dient zur Abdeckung des durch
die Haltung des Kraftfahrzeuges und die Benützung
entstehenden Aufwandes. Über das Kilometergeld hi-
naus besteht keinerlei Anspruch gegen den Dienstge-
ber aus einer Benützung des Pkw im Sinne des Abs 1.

(3) Die Höhe des Kilometergeldes richtet sich nach
nachstehender Tabelle:
im Sinne des Abs 1 gefahrene Kilometer im Kalender-
jahr

bis 15.000 km ..................................... € 0,420*)
darüber ............................................. € 0,398*)

Das niedrigere Kilometergeld im Sinne obiger Tabelle
gebührt jeweils ab dem Überschreiten der angeführ-
ten Kilometergrenzen.
Wenn das innerbetriebliche Geschäftsjahr vom Kalen-
derjahr abweicht, kann das Geschäftsjahr an Stelle
des Kalenderjahres für die Berechnung des Kilometer-
geldes herangezogen werden. Darüber hinaus können
innerbetrieblich auch andere Jahreszeiträume, zum
Beispiel ab Eintritt des Angestellten, vereinbart wer-
den.
Wird ein Teil des Aufwandes direkt durch den Dienst-
geber getragen (zB Treibstoff, Versicherung, Repara-
tur), ist das Kilometergeld entsprechend zu verrin-
gern. Bei der Verringerung ist auf einen von den Kraft-
fahrervereinigungen veröffentlichten Verteilungs-
schlüssel Rücksicht zu nehmen.

(4) Diese Regelung gilt für Personenkraftwagen unter
den zur Zeit des Abschlusses dieses Kollektivvertra-
ges gegebenen technischen Voraussetzungen. Für
Neukonstruktionen (zum Beispiel Kreiskolbenmotor)
gilt dieser Kollektivvertrag nicht, bei Verwendung der-
artiger Wagentypenmuss bei einer Fahrt gemäß Abs 1
eine Vereinbarung über den Aufwandsersatz getroffen
werden. Soweit für den Bundesdienst Regelungen
vorhanden sind, sind diese mit den Einschränkungen
dieses Kollektivvertrages, insbesondere des Abs 3,
sinngemäß anzuwenden.
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(5) Aus der Genehmigung der Verrechnung von Kilo-
metergeld im Sinne des § 2 Abs 1 kann kein dienstli-
cher Auftrag zur Verwendung des Pkw abgeleitet wer-
den. Die Kilometergeldverrechnung im Sinne dieses
Kollektivvertrages bedingt daher keinerlei Haftung

des Dienstgebers für Schäden, die aus der Benützung
des Pkw durch den Angestellten entstehen.

*) Gültig ab 1.März 2011

§ 3 Rechnungslegung und Nachweis der Kilometergelder

Die Abrechnung der Kilometergelder hat schriftlich in
Form einer Aufzeichnung über die gefahrenen Kilome-
ter zu erfolgen. Über Aufforderung des Dienstgebers
hat der Angestellte diese Abrechnung entweder nach
jeder Fahrt oder in bestimmten Zeitabständen (zum
Beispiel Monat) zu erstellen. Über die gefahrenen Kilo-
meter im Sinne des § 2 Abs 1 ist ein Fahrtenbuch zu

führen, das über Aufforderung, jedenfalls aber am En-
de des Kalender- oder Geschäftsjahres bzw beim Aus-
scheiden des Dienstnehmers vor Ablauf des Kalender-
oder Geschäftsjahres zur Abrechnung zu übergeben
ist. Die Führung eines Nachweises kann der Dienstge-
ber auch verlangen, wenn eine Pauschalregelung mit
dem Angestellten vereinbart wurde.

§ 4 Verfall der Ansprüche

Der Angestellte hat die Rechnungslegung spätestens
einen Monat nach dem Zeitpunkt der vereinbarten
oder aufgetragenen Vorlage durchzuführen. Der An-
spruch auf die Entschädigung im Sinne dieses Kollek-

tivvertrages verfällt, wenn die Rechnungslegung nicht
innerhalb von 2 Monaten nach der vereinbarten oder
aufgetragenen Vorlage erfolgt.

§ 5 Sondervereinbarungen, Betriebsvereinbarungen, betriebliche Regelungen
und Günstigkeitsklausel

(1) Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages gel-
ten nicht für Angestellte, die auf Grund ihrer Dienst-
verwendung mit Privat-Pkw reisen (zum Beispiel Ver-
treter), und mit denen eine andere Vereinbarung über
den Aufwandsersatz getroffen wurde bzw wird.

(2) Bestehende Firmenregelungen bleiben in ihrem
gesamten Umfang als Betriebsvereinbarung aufrecht
und treten an Stelle dieses Kollektivvertrages, wenn
binnen 2 Monaten nach Inkrafttreten dieses Kollektiv-
vertrages die Firmenleitung und der Betriebsrat ein-
vernehmlich die Weitergeltung der Regelung festle-
gen. Kommt keine Einigung zustande, gilt Abs 3. Re-
gelungen im Sinne dieses Absatzes haben schriftlich
zu erfolgen.

(3) Bestehende, für die Angestellten günstigere Ver-
einbarungen, Betriebsvereinbarungen und Regelun-
gen bleiben aufrecht und können auch in Hinkunft ab-
geschlossen werden. Diese Günstigkeitsklausel ist so
anzuwenden, dass nur die betriebliche Regelung als
Ganzes auf ihre Günstigkeit geprüft wird, ein Heraus-
greifen einzelner Teile der einen oder anderen Rege-
lung unter Berufung auf diese Günstigkeitsklausel ist
nicht gestattet.
Die betriebliche Regelung ist jedenfalls dann als güns-
tiger anzusehen, wenn die Regelung nach Hubraum
und Kilometergrenze für die Mehrzahl der mit Fahrten
gemäß § 2 Abs 1 befassten Angestellten günstiger ist.
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§ 6 Schlichtungsverfahren

Mit der Beilegung von Auslegungsstreitigkeiten über
die Anwendung der Günstigkeitsklausel gemäß § 5
hat sich vor Anrufung des Einigungsamtes ein paritä-
tisch aus je drei Vertretern der vertragschließenden

Organisationen zusammengesetzter Ausschuss zu
befassen, dessen Mitglieder tunlichst aus dem Kreis
der an den Verhandlungen über diesen Kollektivver-
trag Beteiligten zu entnehmen sind.

§ 7 Geltungsbeginn und Geltungsdauer

(1) Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt ab 1.März
2016 in Kraft.

(2) Der Zusatzkollektivvertrag kann von beiden ver-
tragschließenden Parteien unter Einhaltung einer drei-
monatigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten
mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden.

(3) Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlun-
gen wegen Erneuerung bzw Abänderung dieses Zu-
satzkollektivvertrages geführt werden.

Wien, am 1.März 2016

FACHVERBAND DER INDUSTRIELLEN HERSTELLER VON
PRODUKTEN AUS PAPIER UND KARTON IN ÖSTERREICH

Obmann
Komm.Rat Mag. Georg Dieter FISCHER

Geschäftsführer
Mag. Martin WIDERMANN

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Vorsitzender
Wolfgang KATZIAN

Geschäftsbereichsleiter
Alois BACHMEIER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

Wirtschaftsbereich Druck, Kommunikation, Papierverarbeitung

Wirtschaftsbereichsvorsitzender
Michael RITZINGER

Wirtschaftsbereichssekretär
Christian SCHUSTER
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über Reiseaufwandsentschädigung

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der industriellen Hersteller von Produkten aus Papier und
Karton in Österreich einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Pri-

vatangestellten, Druck, Journalismus, Papier andererseits.

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter, soweit sich nicht ausdrücklich aus
einer Bestimmung anderes ergibt.

§ 1 Geltungsbereich

Der Zusatzkollektivvertrag gilt:

räumlich: für alle Bundesländer der Republik Öster-
reich;

fachlich: für alle Mitgliedsbetriebe des Fachverban-
des der industriellen Hersteller von Produkten aus Pa-
pier und Karton in Österreich;

persönlich: für alle jene dem Angestelltengesetz un-
terliegenden Dienstnehmer, auf welche der Rahmen-
kollektivvertrag für Angestellte der industriellen Her-
stellung von Produkten aus Papier und Karton in Ös-

terreich anzuwenden ist. Auf kaufmännische Lehrlin-
ge und technische Zeichnerlehrlinge sind die Bestim-
mungen über Reisekosten, Aufwandsentschädigun-
gen und Wegzeitvergütungen mit dem jeweils nied-
rigsten Ansatz insoweit anzuwenden, als nicht Entsen-
dungen in Lehrwerkstätten, zwischenbetriebliche
Ausbildung oder Aufenthalte in Internatsberufsschu-
len vorliegen.
Er gilt nicht für jene Angestellte, die kraft § 5 Abs 1 die-
ses Zusatzkollektivvertrages vom Geltungsbereich
ausgenommen sind.

§ 2 Dienstreise

(1) Eine Dienstreise liegt vor, wenn der Angestellte
über Auftrag des Dienstgebers seinen Dienstort*) ver-
lässt, um in einem oder mehreren Orten Aufträge sei-
nes Dienstgebers auszuführen.

(2) Dienstort im Sinne dieser Bestimmung ist das Ge-
meindegebiet des Ortes, in dem die ständige Arbeits-
stätte des Angestellten liegt. Für Wien gelten als Ge-
meindegebiet die Bezirke 1 bis 23, gemäß dem Ge-

bietsänderungsgesetz vom 26. Juli 1946, BGBl
Nr 110/54, in der jeweils geltenden Fassung.
Als Dienstort im Sinne dieser Bestimmung gilt außer-
dem in allen Fällen ein Tätigkeitsgebiet im Umkreis
von 20 km, gerechnet von der Betriebsstätte als Mit-
telpunkt.

*) Das Wort „vorübergehend“ wurde mit Wirkung vom 1. Jänner
2010 gestrichen

§ 3 Reiseaufwandsentschädigung

(1) Für die Bestreitung des mit der Dienstreise ver-
bundenen persönlichenMehraufwandes erhält der An-
gestellte eine Reiseaufwandsentschädigung. Sie be-
steht aus dem Taggeld und dem Nachtgeld.

Die Reiseaufwandsentschädigung beträgt für den vol-
len Kalendertag für Angestellte der Verwendungs-
gruppen:
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Angestellte der Verwen-
dungsgruppe

Taggeld Nachtgeld

volle Reise-
aufwands-
entschädi-
gung (Tag-
u. Nacht-

geld)
1. 3.2020 1. 3. 2020 1. 3. 2020

mindestens

I bis III und M I € 46,72 € 25,90 € 72,62
IV, IVa, M II u. M III € 46,72 € 27,34 € 74,06
V, Va € 51,00 € 27,34 € 78,34
VI € 58,28 € 27,34 € 85,62
(Werte ab 1.März 2020)

(2) Dauert eine Dienstreise weniger als 24 Stunden,
so gebührt bei einer Abwesenheit von mehr als drei
Stunden pro voller Stunde der Dienstreise ein Zwölftel
des Taggeldes, maximal jedoch das volle Taggeld. Für
Dienstreisen bis zu drei Stunden Dauer gebührt kein
Taggeld.

(3) Dauert eine Dienstreise nicht mehr als 48 Stun-
den, so gebührt für die ersten 24 Stunden der Dienst-
reise das volle Taggeld. Für die darüber hinausgehen-
de Dauer der Dienstreise gebühren die unter Abs 2 an-
geführten Bruchteile.

(4) Dauert eine Dienstreise länger als 48 Stunden, so
gebührt für jeden vollen Kalendertag das volle Tag-

geld. Für den Kalendertag, an dem die Dienstreise an-
getreten wird, und für jenen, an dem sie beendet wird,
gebühren die Bruchteile des Taggeldsatzes nachAbs 2.

(5) Durch Betriebsvereinbarung kann die Verrech-
nung anderer anteiliger Taggelder vorgesehen wer-
den.

(6) Von den genannten Taggeldsätzen entfallen auf
Frühstück zwei Zwölftel, auf Mittagessen fünf Zwölftel
und auf Abendessen fünf Zwölftel. Wird Frühstück,
Mittagessen oder Abendessen zur Verfügung gestellt,
so können diese Aufwendungen nach den obigen An-
teilen bewertet und in Anrechnung gestellt werden.

(7) Unvermeidliche Mehrausgaben für Übernachtung
werden gegen Vorlage der Quartierrechnung geson-
dert vergütet.

(8) Besondere Aufwendungen, die der Angestellte
zum Erreichen des Zweckes seiner Dienstreise ma-
chen muss, als auch Dienstauslagen, wie Porti, Tele-
gramm- und Fernsprechgebühren, sind als Nebenkos-
ten zu vergüten, jedoch lediglich in der nachgewiese-
nen Höhe.

§ 4 Reisezeitabgeltung

(1) Soweit bei angeordneten Dienstreisen die effekti-
ve Reisezeit (das ist die Zeit der unmittelbaren Reise-
bewegung in Beförderungsmitteln, wie Eisenbahn,
Flugzeug, Autobus, Pkw usw, einschließlich notwendi-
ger Wartezeiten auf Umsteigebahnhöfen) nicht in die
normale tägliche Arbeitszeit des Dienstnehmers fällt,
gebührt neben der vorgesehenen Reiseaufwandsent-
schädigung für jede solche volle – sonst dienstfreie –
effektive Reisestunde zusätzlich ein Siebentel der vol-
len Reiseaufwandsentschädigung.
Liegt jedoch gleichzeitig eine Nachtfahrt (20 bis 6 Uhr)
vor, dann gebührt die obige Reisezeitabgeltung nur für
die vor 20 Uhr liegenden effektiven Reisestunden.
Für Zeiten, für welche Reisezeitabgeltung oder Reise-
aufwandsentschädigung gezahlt wird, erfolgt in der
Regel keine besondere Vergütung von Überstunden.
Die Reisezeit gilt nicht als Arbeitszeit.
Werden jedoch von der Firmenleitung effektive
Dienstleistungen am Zielort der Dienstreise über die
tägliche Normalarbeitszeit hinaus angeordnet, so
werden neben der gebührenden einfachen Reiseauf-
wandsentschädigung die tatsächlich geleisteten Über-
stunden vergütet.

(2) Soweit Angestellte bei einer Dienstreise über Auf-
forderung des Arbeitgebers das Beförderungsmittel
selbst lenken, gilt hinsichtlich der außerhalb der Nor-
malarbeitszeit anfallenden Lenkzeit folgende Rege-
lung:
Für Fahrzeiten vor Beginn bzw nach Beendigung der
täglichen Normalarbeitszeit wird eine Reisezeitabgel-
tung in der Höhe eines Viertels der vollen Reiseauf-
wandsentschädigung gewährt, wobei nur volle Vier-
telstunden vergütet werden. Wird Mehrarbeit geleis-
tet, tritt an Stelle der Normalarbeitszeit der Beginn
bzw das Ende der effektiven Arbeitsleistung.

(3) Keine Reisezeitabgeltung wird für jene Angestell-
ten gewährt, die in Ausübung ihrer Tätigkeit vorwie-
gend zu reisen haben, wie zB Vertreter, Angestellte
mit ständiger Reisetätigkeit und sonstige Angestellte,
die in der Gestaltung des täglichen Arbeitsablaufes
ungebunden sind. Weiters erfolgt bei jenen Angestell-
ten keine gesonderte Vergütung, mit denen hinsicht-
lich Reisezeitabgeltung eine Sonderregelung getrof-
fen wurde oder diese im Gehalt, Provision oder in ei-
nem Pauschale enthalten ist.
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§ 5 Sondervereinbarungen; Betriebsvereinbarungen; Günstigkeitsklausel;
Anrechnung; Auslandsreisen; Verfallsklausel

(1) Die Bestimmungen des § 3 dieses Zusatzkollek-
tivvertrages gelten nicht für Angestellte, die auf Grund
ihres Dienstvertrages oder ihrer Dienstverwendung
regelmäßig zu reisen haben (zB Fahrpersonal, Vertre-
ter, leitende Angestellte) und mit denen eine andere
Vereinbarung über den Aufwandersatz getroffen wur-
de bzw wird oder bei denen Aufwandersatz im Entgelt,
Pauschale oder Provision inbegriffen sind.

(2) Reiseaufwandsentschädigung für Außen-
diensttätigkeiten*)

a) Unbeschadet der Bestimmung des Abs 1 gebührt
Angestellten, die im Außendienst im Sinne des § 3
Abs 1 Z 16b EStG tätig sind, als Reiseaufwandsent-
schädigung ein Taggeld. In Betrieben mit Betriebsrat
ist dieses durch Betriebsvereinbarung festzulegen.
Besteht kein Betriebsrat und kann aus diesem Grund
eine Betriebsvereinbarung nicht abgeschlossen wer-
den, ist die Höhe der Reiseaufwandsentschädigung
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer zu vereinba-
ren.

b) Hinsichtlich der Berechnung sind die Bestimmun-
gen des § 3 Abs 2 bis 4 und Abs 6 dieses Zusatzkollek-
tivvertrages sinngemäß anzuwenden.

(3) Bestehende Firmenregelungen bleiben in ihrem
gesamten Umfang als Betriebsvereinbarung aufrecht
und treten an Stelle dieses Zusatzkollektivvertrages,
wenn binnen 2 Monaten nach Inkrafttreten dieses Zu-

satzkollektivvertrages die Firmenleitung und der Be-
triebsrat einvernehmlich die Weitergeltung der Rege-
lung festlegen.

(4) Bestehende, für die Angestellten günstigere Ver-
einbarungen, Betriebsvereinbarungen und Regelun-
gen bleiben aufrecht und können auch in Hinkunft ab-
geschlossen werden. Diese Günstigkeitsklausel ist so
anzuwenden, dass nur die betriebliche Regelung als
Ganzes auf ihre Günstigkeit geprüft wird. Ein Heraus-
greifen einzelner Teile der einen oder anderen Rege-
lung unter Berufung auf die Günstigkeitsklausel ist
nicht gestattet.

(5) Bestehende Aufwandentschädigungen und Reise-
zeitabgeltungen sind auf die kollektivvertraglichen
Regelungen zur Gänze anzurechnen.
Wurden schon bisher Aufwandsentschädigung und
Reisezeitabgeltung im Gehalt oder in der Provision be-
rücksichtigt, so sind diese herauszurechnen und ge-
trennt anzuführen.

(6) Ansprüche aus diesem Zusatzkollektivvertrag
müssen spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Be-
endigung der Dienstreise bei sonstigem Verfall durch
Rechnungslegung beim Arbeitgeber geltend gemacht
werden.

*) Wirksam mit 1. Jänner 2010

§ 6 Schlichtungsverfahren

Mit der Beilegung von Streitfällen aus diesem Zusatz-
kollektivvertrag und Auslegungsschwierigkeiten über
die Anwendung der Günstigkeitsklausel gemäß § 5
Abs 4 hat sich vor Anrufung des Arbeitsgerichtes oder
Einberufung des Einigungsamtes ein, paritätisch aus

je 3 Vertretern der vertragschließenden Organisatio-
nen zusammengesetzter, Ausschuss zu befassen,
dessen Mitglieder tunlichst aus dem Kreis der an den
Verhandlungen über diesen Kollektivvertrag Beteilig-
ten zu entnehmen sind.

§ 7 Geltungsbeginn

(1) Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt am 1.März
2016 in Kraft.

(2) Dieser Zusatzkollektivvertrag kann von beiden
vertragschließenden Parteien unter Einhaltung einer

dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletz-
ten mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt wer-
den.
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Wien, 1. März 2016

FACHVERBAND DER INDUSTRIELLEN HERSTELLER VON
PRODUKTEN AUS PAPIER UND KARTON IN ÖSTERREICH

Obmann
Komm.Rat Mag. Georg Dieter FISCHER

Geschäftsführer
Mag. Martin WIDERMANN

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Vorsitzender
Wolfgang KATZIAN

Geschäftsbereichsleiter
Alois BACHMEIER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

Wirtschaftsbereich Druck, Kommunikation, Papierverarbeitung

Wirtschaftsbereichsvorsitzender
Michael RITZINGER

Wirtschaftsbereichssekretär
Christian SCHUSTER
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über die Entsendung zu Auslandsdienstreisen

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der industriellen Hersteller von Produkten aus Papier und
Karton in Österreich und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatange-

stellten Druck, Journalismus, Papier andererseits.

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter, soweit sich nicht ausdrücklich aus
einer Bestimmung anderes ergibt.

§ 1 Geltungsbereich

Der Kollektivvertrag gilt:

räumlich: für alle Bundesländer der Republik Öster-
reich;

fachlich: für alle Mitgliedsbetriebe des Fachverban-
des der industriellen Hersteller von Produkten aus Pa-
pier und Karton in Österreich;

persönlich: für alle jene dem Angestelltengesetz un-
terliegenden Dienstnehmer, auf welche der Rahmen-
kollektivvertrag für Angestellte in der industriellen
Herstellung von Produkten aus Papier und Karton in
Österreich anzuwenden ist.

§ 2 Auslandsdienstreisen

Eine Auslandsdienstreise liegt vor, wenn ein Angestellter von seinem Dienstort in Österreich vorübergehend zur
Dienstleistung ins Ausland entsandt wird.

§ 3 Reisevorbereitung

Dem Angestellten ist vor Antritt der Beschäftigung im
Ausland die zur Erledigung der mit der Entsendung
verbundenen Angelegenheiten notwendige Zeit frei

zu geben. Die notwendigen und unvermeidlichen Auf-
wendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung
der Entsendung sind zu ersetzen.

§ 4 Schriftliche Aufzeichnungen

Die für die Entsendung vereinbarte Aufwandsentschä-
digung gemäß § 7 dieses Kollektivvertrages und Ver-
einbarungen im Zusammenhang mit der Entsendung,
soweit letztere von diesem Kollektivvertrag bzw einer
betrieblichen Regelung abweichen oder diese ergän-
zen, sind schriftlich festzuhalten, zum Beispiel in Form
einer Ergänzung des Dienstzettels (§ 28 Abs 2 des
Rahmenkollektivvertrages für die Angestellten in der
industriellen Herstellung von Produkten aus Papier
und Karton in Österreich). Dem Betriebsrat sind
schriftliche Aufzeichnungen über die vereinbarte Höhe

der Aufwandsentschädigung sowie über aufgrund die-
ses Kollektivvertrages ermöglichte abweichende Re-
gelungen zu übergeben. Werden derartige Regelun-
gen imBetrieb, insbesondere aufgrund einer Betriebs-
vereinbarung, allgemein angewendet, genügt die ein-
malige Übergabe dieser Regelung.
Dem Angestellten ist vor Beginn der Entsendung ins-
besondere mitzuteilen:

a) Beginn und voraussichtliches Ende der Beschäfti-
gung,

b) Höhe des Tag- und Nachtgeldes,
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c) Art des Verkehrsmittels,

d) Überweisung des Entgelts,

e) Entlohnungs- und Abrechnungszeiträume,

f) Art und Höhe der Versicherungen.

Die Mitteilung kann insoweit entfallen, als sich auf-
grund der Dauer der Entsendung und bestehender Re-
gelungen im Unternehmen keine Notwendigkeit einer
besonderen Mitteilung ergibt.

§ 5 Beförderungsmittel und Fahrtkosten

(1) Die Wahl des Beförderungsmittels und die Festle-
gung der Reiseroute obliegen dem Dienstgeber.
Soweit eine Wahlmöglichkeit für den Dienstgeber be-
steht, darf durch die getroffene Wahl nicht ein offen-
sichtliches Missverhältnis zwischen den wirtschaftli-
chen und betrieblichen Interessen des Arbeitgebers
und den eintretenden Belastungen des Angestellten
in zeitlicher und körperlichen Hinsicht entstehen.

(2) Es werden nur tatsächlich aufgelaufene und nach-
gewiesene Fahrtkosten ersetzt.

(3) Hinsichtlich des Kostenersatzes der benützten
Wagenklasse bei Bahnfahrten sind die entsprechen-
den kollektivvertraglichen Bestimmungen für Inlands-
dienstreisen im Sinne des österreichischen Standards
sinngemäß anzuwenden.

§ 6 Arbeitszeit und Wochenruhe

(1) Die Verteilung der in Österreich geltenden wö-
chentlichen Normalarbeitszeit auf die einzelnen Tage
derWoche und die Festlegung der täglichen Normalar-
beitszeit kann für die im Ausland tätigen Angestellten
entsprechend den Regelungen und der Übung des
Auslandsstaates und dem Erfordernis der Zusammen-
arbeit mit Arbeitnehmern des Auslandsstaates oder
unter Berücksichtigung der sonstigen Gegebenheiten

und Erfordernisse abweichend von der Regelung im
Inland festgelegt werden.

(2) Gilt in dem Auslandsstaat, in den der Angestellte
entsendet wird, ein anderer Tag der Woche als der
Sonntag als wöchentlicher Ruhetag, tritt dieser Tag
an die Stelle des Sonntags.

§ 7 Aufwandsentschädigung

(1) Für die Bestreitung des mit der Entsendung ver-
bundenen Mehraufwandes erhält der Angestellte eine
Aufwandsentschädigung, welche aus einem Tag- und
Nachtgeld besteht. Das Taggeld dient zur Deckung
der Mehrausgaben für Verpflegung sowie aller mit
der Entsendung verbundenen persönlichen Aufwen-
dungen einschließlich der Trinkgelder für persönliche
Bedienung.
Das Nachtgeld dient zur Deckung der Unterkunftsbe-
zahlung, bzw bei angeordneten Fahrten während der
Nacht für den anfallenden Mehraufwand. Für die Defi-
nition der Nachtfahrt ist der jeweilige Zusatzkollektiv-
vertrag für Inlandsdienstreisen heranzuziehen. Un-
vermeidliche Mehrauslagen für Unterkünfte werden
gegen Vorlage der Quartierrechnung gesondert ver-
gütet. Bei kostenloser Beistellung von zumutbarem
Quartier bzw Schlafwagen entfällt das Nachtgeld. All-
fällig erforderliche Unterkunftszusatzkosten sind in

diesem Fall vom Arbeitgeber zu entrichten oder zu er-
setzen.

(2) Durch die Vereinbarung des Tag- und Nachtgeldes
darf das Taggeld sowie das Nachtgeld während der
ersten 28 Tage einer Dienstreise jenes der Gebühren-
stufe 3 der Bundesbediensteten – Stand vom 1.März
2004 – nicht unterschreiten. Danach darf das Taggeld
und das Nachtgeld der Gebührenstufe 3 der Bundes-
bediensteten – Stand vom 1.März 2004 – um nicht
mehr als 10% unterschritten werden.

(3) Die Aufwandsentschädigung nach diesem Kollek-
tivvertrag gebührt für die Dauer des Aufenthaltes im
Ausland, der mit dem Grenzübertritt beginnt bzw en-
det. Wird bei der Entsendung ein Flugzeug benützt,
so gilt als Grenzübertritt der Abflug vom bzw die An-
kunft am letztbenützten Inlandsflughafen. Das Tag-
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undNachtgeld (Absatz 2) richtet sich nach demAnsatz
für den Staat, der bei der Entsendung durchfahren
wird bzw in dem sich der Angestellte zur Verrichtung
der Dienstleistung aufhält. Bei Flugreisen richtet sich
das Taggeld (Absatz 2) nach dem Ansatz des Staates,
in den die Entsendung führt.
Der Angestellte erhält für je volle 24 Stunden des Auf-
enthaltes im Ausland das vereinbarte Taggeld. Bruch-
teile bis zu 5 Stunden bleiben unberücksichtigt, für
Bruchteile in der Dauer von mehr als 5 Stunden ge-
bührt 1/3, von mehr als 8 Stunden 2/3 und von mehr
als 12 Stunden das volle Taggeld.
Ausdrücklich auf die Aufwandsentschädigung als an-
rechenbar bezeichnete, vom Arbeitgeber oder einem
Dritten gewährte besondere Entschädigungen sind
auf die Aufwandsentschädigung im Sinne dieses Para-
graphen anrechenbar.
Die Aufwandsentschädigung gebührt grundsätzlich in
österreichischer Währung. Die Bezahlung der Auf-
wandsentschädigung in Fremdwährung ist in Betrie-
ben mit Betriebsrat im Einvernehmen mit diesem, an-
sonsten im Einvernehmenmit demAngestellten zu re-
geln, wobei auf auftragsbezogene Bedingungen Rück-
sicht zu nehmen ist.

(4) Vom Taggeld entfallen 15% auf das Frühstück,
30% auf das Mittagessen und 25% auf das Nacht-
mahl.
Werden die Mahlzeiten umsonst zur Verfügung ge-
stellt bzw die sonstigen Aufwendungen nicht vom An-
gestellten getragen, verringert sich das vereinbarte
Taggeld entsprechend. Im Fall der Zurverfügungstel-
lung von verbilligten Mahlzeiten (etwa Werksküche)
gilt ebenfalls die Kürzungsbestimmung des ersten
Satzes, es sind jedoch in diesem Fall die Kosten der
Mahlzeit durch die Firma zu ersetzen. Diese Bestim-
mung ist dann anzuwenden, wenn die umsonst oder
verbilligt zur Verfügung gestellten Mahlzeiten nach in-
ländischen Begriffen zumutbar sind oder nicht ge-
sundheitliche Gründe entgegenstehen. Wird gemäß
§ 7 Absatz 3 zweiter Absatz nur ein aliquotes Taggeld
verrechnet und findet ein Abzug für Mahlzeiten statt,
sind die Abzugssätze des ersten Satzes auf das jewei-
lige aliquote Taggeld zu beziehen.

(5) Sonstige mit der Dienstreise im Zusammenhang
stehende notwendige Dienstauslagen, wie zB Porti,
Telegramm- und Fernsprechgebühren, Kosten für die
Zu- und Abfahrt vom Bahnhof und notwendige Klei-
derreinigung, sind in ihrem notwendigen und entspre-
chend nachgewiesenen Ausmaß zu vergüten.

(6) Die tägliche Aufwandsentschädigung (Tag- und
Nachtgeld) entfällt im Falle eines unentschuldigten
Fernbleibens zur Gänze. Das Gleiche gilt, wenn eine
Dienstverhinderung bzw Arbeitsunfähigkeit jedweder
Art vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt wird.
Im Falle eines Arbeitsunfalls entfällt die tägliche Auf-
wandsentschädigung nur bei vorsätzlicher Herbeifüh-
rung. Bei einem notwendigen Krankenhausaufenthalt
im Ausland verringert sich der Taggeldsatz auf 1/3 des
vollen vereinbarten Taggeldsatzes. Das Nachtgeld
entfällt, jedoch werden weiterlaufende Quartierkos-
ten gegen Nachweis bis auf Widerruf vom Dienstgeber
ersetzt.

(7) Bis zum Grenzübertritt bzw letztbenützten In-
landsflughafen ist die Aufwandsentschädigung nach
den entsprechenden im Inland geltenden Kollektiv-
verträgen zu bemessen. Das Gleiche gilt sinngemäß
für die Rückkehr. Ergibt sich bei Dienstreisen von bis
zu 24-stündiger Dauer aufgrund der Dauer des Aus-
landsaufenthaltes kein (aliquoter) Anspruch auf eine
Aufwandsentschädigung im Sinne des Abs 3, sind
auf die gesamte Dienstreise die entsprechenden im
Inland geltenden Kollektivverträge hinsichtlich der
Bemessung der Aufwandsentschädigung anzuwen-
den.
Gebührt bei Reisen in der Dauer von bis zu 2 Kalender-
tagen nicht mehr als ein volles Taggeld für den Aus-
landsaufenthalt, sind Zeiten der Dienstreise im Inland
für die Bemessung der Aufwandsentschädigung In-
land zusammenzurechnen.

(8) Bei Aufenthalten zur Schulung oder Ausbildung
kann vereinbart werden, dass sich das gemäß § 7 Ab-
satz 2 jeweils zustehende Taggeld auf 10% dieses
Satzes verringert, wenn ein ganztägig erweiterter Be-
treuungsumfang (Mahlzeiten und Nebenleistungen)
gewährt wird.

§ 8 Vergütung für Reisezeit und Lenkzeit

(1) Hinsichtlich der Vergütung von Reisezeit und
Lenkzeit sind die entsprechenden Bestimmungen der
Kollektivverträge betreffend die Inlandsdienstreisen
in den jeweiligen Bereichen anzuwenden, wobei für
die Bemessung der Vergütung für Reisezeit die Auf-
wandsentschädigungssätze (Tag- und Nachtgeld)
des Inlandes heranzuziehen sind. Dasselbe gilt hin-

sichtlich Überstunden auf Dienstreisen. Mit dieser Ver-
gütung ist die zeitliche Inanspruchnahme des Ange-
stellten durch die Reisetätigkeit abgegolten.

(2) Hinsichtlich der Vergütung gelten die Zeiten der
Reisebewegung im In- und Ausland als Einheit. Wird
vom Einsatzort am Zielort der Dienstreise im Aus-
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landsstaat eine Dienstreise vergleichbar einer Dienst-
reise nach den jeweiligen Bestimmungen der Zusatz-
kollektivverträge über Inlandsdienstreisen angetre-

ten, gelten die Bestimmungen über die Definition
des Dienstortes sinngemäß im Ausland.

§ 9 Familienheimfahrt

Nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von der
Dauer eines halben Jahres in Europa oder 9 Monaten
in außereuropäischen Staaten hat der Angestellte An-
spruch auf eine bezahlte Familienheimreise mit an-
schließendem Gebührenurlaub, sofern die Beendi-
gung der Entsendung bzw eine Heimreise aus sonsti-
gen Gründen nicht in den nächsten 3 Monaten zu er-
warten ist. Heimreisezeiten dürfen auf den Gebühren-
urlaub nicht angerechnet werden. Für die Familien-
heimreise gelten hinsichtlich der Beförderungsmittel

und der Reisezeit die entsprechenden Bestimmungen
dieses Kollektivvertrages. Wird jedoch die Heimreise
bedingt zB durch die Auftragslage nicht möglich, ge-
bührt bei ununterbrochenem Aufenthalt von mehr
als 6 Monaten in europäischen Staaten für jedes darü-
ber hinausgehende Monat 1/6, in außereuropäischen
Staaten für jedes über 9 Monate hinausgehende Mo-
nat 1/9 der gesamten Fahrtkosten für die Hin- und
Rückreise zum ständigen Wohnort als Abgeltung für
die nicht konsumierte Heimreise.

§ 10 Versicherung

a) Der Arbeitgeber hat dem Angestellten die Kosten
einer Unfallversicherung für Unfälle während der
Dauer der Entsendung, ausgenommen Arbeits- und
Wegunfall im Sinne des ASVG, die zum Tod oder dau-
ernder Invalidität führen, zu ersetzen. Hinsichtlich des
Kostenersatzes wird für Tod eine Versicherungssum-
me vonmindestens € 21.802,–, für dauernde Invalidi-
tät vonmindestens € 43.604,– festgesetzt. Es werden
nur die Kosten für eine Versicherung gedeckt, die jene
Risken abdeckt, die nach den österreichischen Versi-
cherungsbedingungen unter das normale Unfallrisiko
fallen. Der Kostenersatz fällt weg oder verringert sich

entsprechend, wenn auf eine andere Weise für Abde-
ckung des Unfallrisikos in obigem Ausmaß durch die
Firma gesorgt ist; von dieser anderweitigen Vorsorge
ist dem Angestellten schriftlich Mitteilung zu machen.

b) Der Arbeitgeber hat dem Angestellten die Kosten
einer Krankenrücktransportversicherung für die
Dauer der Entsendung zu ersetzen, sofern der Arbeit-
geber nicht auf andere Weise für einen entsprechen-
den Versicherungsschutz Sorge trägt; von dieser an-
derweitigen Vorsorge ist dem Angestellten schriftlich
Mitteilung zu machen.

§ 11 Tod naher Angehöriger

Bei Tod des Ehegatten, des Lebensgefährten (im Sin-
ne der Bestimmungen des ASVG), der Kinder, der
Adoptivkinder oder der Eltern sind die Kosten der
Heimfahrt in gleicher Weise wie bei Familienheimfahrt

(§ 9) zu erstatten und die Fahrzeit bei der Rückreise in
gleicher Weise wie bei einer Entsendung zu behan-
deln, sofern die Heimfahrt tatsächlich beansprucht
wird.

§ 12 Erkrankung und Unfälle

Bei Erkrankungen im Ausland gilt § 130 ASVG bzw das
jeweilige zwischenstaatliche Sozialversicherungsab-
kommen. Über Verlangen der unter § 11 genannten
nahen Angehörigen hat die Firma im Falle des Todes

des Angestellten während der Dauer der Entsendung
die notwendigen Kosten des Rücktransportes zu über-
nehmen, soweit diese nicht von dritter Seite (zB Versi-
cherung) getragenwerden, wobei die Kostenübernah-
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memit € 7.268,– nach oben begrenzt ist. Über Verlan-
gen der Hinterbliebenen hat die Firma bei der adminis-

trativen Abwicklung des Rücktransportes behilflich zu
sein.

§ 13 Höhere Gewalt

Im Falle einer konkreten persönlichen Gefährdung (zB
durch Krieg, innenpolitische Unruhe am Zielort der
Entsendung) ist der Angestellte berechtigt, die Heim-
reise anzutreten. Vor Antritt ist nach Möglichkeit das
Einvernehmen mit dem Arbeitgeber bzw dessen be-
vollmächtigtem Vertreter herzustellen, ansonsten ist
der Arbeitgeber vom Antritt der Reise unverzüglich
zu verständigen. Wird der Angestellte durch höhere

Gewalt an der Rückreise gehindert, so ist den Angehö-
rigen, zu deren Erhaltung der Angestellte gesetzlich
verpflichtet ist, jenes Gehalt für die Dauer von 6Mona-
ten weiterzubezahlen, das er bei Dienstleistung an der
Dienststelle im Inland erreicht hätte. Für weitere 6Mo-
nate ist diesen Angehörigen ein Betrag in der Höhe des
auf gleicher Basis berechneten pfändungsfreien Ein-
kommens zu bezahlen.

§ 14 Bevorschussung und Reiseabrechnung

Die Aufwandsentschädigung (Tag- und Nachtgeld)
und Fahrtkosten (soweit nicht Fahrkarten gestellt wer-
den) sind dem Angestellten zeitgerecht gegen nach-
herige Verrechnung zu akontieren. Die Abrechnung
der Ansprüche hat grundsätzlich für jeden abgelaufe-
nen Kalendermonat bis zum Ende des nächsten Kalen-

dermonats durch schriftliche Rechnungslegung zu er-
folgen. Die Ansprüche verfallen, wenn diese Rech-
nungslegung nicht innerhalb von zwei Kalendermona-
ten, im Fall einer unverschuldeten Verhinderung an
der Rechnungslegung innerhalb von zwei Kalender-
monaten nach Wegfall der Verhinderung, erfolgt.

§ 15 Abtretung von Ansprüchen

Über Aufforderung des Dienstgebers hat der Ange-
stellte bzw seine Hinterbliebenen Ersatzansprüche,
die sich aus einem Ereignis im Sinne der §§ 10, 12
und 13 gegen Dritte ergeben, bis zur Höhe des vom

Dienstgeber auszubezahlenden bzw ausbezahlten Be-
trages an den Dienstgeber bei sonstigem Verlust der
entsprechenden Ansprüche gegen den Dienstgeber
im Sinne obiger Paragraphen abzutreten.

§ 16 Sondervereinbarungen, Betriebsvereinbarungen, betriebliche Regelungen
und Günstigkeitsklausel

(1) Die Ansprüche nach §§ 7 und 8 können einver-
nehmlich auch auf andere Weise als in diesem Kollek-
tivvertrag, etwa durch ein Pauschale, eine Auslands-
zulage oder ein Entgelt bzw eine andere Vergütung,
das die Abgeltung für diese Ansprüche einschließt, ab-
gegolten werden.

(2) Bestehende Betriebsvereinbarungen bzw Einzel-
vereinbarungen bleiben in ihrem gesamten Umfang
unberührt und ersetzen die entsprechenden Bestim-
mungen dieses Kollektivvertrages. Auf nicht durch
solche Betriebsvereinbarungen oder Einzelvereinba-

rungen erfasste Sachverhalte ist dieser Kollektivver-
trag anzuwenden.

(3) Für die Angestellten günstigere Vereinbarungen,
Betriebsvereinbarungen, Regelungen und in Betrie-
ben ohne Betriebsrat Einzelvereinbarungen können
auch in Hinkunft abgeschlossen werden. Diese Güns-
tigkeitsklausel ist so anzuwenden, dass nur die beab-
sichtigte betriebliche Regelung als Ganzes auf ihre
Günstigkeit geprüft wird, ein Herausgreifen einzelner
Teile unter Berufung auf diese Günstigkeitsklausel ist
nicht gestattet.
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(4) Für Angestellte, zu deren Tätigkeit auf Grund ihres
Dienstvertrages oder ihrer Dienstverwendung regel-
mäßige Auslandsdienstreisen gehören (zB Vertreter,
Fahrpersonal, leitende Angestellte) können Vereinba-

rungen getroffen werden, mit welchen eine pauschale
Abgeltung der Ansprüche aus diesem Kollektivvertrag
geregelt wird.

§ 17 Schlichtungsverfahren

Mit der Beilegung von Auslegungsstreitigkeiten und
Streitigkeiten über die Anwendung der Günstigkeits-
klausel gemäß § 16 Abs 3 hat sich vor Anrufung des
Arbeits- und Sozialgerichtes ein paritätisch aus je drei
Vertretern der vertragschließenden Organisationen

zusammengesetzter Ausschuss zu befassen, dessen
Mitglieder tunlichst aus dem Kreis der an den Ver-
handlungen über diesen Kollektivvertrag Beteiligten
zu entnehmen sind.

§ 18 Geltungsbeginn und Geltungsdauer, Außerkrafttreten
anderer Rechtsvorschriften

(1) Dieser Kollektivvertrag tritt am 1.März 2016 in
Kraft.

(2) Dieser Kollektivvertrag kann von beiden vertrag-
schließenden Parteien unter Einhaltung einer dreimo-

natigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mit-
tels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden.
Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlungen
wegen Erneuerung bzw Abänderung dieses Kollektiv-
vertrages geführt werden.

Wien, 1. März 2016

FACHVERBAND DER INDUSTRIELLEN HERSTELLER VON
PRODUKTEN AUS PAPIER UND KARTON IN ÖSTERREICH

Obmann
Komm.Rat Mag. Georg Dieter FISCHER

Geschäftsführer
Mag. Martin WIDERMANN

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Vorsitzender
Wolfgang KATZIAN

Geschäftsbereichsleiter
Alois BACHMEIER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

Wirtschaftsbereich Druck, Kommunikation, Papierverarbeitung

Wirtschaftsbereichsvorsitzender
Michael RITZINGER

Wirtschaftsbereichssekretär
Christian SCHUSTER
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AUSZUG AUS DEM ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
vom 22. September 1959

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Papier
verarbeitenden Industrie Österreichs einerseits und
dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk-

schaft der Angestellten in der Privatwirtschaft, Sek-
tion Industrie und Gewerbe anderseits.

ARTIKEL I

Der Kollektivvertrag gilt:

räumlich: Für alle Bundesländer mit Ausnahme Vor-
arlberg.

fachlich: Für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes
der Papier verarbeitenden Industrie Österreichs.

persönlich: Für alle jene dem Angestelltengesetz un-
terliegenden Dienstnehmer, auf welche der Kollektiv-
vertrag für Angestellte der Industrie anzuwenden ist.

ARTIKEL II

Gehaltsordnung 1. Oktober 1959 (nicht mehr aktuell).

ARTIKEL III

ImBereich des Fachverbandes der Papier verarbeiten-
den Industrie Österreichs wird im Verwendungsgrup-
penschema die Beispielgebung der Verwendungs-
gruppe VI wie folgt abgeändert:
zB

Prokuristen,

Betriebsleiter

Chefingenieure,

Chefkonstrukteure,

leitende Chemiker.

Die Einstufung von Angestellten in Verwendungsgrup-
pe VI hat jedoch zur Voraussetzung, dass der Betrieb
eine regelmäßige Gesamtbeschäftigtenzahl von 100
oder mehr Dienstnehmern hat.

ARTIKEL IV

Die Beurteilung des gebührenden Mindestgehaltsan-
spruches hat bezüglich der durch Art III berührten
Personen ohne Rücksicht auf bisherige Einstufungen
nach den in Art III festgelegten Einstufungsgrundsät-

zen zu erfolgen. Eine Minderung des bisherigen tat-
sächlichen Bezuges darf dadurch jedoch für den ein-
zelnen Angestellten nicht eintreten.

Wien, am 22. September 1959

Fachverband der Papier und Pappe verarbeitenden Industrie Österreichs

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Angestellten in der Privatwirtschaft

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Angestellten in der Privatwirtschaft

Sektion Industrie und Gewerbe
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GEHALTSORDNUNG
gemäß § 35 Abs 2 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in der industriellen

Herstellung von Produkten aus Papier und Karton in Österreich

PROPAK

gültig ab 1.März 2020

Für Mitgliedsbetriebe, die gleichzeitig auch einem an-
deren als dem vertragschließenden Fachverband an-
gehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörig-
keit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachver-

bänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier festzustellen. Bei dieser
Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produk-
tionszweig überwiegend ausgeübt wird.

Verwen-
dungs-
gruppen-
jahre

Verwendungsgruppen
M II M II

I II III IV IVa V Va VI M I o. FS m. FS M III

1. u 2. 1.735,41 1.933,93 2.293,35 2.930,11 3.222,62 3.815,67 4.196,34 5.569,95 2.415,07 2.914,18 3.135,33 3.230,76
n. 2. 1.798,43 2.016,40 2.404,28 3.074,73 3.381,69 4.021,81 4.423,12 6.031,47 2.415,07 2.914,18 3.135,33 3.399,62
n. 4. 1.861,45 2.098,87 2.515,21 3.219,35 3.540,76 4.227,95 4.649,90 6.492,99 2.485,17 3.030,13 3.258,54 3.568,48
n. 6. 2.181,34 2.626,14 3.363,97 3.699,83 4.434,09 4.876,68 6.954,51 2.555,27 3.146,08 3.381,75 3.737,34
n. 8. 2.263,81 2.737,07 3.508,59 3.858,90 4.640,23 5.103,46 7.416,03 2.625,37 3.262,03 3.504,96 3.906,20
n. 10. 2.346,28 2.848,00 3.653,21 4.017,97 4.846,37 5.330,24 2.695,47 3.377,98 3.628,17 4.075,06
BS € 63,02 82,47 110,93 144,62 159,07 206,14 226,78 461,52 70,10 115,95 123,21 168,86
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KOLLEKTIVVERTRAG
zum KV-Abschluss 1.März 2020

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der industriellen Hersteller von Produkten aus Papier und
Karton in Österreich einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Pri-

vatangestellten, Druck, Journalismus, Papier andererseits.

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter, soweit sich nicht ausdrücklich aus
einer Bestimmung anderes ergibt.

§ 1 Geltungsbereich

Der Kollektivvertrag gilt

räumlich: für alle Bundesländer der Republik Öster-
reich;

fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des oben genannten
Fachverbandes. Für alle Mitgliedsfirmen, die gleichzei-
tig auch anderen als dem vertragsschließenden Fach-
verband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertrags-
zugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteilig-
ten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privat-
angestellten, Druck, Journalismus, Papier festzustel-

len. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen,
welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt
wird;

persönlich: für alle jene dem Angestelltengesetz un-
terliegenden Dienstnehmer des obgenannten Fach-
verbandes, auf welche der Rahmenkollektivvertrag
für Angestellte in der industriellen Herstellung von
Produkten aus Papier und Karton in Österreich anzu-
wenden ist.

§ 2 Erhöhung der Istgehälter

(1) Das tatsächliche Monatsgehalt (Istgehalt) der An-
gestellten – bei Provisionsvertretern ein etwa verein-
bartes Fixum – ist um

+ 2,3% für die Verwendungsgruppen 1 bis 3
und Meister 1

+ 2,2% für die Verwendungsgruppen 4 bis 6
und Meister 2, 3

zu erhöhen. Berechnungsgrundlage für diese Erhö-
hung ist das Februargehalt 2020. Eine eventuell er-
forderliche Rundung der neuenMonatsgehälter erfolgt
kaufmännisch auf Cent.

(2) Liegt bei Provisionsvertretern das Fixum unter
dem bisherigen kollektivvertraglichen Mindestgrund-
gehalt, ist es um den Eurobetrag zu erhöhen, um
den sich das vor dem 1.März 2020 auf den Angestell-

ten anwendbare Kollektivvertragsgehalt aufgrund der
kollektivvertraglichen Gehaltserhöhung erhöht. Bei
nicht vollbeschäftigten Vertretern verringert sich die-
se Erhöhung entsprechend dem zeitlichen Anteil der
vereinbarten Arbeitszeit an der kollektivvertraglichen
Normalarbeitszeit.

(3) Angestellte, die nach dem 29. Februar 2020 in ei-
ne Firma eingetreten sind, haben keinen Anspruch auf
Erhöhung ihres Istgehaltes.

(4) Andere Bezugsformen als Monatsgehalt (Fixum),
wie zB Provisionsbezüge, Mindestprovisionen, Min-
destgarantien bei Provisionsbeziehern, Prämien,
Sachbezüge etc bleiben unverändert.
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§ 3 Mindestgrundgehälter

(1) Die ab 1.März 2020 für obigen Fachverband gel-
tenden Mindestgrundgehälter ergeben sich aus der
im Anhang beigefügten Gehaltsordnung.

(2) Nach Durchführung der Istgehaltserhöhung im
Sinne des § 2 ist zu überprüfen, ob das tatsächliche
Gehalt dem neuen, ab 1. März 2020 geltenden Min-

destgrundgehalt bzw bei den Übergangsfällen auf-
grund der Neugestaltung des Gehaltssystems ab
1.Mai 1997 dem jeweiligen individuellen Mindest-
grundgehalt entspricht. Ist dies nicht der Fall, so ist
das tatsächliche Monatsgehalt des Angestellten so
aufzustocken, dass es den kollektivvertraglichen Min-
destgehaltsvorschriften entspricht.

§ 4 Überstundenpauschalien

Überstundenpauschalien sind um den gleichen Prozentsatz zu erhöhen, um den sich das Monatsgehalt des Ange-
stellten aufgrund der Vorschriften des § 2 oder 3 effektiv erhöht.

§ 5 Lehrlingsentschädigung

Die Lehrlingsentschädigung wird wie folgt festgesetzt:

Tabelle I Tabelle II

1. Lehrjahr ............... € 700,00 € 895,45
2. Lehrjahr ............... € 900,00 € 1.168,86
3. Lehrjahr ............... € 1.168,86 € 1.453,94
4. Lehrjahr*) ............ € 1.571,06 € 1.689,99

Vorlehre gemäß § 6 Lehrlingsvereinbarung: € 754,14

§ 6 Reiseaufwandsentschädigung:

Die Reiseaufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs 1
Zusatzkollektivvertrag über Reiseaufwandsentschä-
digung wird wie folgt abgeändert: Angestellte der Verwen-

dungsgruppe

Taggeld Nachtgeld

volle Reise-
aufwands-
entschädi-
gung (Tag-
u. Nacht-

geld)
1. 3.2020 1. 3. 2020 1. 3. 2020

mindestens

I bis III und M I € 46,72 € 25,90 € 72,62
IV, IVa, M II u. M III € 46,72 € 27,34 € 74,06
V, Va € 51,00 € 27,34 € 78,34
VI € 58,28 € 27,34 € 85,62

§ 7 Rahmenrecht:

Im Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in der in-
dustriellen Herstellung von Produkten aus Papier und
Karton werden folgende Rahmenrechtsänderungen
vorgenommen:

(1) In § 8 wird ein zweiter Absatz eingefügt:
Mit Wirkung vom 1.März 2020 gebührt die im ersten
Absatz genannte Sondervergütung für die Zeit von
19:00–06:00 Uhr.
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(2) In §38wird nachAbs 1 folgender Abs 1a ein-
gefügt:

(1a) Für Dienstjubiläen, die ab dem 1.März 2020 an-
fallen gilt Abs 1 Satz 1 mit der Maßgabe, dass das
3. Dienstjubiläum bereits nach 40 Jahren ununter-
brochener Dauer des Dienstverhältnisses gebührt.
Abs 1 Satz 2 findet keine Anwendung.

Übergangsregelung:
Dienstnehmern, deren Dienstverhältnis zum 1.März
2020 zwischen 40 und 45 Jahre ununterbrochen ge-
dauert hat und die das 3. Dienstjubiläum nach Abs 1
bzw Abs 1a noch nicht erhalten haben, gebührt dieses
Dienstjubiläum mit Auszahlung des Märzgehalts
2020.
Sollte aus der Kumulierung von Auszahlungen nach
dieser Übergangsregelung eine außerordentliche Be-
lastung des Arbeitgebers resultieren, können von
den betrieblichen Sozialpartnern bzw mit Einzelver-
einbarung betriebsspezifische Sonderregelungen zur
Dämpfung der Kostenbelastung vereinbart werden.
Auch in diesem Fall muss die Auszahlung spätestens
bis zum28. 2. 2021 erfolgen, abgesehen davonmuss
die Auszahlung spätestens bei Beendigung des
Dienstverhältnisses erfolgen. Im Falle einer Nichteini-
gung können die Kollektivvertragspartner einbezogen
werden.

(3) In § 38 wird nach Abs 4 folgender Abs 5 ein-
gefügt:

(5) Auf Wunsch des Arbeitnehmers können alternativ
zum Geldanspruch alle Dienstjubiläen, soweit sie im
aufrechten Arbeitsverhältnis fällig werden, ab dem
Fälligkeitszeitpunkt in Zeitguthaben umgewandelt
werden. Dabei gilt, dass für vollzeitbeschäftigte Ar-
beitnehmer ein Monatsgehalt 22 Arbeitstagen bzw.
22 Schichten entspricht. Der Anspruch für teilzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer wird aliquot berechnet
(durchschnittliche Arbeitstage in den letzten 12Mona-
ten vor dem Dienstjubiläum).

Übergangsregelung:
Jubiläumsgelder, die zwischen 1.3.2020 und
31.7.2020 fällig werden, können erst mit Wirksamkeit
1.8.2020 von Geld in Zeit umgewandelt werden.
Die Umwandlung dieser Geldansprüche in Zeitgutha-
ben ist im Vorhinein schriftlich zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer festzuhalten. Die Umwandlung
vonGeldansprüchen (infolge des 35- oder 40-jährigen
Dienstjubiläums) kann auch teilweise in Zeitguthaben
erfolgen (z.B. ein Monatsgehalt in Zeit und ein Mo-
natsgehalt in Geld). Die Umwandlung hat aber stets
ganze Monatsgehälter zu beinhalten. Die Anpassung
bestehender Betriebsvereinbarungen hat bis
31.07.2020 zu erfolgen. Durch die Umwandlung von
Geldansprüchen in Zeitguthaben kommt es nicht zur
Vereinbarung von Teilzeitbeschäftigung.
Den Verbrauch der Zeitguthaben legt der Arbeitneh-
mer fest, doch hat er sich um das Einvernehmen mit
dem Arbeitgeber zu bemühen. Kommt das Einverneh-
men nicht zustande, kann er mit einer Vorankündi-
gungszeit von drei Monaten den Verbrauchszeitpunkt
einseitig festlegen. Der betriebliche Ablauf muss bei
einer Inanspruchnahme des einseitigen Antrittsrechts
gewährleistet bleiben; bei Streitfällen darüber ist eine
Schlichtung unter Einbeziehung der Kollektivvertrags-
partner durchzuführen.
Bestehende Zeitguthaben sind am Ende des Arbeits-
verhältnisses auf Grundlage des zum Zeitpunkt der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses aktuellen Mo-
natsgehaltes auszuzahlen, soweit die Zeitguthaben
noch nicht aufgebraucht wurden. Wird das Arbeitsver-
hältnis durch den Tod des Arbeitnehmers beendet, so
gebühren nicht verbrauchte Zeitguthaben den gesetz-
lichen Erben. Sind solche anspruchsberechtigte Per-
sonen nicht vorhanden, so fällt der Auszahlungsbe-
trag in die Verlassenschaft.
Darüber hinausgehende Regelungen können durch
Betriebsvereinbarungen erfolgen.

§ 8 Geltungsbeginn

Dieser Kollektivvertrag tritt mit Wirkung ab 1.März 2020 in Kraft.
Mit Wirksamkeitsbeginn dieser Vereinbarung tritt die Vereinbarung vom 18.März 2019, Registerzahl KV 427/
2019, Katasterzahl IX/41/7 außer Kraft.

Wien, am 5. Februar 2020
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FACHVERBAND DER INDUSTRIELLEN HERSTELLER VON PRODUKTEN
AUS PAPIER UND KARTON IN ÖSTERREICH

Obmann
Komm.Rat Mag. Georg Dieter FISCHER

Geschäftsführer
Mag. Martin WIDERMANN

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

gf. Vorsitzende
Barbara Teiber, MA

Geschäftsbereichsleiter
Karl Dürtscher

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

Wirtschaftsbereich Druck, Kommunikation, Papierverarbeitung

Wirtschaftsbereichsvorsitzender
Michael Ritzinger

Wirtschaftsbereichssekretär
Christian Schuster
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JETZT Mitglied werden!
Familienname ..................................................................................  Vorname .............................................................   ❒ Frau ❒ Herr

 letiT mutadstrubeG ...........................................Geburtsname ...................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort ..................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail .............................................................................................

❒ Angestellte/r ❒ Lehrling ❒ Werkvertrag ❒ geringfügig beschäftigt ❒ Freier Dienstvertrag ❒ Selbstständig (Gewerbeschein)

❒ Zeitarbeitskraft ❒ SchülerIn ❒ StudentIn ❒ dzt. ohne Beschäftigung ❒ Zweitmitgliedschaft ❒ FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ..........................................................  ❒ Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........................................

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) ..................................................................  Dienstort ..........................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................

Branche ................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: rhaj-/tanomsttirtieB RUE

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag, der jährlich angepasst wird (siehe www.gpa-djp.at/
mitgliedsbeitrag). Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

❑ Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dürfen, um über 

Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu übermitteln. Die Einwilligung 

kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

❑ Betriebsabzug

Ich erkläre, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingsentschädigung abgezogen werden kann. Ich 

erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten (angegebene 

Daten und Gewerkschaftszugehörigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten, Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienst-

zeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der Gewerkschaft verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung 

zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

❑ SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)

Ich ermächtige die GPA-djp, die Zahlungen meines Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von der GPA-djp auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

❒ monatlich ❒ alle 2 Monate ❒ jedes Quartal ❒ 1/2 jährlich ❒ jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des Mitglieds-

beitrages über den Betrieb nicht mehr möglich ist, ersuche ich die Zahlungsart ohne Rücksprache auf SEPA-Lastschrift von meinem bekannt gegebenen 

Konto umzustellen.

IBAN BIC

.......................................................................................................................

Datum/Unterschrift

Ich bestätige, umseits stehende Datenschutzerklärung (auch abrufbar

unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

......................................................................................

Datum/Unterschrift

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301,

eMail: service@gpa-djp.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541 WerberIn-Mitgliedsnummer: ..........................................................



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In 

dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wichtigsten 

Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

Eine umfassende Information, wie der Österreichische Gewerkschafts-

bund (ÖGB)/Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 

Papier (GPA-djp) mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht, fi nden 

Sie unter www.oegb.at/datenschutz.

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Österreichische 

Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits von Ihnen angege-

benen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für Zwecke der Mitglieder-

verwaltung der Gewerkschaft und für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft 

bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen können. 

Rechtliche Basis der Datenverarbeitung ist Ihre Mitgliedschaft im ÖGB/

GPA-djp; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Ein-

willigung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB/GPA-djp selbst oder 

durch von diesem vertraglich beauftragte und kontrollierte Auftragsver-

arbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht 

oder nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Die Datenverarbeitung 

erfolgt ausschließlich im EU-Inland.

Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB/GPA-djp in Bezug auf die Verar-

beitung Ihrer personenbezogenen Daten die Rechte auf Auskunft, 

Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer Daten 

können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische Daten-

schutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

GPA-djp
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Tel.: +43 (0)5 0301-301

E-Mail: service@gpa-djp.at

Österreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

datenschutzbeauftragter@oegb.at.

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:

❒ IG PROFESSIONAL ❒ IG FLEX ❒ IG SOCIAL ❒ IG EDUCATION ❒ IG MIGRATION

❒ IG EXTERNAL ❒ IG IT ❒ IG POINT-OF-SALE

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann 

jederzeit von mir widerrufen werden.

❒ Frau ❒ Herr Titel .............................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail ............................................................................................

......................................................................................................

Datum/Unterschrift

MITMACHEN – MITREDEN – MITBESTIMMEN

Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen Menschen mit ähn-

lichen Berufs  merkmalen zusammen. Zum Aus tau schen von Erfahrungen 

und Wissen, zum Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter 

Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer berufl icher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere 
berufl iche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder briefl ich) regel-

mäßig Infor mationen über Anliegen, Aktivitäten und Einladungen für 

Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre berufl ichen Interessen auf direktem Weg in die 

Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten an Projekten, Bildungs-

ver an stal tungen, Kampagnen, Internet-Foren und anderen für Ihre Berufs-

gruppe maßgeschneiderten Veran stal tungen, auch auf regionaler Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwickelte berufs-

spezifi sche Dienstleis tungen und Produkte in An spruch (Fachberatung 

auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen Ihrer berufl ichen 

Vertre tung auf Bundesebene sowie regionaler Ebene und nehmen 

dadurch Einfl uss auf die gewerkschaftliche Meinungsbildung und 

Entschei dung.

Nähere Infos dazu unter: www.gpa-djp.at/interesse



Ihre Kontaktadressen der
GPA-djp

Service-Hotline: 05 0301-301
Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Druck, Journalismus, Papier
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
service@gpa-djp.at

Regionalgeschäftsstelle Wien
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Regionalgeschäftsstelle Niederösterreich
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

Regionalgeschäftsstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

Regionalgeschäftsstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

Regionalgeschäftsstelle Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

Regionalgeschäftsstelle Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Regionalgeschäftsstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

Regionalgeschäftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

Regionalgeschäftsstelle Vorarlberg
6901 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa-djp.at
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Unser Service für Sie:

 Rechtsberatung und Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

 Beratung zu Arbeitsrecht, Arbeitszeit, Abfertigung Neu, Kollektivvertrag,
Einstufung, Überstunden, Karenz und Mutterschutz, Weiterbildung uvm.

 Mehr Information durch die Mitgliederzeitschrift KOMPETENZ

 Umfassendes Service durch die Mitglieds-CARD,
auch im Bereich Freizeit, Sport, Kultur und Urlaub

Mitglied sein bringt‘s!
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